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Liebe Zählerin, lieber Zählerl
Das Schlagwortvezeichnis soll lhnen als Nachschlagwerk dienen, wenn
Sie um Auskunft gebeten werden. Es enthält - im Gegensatz zur Zähleran-
leitung, die den Arbeitsablauf lhrer Zähledätigkeit beschreibt - die wichtig-
sten Definitionen, Hinweise und Erläuterungen.

Um lhnen die Arbeit mit dem Schlagwortvezeichnis zu erleichtern, sind
alle Stichworte sowohl in alphabetischer Reihenfolge (Ieil l) als auch
systematisch im .leweiligen Fragebogenzusammenhang (teile ll bis lV)
dargestellt.

ln den meisten Fällen wird es sich empfehlen, zunächst die Hinweise der
systematischen Teile heranzuziehen, auf den das alphabetische Veeeich-
nis jodoch im einzelnen (mit Angabe der Seitenzahl) verweist.
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Abbruchgenehmigung; siehe unter Loerstehende Gsbäudo mit [ !
Wohnraum

Abendgymnasium; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 93)

Abendhauptschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (S. 94)

Abendrealschulel siene Teil lll, Hinweise zuFrage I (S. 94)

Abgeordnete (in den Parlamenten des Bundes und der
Länder)
Abgeordnete gelten in der Volks- und Berufszählung als Selbständige, die
zum Wirtschattszweig,,sonstige Dienstleistungen" angeben

Büros von Abgeordneten sind in der Arbeitsstättenzählung als eigenstän-
dige Arbeitsstätten zu erfassen. Unterhalten Abgeordnete mehrere Büros,
z. B. am Parlamentssitz und im Wahlkreis, so sind diese Büros getrennt,
und zwar leweils als ,,einzige Arbeitsstätte" und die Abgeordneten in
beiden Fällen als ,,tätige(r) lnhabe(in)" und als ,,Teilzeitbeschäftigte(r)"
einzustufen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage l5 (S. 104), Frage 16 (S. 105) und Teil
lV, Hinweise zoFrage C 1 (S. 116),

Abgeschlossene Schulausbildung; siehe Teil lll, Hinweise zu
Frage 9 (S.93) und Frage 10a (S. 97)

Abschreibung 7b; siene unter Öftontl. Mittel für den sozialen
Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Abwesende
Auch von Haushaltsmitgliedern, die am Zählungsstichtag (25. Mai 1987)

aus berullichen oder sonstigen Gründen abwesend sind, ist ein Personen-
bogen auszufÜllen (2. B. auswärts wohnende Erwerbstätige, Studenten,
Grundwehrdienstleistende oder vorübergehend im Ausland lebende Perso-
nen).

Agenten
Selbständige Agenten (2. B. Versicherungsagenten) haben einen Arbeits-
stättenbogen auszufüllen;

siehe auch unter Handelsvortreter, Makler.
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Akademie; siehe Teit ttt, Hinweise zu Frage t oa (S. 97)

Alimente
Für uneheliche Kinder, die Alimente erhalten und überwiegend davon
leben, ist im Personenbogen bei der Frage 8 die Kategorie ,,sonstige
Unterstützungen (2. B. Sozialhilfe, BAföG)" zu markieren;

siehe auch Teil lll, Hinweis zu Frage I (S. 93)

Allgemeiner Schulabschluß; siene Teit lt, Hinweise zu Frage 9
(s. e3)

Altenteil
Wohnrecht, das nach Übergabe eines Gebäudes mit Wohnraum bzw.
eines Hofes an einen Nachfolger (2. B. Sohn, Tochter) auf Lebenszeit
vorbehalten wird (auch als Leibgedinge, Einsitz, Ausgedinge bezeich-
net);

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 1c (S. 72) und Teil lll, Hinweise zu
Frage 8 (S. 93)

Altershilfe für Landwirte; siehe unter Ronre und Teit il, Hinweise
zu Frage I (S.92)

Altersversorgung der freien Berufe; siehe unrer Ronte und
Teil lll, Hinweise zu Frage 8 (S. 92)

Ambulantes Gewerbe (Reisegewerbe)
Wird ein Gewerbe im Umherziehen (Wandergewerbe, Straßenhandol)
ausgeübt, ist dafür ein Arbeitsstättenbogen in der Wohnung - die zugleich
Sitz der Arbeitsstätte ist - auszufüllen.
Andere Religionsgesellschaft ; sune unrer Retigionszugehörig-
keit und Teil lll, Hinweise zu Frage 4 (S. 88)

Angestellte
Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsempfänger, also
alle kaufmännischen und technischen Angestellten sowie Verwaltungsan-
gestellte, auch wenn sie in leitender Stellung (Direktoren, prokuristen)
tätig sind. Maßgebend für die Zuordnung bei der Volkszählung ist der
Arbeitsvertrag und nicht die Art der Versicherung, so daß z. B. personen,
die aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit vom Arbeiter- in das
Angestelltenverhältnis übernommen wurden, als Angestellte gelten, auch
wenn sie weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung für Arbeiter zahlen.
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Abweichend hiezu sind Angestellte in der Arbeitsstättenzählung nur die [ !
Arbeitnehmer, die der Beitragspflicht zur Angestelltenversicherung unter-
liegen oder aufgrund besonderer Vorschriften von dieser befreit sind;
Angsstellte mit Boamtenbesoldung, z. B. bei Sozialversicherungsträgern
oder Kommunalen Spitzenverbänden, markieren ebenfalls,,Angestellte(r)".

Hausgehilfinnon sind in der Volkszählung nur dann als Angestellte einzu-
tragen, wenn sie in der Angestelltenversicherung pllichtversichert sind.
Andernfalls zählen sie zu den sonstigen Arbeitern. ln der Arbeitsstättenzäh-
lung werden sie nicht erfaßt, da Haushalte nicht als Arbeitsstätten im Sinne
der Zählung gelten.

Gomsindsschwostsm zählen wle Nonnen oder Ordensbrüder als Ange-
stellte. Mit Ausnahme der Geistlichen der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirche, die B€amte sind, zählen alle Geistlichen und Spre'
cher von Roligionsgesellschaften zu den Angestellten;

siehe auch Teil lll, Hinweise zuFrage 15 (S. 103) und Teil lV' Hinweise zu
FrageC4(S.117)

Anlernlinge; siehe unter Auszubildende und unter Arbeitnehmer
sowie Teil lll; Hinweise zu Frage 1 5 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage
c 7 (s.117l118)

Annuitätshilfen; siehe unter Öffentlich€ Mittsl für den sozialen
Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Anstalten (Gemeinschafts' und Anstaltsunterkünfte),
Wohnheime
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte sind öffentliche oder private

Einrichtungen, die einem bestimmten sozialen oder religiösen Zweck
dienen. Die in Anstalten lebenden Personen sind in der Regel gemein-
schaftlich untergebracht und führen keinen eigenen Haushalt, wenn ihre
Versorgung und/oder Betreuung vollständig durch die Einrichtung über-
nommen wird.

Personen, die in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften leb€n' Iüllen
dort, wenn sie einen eigenen Haushalt führen, sowohl einen Wohnungsbo-
gen als auch einen Personenbogen und den Haushaltsmantelbogen, wenn
iie keinen eigenen Haushalt führen, nur einen Personenbogen aus (wenn

sie außerhalb der Gemeinschafts- und Anstaltsunterkuntt keine weitere
wohnung haben bzw. keinem Haushalt angehören); in diesem Fall gilt die
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkunft als alleinige Wohnung'
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Wohnheime dienen primär dem Wohnen, d. h., daß der für Anstalten
typische Gesichtspunkt der Betreuung bei ihnen in den Hintergrund tritt.
Auch Wohnheime können Gemeinschaftseinrichtungen (Gemeinschafts-
verpflegung, Gemeinschaft sräume) besitzen.
Die Bewohner von Wohnheimen führen in der Regel einen eigenen
Haushalt und füllen den Haushaltsmantelbogen, den Wohnungsbogen und
den Personenbogen aus. Gebäude in Gemeinschafts- und Anstaltsunter_
künften zählen dann als Gebäude mit Wohnraum, wenn sie vollständig
oder teilweise als Wohnheim genutzt werden oder wenn sich mindestens
eine Wohnung, z. B. für Bedienstete und deren Angehörige, in dem
Gebäude berindet. Dient das Gebäude im Bereich der Gemeinschafts- und
Anstaltsunterkunft ausschließlich administrativen bzw. gewerblichen
Zwecken oder sind dort nur personen ohne eigene Haushaltsführung
untergebracht, so sind keine Gebäudeangaben zu erheben. Auskunfts_
pflichtig für die Gebäudeangaben ist der Gebäudeeigentümer bzw. Verwal_
ter.
Für jede Anstalt und iedes Wohnheim, in derldem mindestens eine person
haupt- oder nebenberuflich erwerbstätig ist, ist außerdem ein Arbeitsstät_
tenbogen auszurütlen. Für jede weitere selbständige Arbeitsstätte auf dem
Anstaltsgelände (2. B. eine in pacht betriebene Kantine) ist ein eigener
Arbeitsstättenbogen auszuf üllen.

Anstaltseigene Werkstätten

Aus therapeutischen Gründen werden in vielen Anstalten Werkstätten
unterhalten, deren Betätigungsfeld häufig über die Eigenversorgung weit
hinausgeht. Wird das therapeutische Ziel in starkem Maße von der
Produkion an sich überdeckt, so ist zu entscheiden, ob eine Arbeitsstätte
vorliegt.
Eine Arbeitsstätte liegt in der Regel vor, wenn die Enilohnung der Mitarbei_
ter über ein Taschengeld hinausgeht und damit die Voraussetzungen zur
Sozialversicherung vorliegen. Weder das Kriterium der Gewerbesteuer_
pflicht noch die Eintragung ins Handelsregister muß dabei erfüilt sein.
Anstaltseigene Werkstätten, deren Beschäftigte überwiegend sozialversi_
cherungspflichtig sind, sind als Arbeitsstätten zu erfassen. Sozialversiche_
rungspflichtig sind in der Regel alte Beschäftigten, die eine wöchenfliche
Mindestarbeitszeit von 1 9 Stunden erreichen (für Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung) sowie ein regelmäßiges Mindesteinkommen von monailich
mehr als 430,- DM beziehen (Renten- und Krankenversicherungsbeiträge).
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Anwesende AI
Personen, die nicht zum Haushalt gehör€n und zv Zail der Zählung in

diesem Haushalt nur zu Besuch sind, füllen hier keine Fragebogen aus'

Arbeiter
Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzah-
lungs- und Lohnabrechnungsperiode' Ebenfalls zu den Arbeitem rechnen

Heimaöeiter und Hausgehilflnnen.
Maßgebend ist die Vereinbarung im Arbeitsvertrag, die nicht in allen

Fällen mit der Ront€nversicherungspflichtzugehörigkeit übereinstimmt'
Für die Arbeitsstättenzählung gelten Arbeitnehmer dann als Arb€iter'
wenn sie der Versicherungspflicht zur Arbeitenentenversicherung unterlie-
gen oder aufgrund besonderer Vorschriften von dieser befreit sind'
lelmaöeiter ünd Hausgehilflnnen werden in der Arbeitsstättenzählung
nicht erfaßt;

siehe auch unter Fachaö€iter, Gesellen, Vorarboiter

Arbeitenvohnheim; siehe unter Hauptwohnung, Nebenwohnung;

Arbeitgeberverbände; sieho unter organisationen ohne Er-
weöszweck

Arbeitnehmer
Zu den Aöeitnehmern zählen Beamte, Richter, Angestellte, Facharbeiter'

Gesellen, sonstige Arbeiter und Auszubildende (auch Anlemlinge' Um'
schüler, Prektikanten und Volontäro);

siehe auch unter Büroa von Arboltnohmom in d€r Prlvatwohnung

Arbeitsgemeinschaften im Baugerverbg! siehe unter Bau'
stellen unä Teil lV, Hinweise zu Abschnitt G (S. 120)

Arbeitslosengeld, -hilfe
Das Arbeitsamt zahlt an Erwerbslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld
haben, eine Unterstützung für eine g€setzlich festgel€gte Zeit, die sich
nach der Länge der vorherigen Arbeitsdauer richtet' Nach Ablauf dies€r

Zeit wird Arbeitslosenhilfe gezahlt.
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lm Krankheitsfalle wird bei Arbeitslosen statt Arbeitslosengeld, _hilfe Kran_
kengeld gezahlt. Bestreiten Arbeitslose ihren Lebensunterhalt überwie_
gend aus Krankengeld, so ist dennoch im personenbogen bei Frage g
,,Arbeitslosengeld, -hilfe" zu markieren.
Der Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe schließt nicht aus, daß nebenher
eine geringfügige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird;
siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage S (S. 91/92)

Arbeitslos, arbeitsuchend
Arbeitslos, arbeitsuchend ist eine person, die normalerweise einer Er_
werbstätigkeit nachgeht, aber am Zählungsstichtag nicht hauptberuflich
erwerbstätig ist und eine Arbeitsstelle sucht, unabhängig davon, ob sie zu
diesem Zeitpunkt beim Arbeitsamt als arbeitslos registliärt ist. Als arbeits-
los, arbeitsuchend, gelten ferner Schulentlassene, die eine Arbeitsstelle,
Ausbildungsstelle suchen, und Selbständige, die ihr Gewerbe aufgegeben
haben und ebenfalls eine Arbeitsstelle suchen.
Arbeitslose/Arbeitsuchende, die sich etwas dazuverdienen, haben im
Personenbogen bei Frage 7 zusätzlich zu ,,arbeitslos, arbeitsuchend,,auch
,,erwerbstätig - Teitzeit - (bis zu 36 Stunden in der Woche),, zu markieren;
siehe auch Teit lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89)

Arbeitsstätten
Als Arbeitsstätte gllt jede öriliche Einheit (ein Grundstück oder eine
abgegrenzte Räumlichkeit), in der eine oder mehrere personen unter
einheitlicher Leitung regermäßig haupt- oder nebenberufrich erwerbstätig
sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine erwerbs_ oder
nichten,erbswirtschafttiche Einheit (2. B. Behörde) handelt, d. h., ob die
produzierten Güter oder Leistungen entgelilich oder unentgelflich abgege-
ben werden. Zu den Arbeitsstätten zählen auch land- und färstwirtschaft-
llche Betriobo, sofern sie steuerlich als Gewerbebetriebe gelten.
Betreiben auf einem Grundstück mehrere Unternehmen/-Behörden ihre
Arbeitsstätten, so ist für jede ein Fragebogen auszufüllen. Das strenge
Konzept von der Abgrenzung einer Arbeitsstätte wird immer dann verla!_
sen, wenn sich eine Arbeitsstätte über mehrere aneinanderliegende Grund_
stücke erstreckt oder eine Arbeitsstätte lediglich durch eiie durch das
Betriebsgrundstück führende nichtöffeniliche Straße od6r Gleisanlage
getrennt ist;

:leh9-1!ch Teil lV, Ailgemeine Ertäuterungen zum Arbeitsstättenbogen
(s. 109f0
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Arbeitsuchend; siene unter Aöeitslos, arbeitsuchend und Teil lll' AI
Hinweise zu Frage 7 (S. 90/91)

Art der Heizung; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S' 73t74)

Asylbewerber; siehe unter Ausländ€r

Aufwendungszuschüsse und -darlehen; siehe unter Öffentli-
che Mittsl für äen sozialen Wohnungsbau und T€il ll A, Hinweise zu

Frage I (S. 76)

Ausbildungsdauer; siehe Teil lll' Hinweise zu Frage 11b (S' 101)

Ausgedinge; siehe unter Altontsil und Teil lll, Hinweise zu Frage I
(s. e3)

Ausgeübte Tätigkeit
Es ist nicht der Ausbildungsabschluß, sondern möglichst genau die

Bezeichnung des ausgeübten Berufs bzw. der gegenwärtig ausgeübten

Tätigkeit anzugeben. Zum Beispiel:

- nicht nur Schlosser
- nicht nur Presser
- nicht nur lnstallateur
- nicht nur Fahrer

- nicht nur Buchhalterin
- nicht nur lngonieur
- nicht nur Aztin
- nicht Diplom-Kaufmann
- nicht nur Angestellte
- nicht Diplom-Volkswirt
- nicht nur Beamter
- nicht nur Bundesbahn-Beamter
- nicht Gruppenleiter
- nicht nur Krankenschwester

- nicht nur Soldat

Zivildienstleistende geben,,Zivildienst" an;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 17 (S. 105) und Teil lV, Hinweise zu

Ftage M (S. 112f0
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Bauschlosser
Kaltpresser
Heizungsinstallateur
Fernfahrer
Bilanzbuchhalterin oder
Maschinenbuchhalterin
Verfahrensingenieur
Kinderäztin
Sparkassenleiter
Verwaltun gsangestellte
Steuerberater
Postsekretär
Zugführer
Systemprogrammierer
OP-Schwester
Grundwehrdienstleisten-
der, Berufs-, Zeitsoldat



Auskunftspflicht
V_olks- und Berufszählung: Jeder Volljährige oder einen eigenen Haushalt
führende Minderiährige ist auskunftspflichtig, und zwar auci für minderjäh_
rige Haushaltsmitglieder. Für volljährige Haushaltsmitglieder, die wegen
einer Behinderung nicht Auskunft geben können, müslen andere Haus_
haltsmitglieder antworten. rn Gemeinschafts- und Anstaltsunterküntten ist
der Leiter der Einrichtung hinsichflich der Gesamtzahl der personen und
der Zahl der Personen, die dort ihre alleinige Wohnung haben auskunfts_
pflichtig. Zudem ist er auskunftspflichtig für personen, die wegen einer
Behinderung oder wegen Minderjährigkeit selbst nicht Auskunft geben
können. Die Auskunftspflicht ersfecK sich hierbei nur auf die ihm bekann_
ten Sachverhalte bzw. sie entfällt, wenn die Auskünfte durch eine Vertrau_
ensporson erteilt werden.
Gebäude- und Wohnungszählung: Die Auskunftspflicht besteht für die
Eigentümer oder die Verwalter bzw. die Wohnungsinhaber.
Personen mit mehreren Wohnungen müssen für jeden Wohnsitz den
Wohnungs- und Personenbogen sowie den Haushaltimantelbogen ausfül_
len.

Arbeitsstättenzählung: Auskunttspflichtig sind die lnhaber octer Leiter der
Arbeitsstätten und Unternehmen. Mit der Auskunftserteilung können sie
auch andere Personen beauft ragen (Bearbeiter/in);
siehe auch unter Keine Auskunftspflicht bestimmter personengruppen
zur Aöeitsstättenzählung;
Zur Auskunftspflicht siehe auch unter Bundesgronzschutz, Bundeswehr,
Ausländischo Streitkräfte, Ausländische Missionen.

Ausländer
Ausländer sind alle personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einschl.
der Staatenlosen und der personen mit,,ungeklärter,, Siaatsangehörigkeit,
die sich im Bundesgebiet aufhalten. Die in der Bundesrepublik anwesen_
den nichtdeutschen Flüchflinge, die den Status eines heimaflosen Auslän_
ders oder ausländischen Flüchflings besitzen, zählen zu den Ausländern.
Personen, die sowohl die deutsche als auch eine fremde Staatsangehörig-
keit haben, gelten ats deutsche Staatsangehörige.
Ausländer (auch Asylbewerber) sind wit die d;ufsche Bevölkerung aus-
kunftspjlichtig. Ausnahmeregetungen getten für die Angehörigen Ausländi-
schor Streitkräfto und für die Angehörigen der auslä-ndiscÄen diplomati_
schen und berufskonsularischen Vertretungen (Ausländische Missionen).
Zur Erleichterung des Zählgeschäfts bei Au!tändern stehen übersetzungs_
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hilfen in türkischer, serbo-kroatischer, italienischer, griechischer, spani- A I
scher, portugiesischer, englischer, französischer und polnischer Sprache

zur Verfügung;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 5 (S. 88) und Teil lV, Hinweise zu

Frage C 10 (S.118)

Ausländische Missionen
ieo-tää'häftän,Giländtscnaft en,Konsulateu'dgl')
Die in der Bundesrepublik Deutschland tätigen diplomatischen und berufs-

konsularischen Vertretungen und ihre entsandten Mitglieder sowie deren

Familienangehörige sind entsprechend den internationalen Regelungen

bei einer Vätfszantung grundsätzlich nicht auskunftspflichtig Auskunfts-
pflicht besteht nur, *enn sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen

bder ständig in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind'

Oie Mitglieder diplomatischer und berufskonsularischer Vertretungen woh-

nen voÄviegend in privatrechtlich gemieteten Wohnungen und Gebäuden'

Die Angabän ., di"sen Wohnungen und Gebäuden sind zu erheben'

Äuskunispflichtig tür die Gebäude- bzw' die Wohnungsangaben ist der

Ei gentümer/Verwalter.

Ausländische Streitkräfte
Die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Mitglieder ausländi-

scher Streitkräfte und deren Angehörige sind gemäß Art' 6 Zusatzabkom-
.en .r. ruato-fruppenstatut bei einer Volkszählung nicht auskunftspflich-
tig. Auskunftspflichtig sind iedoch andere Personen, die bei Mitgliedern

aüsländischer Streitkiäfte wohnen, aber nicht zur Familie gehören'

DieAngehörigenausländischerStreitkräftewohnenVielfachinpriVatrecht-
ticn gäieteGn Wohnungen und Gebäuden Auskunftspflichtig für die

Anga-ben zum Gebäude bzw. zu( Wohnung ist der Eigentümery'y'erwalter'

Erfaßt werden müssen alle privaten Arbeitsstätten in Anlagen der ausländi-

schen Streitkräfte, die nicht von den ausländischen Streitkräften betrieben

werden (2. B. Kantinen, Friseure u. dgl.) Die Zivilbediensteton in Arbeits-

statten äer ausländischen Streitkräfte selbst werden durch das Statisti-

sche l-andesamt zentral erfaßt.

Ausländische Unternehmen
Die im Bundesgebiet liegenden Arbeitsstätten von Unternehmen mit Sitz

imAuslandmüs--seneinenArbeitsstättenbogenausfüllenundwerdeninder
Arbeitsstättenzählung wie,'einzige Arbeitsstätten" behandelt;
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siehe auch Teil lV, Hinweise zu Abschnitt F: Rechtsform des Unterneh_
mens (S. 120)

AU-SIandSfente; siene unter Ronte und Teil |il, Hinweise zu Frage 8(s. s2)

Auszubildende
Hie,,u zählen gewerbrich, kaufmännisch, handwerkrich, randwirtschaftrich
und technisch Auszubirdende in ailen Ausbirdungsbereichen und im öffent-
lichen Dienst, einschl. Anlsrnlinge, Umschüler, Volontäro, praktikantsn
und Schwesternschülsrinnon, iedoch nicht Beamte im Vorbereitungs_
dienst;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zuFrageCT (S.117l118)

Automatenaufsteller
Die Betreiber von z. B. Spielautomaten, Warenautomaten u. ä. (Automaten_
aufsteller) sind zusammen mit dem evil. vorhandenen personal am Ort
ihres Büros (ggr. ihrer Wohnung) als Arbeitsstätte zu erfassen.

Automatische Anlagen (ohne Bedienungspersonel)
Anlagen ohne ständiges Bedienungspersonal, z. B. pumpwerke, Umfor-merstationen, Warenautomaten, Spielautomaton, die nLr gelegenilicher
Wartung bedürfen, sind nicht als Arbeitsstätten ., iähl"n; '
siehe auch unter Automatenaufsteller

Bad, Dusche
Zur Badeinrichtung gehört, daß mindestens eine Badewanne (auch Sitzba_dewanne) oder eine Dusche mit Bodenwanne vorhanden ist und in demRaum setbst eine Abflußmöglichkeit für das Wasser besteht
siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

Badeanstalten; siehe unter Saison- und Kampagnebetriebe
BAftiG; siene unter Sonstigo Unterstützungen und Teil lll, Hinweise zuFrage 8 (S. 93)

Ban-kbeamte; siehe unter Beamte, sowie Teil llt, Hinweise zu Frage 15(S. 104) und Teit lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 112)
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Bafackg; siehe unter Bewohnte Unterkunft und Teil ll B, Hinwoise zu

Frage 1 (S.82) BI
Baujahr
Als Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertigstellung Bei

GebäudLn, die durch Schäden teilw€ise unbenutzbar geworden waren und

wiederhergestellt wurden, sowle bei total renovierten Gebäuden und

Erweiterurigsbauten gilt das Jahr der ursprÜnglichen Errichtung Bei total

zerstörten ünd wiederaulgebauten Gebäuden ist das Jahr des Wiederauf-

baus als Baulahr anzugeben;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage 3 (S' 83)

Baukostenzuschuß; siehe unter Finanzielle vorleistung des Mie'
ters und Teil ll A, Hinweise zu Frage 10 b (S 78)

Baustellen
Baustellen - auch Arboitsgomeinschafton im Baugewerbe (Argen) -
gelten nicht als Arbeitsstätten. Die auf Baustellen tätigen Personen werden

i-m Arbeitsstättenbogen der zuständigen Haupt- oder Zweigniederlassung

Jes Bauunternenmelns erfaßt. Das gleiche gilt für Steinbrüche und KioE'
grubon.
im Personenbogen ist bei Frage 12 die Anschrift der Baustelle anzugeben'

bei ständig wechselnder Baustelle',wechselnd" einzutragen'

Bauzüge; siehe unter Bewohnto Unterkunft und Teil ll B' Hinweise zu

Frage 1 (S.82)

Beamte
Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis'

in das sie durch eine Ernennungsurkunde berufen sind' und führen eine

Amtsbezeichnung des Verwaltungs- oder technischen Dienstes' Sie sind

bei Dienststelle; des Bundes, der Länder und der Gemeinden' der

Bundesbahn und -post sowie sonstigen iuristischen Personen des öffentli-

chen Rechts tätig. Auch Beamtenanwärter, Referendare, Kirchonbeam'
ie,-Aeisttictre där Evangelischen und Römisch-katholischen Kirche (z B'

#rt.tl, Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige der Polizei' des

Auiaesgrenzschutzos. Gsistliche anderer Religionsgesellschaften dage-

gen genän als Angestellte. Viele Banken und Versicherungen bezeichnen

il-'i" Änj""t"lrt"n öft als Sekretäre oder lnspektoren oder auch als Bank'
oder VJrsicherungsbeamto' Es handelt sich aber nur dann um Beamte'
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wenn der Arbeitgeber eine ,,iuristische person des ötfenilichen Rechts,, ist
(2. B. Doutsche Bundesbank, Landeszentralbank) und ein öffenflich-
rechtliches Dienstverhältnis vorliegt, siehe auch Angestellto mit Beam_
tenbesoldung.
Wahlbeamte gelten während ihrer Amtszeit als Beamte;
siehe auch Teit ttl, Hinweise zu Frage 15 (S. 103/104) und Teit lV, Hinweise
zu Frage C 3 (S. 116/1tZ)
Beamtenanwäftef; siene unter Beamte, sowie Teil lll, Hinweise zu
Frage 15 (S. 103) und Teit tV, Hinweise zu Fage C 3 (S. 1 16/1 t 7)
Beheizung; siehe Teit il A, Hinweise är Frage Sa (S.7gn4)
Behelfsheime; siehe unter Bowohnte Unterkunft und Teit lt B,
Hinweise zu Frage 1 (S. S2)

Beherbergun gsbetriebe
Beherbergungsbetriebe sind Einrichtungen, in denen personen zum vor_
übergehenden Aufenthalt gegen Entgett Unterkunft gewährt wird. Hieeu
zählen Hotsls, Gasthöfe, pensionen, Herbergen, Bärghütten u. ä.
Die in Beherbergungsbetrieben wohnenden lnhiber und-das oort wohnen-de Personal bilden je nach Unterbringung einen gemeinsamen oder
mehrere Haushalte (ggf. auch als Untermieter) und sinä dort zu erfassen.
Gäste sind grundsätzlich nicht zu erfassen, es sei denn, es handelt sich umDauergäste,

Beherbergungsbetriebe, in denen der lnhaber oder personal oder Dauergä_ste wohnen, gelten als sonstigo Gebäude mit Wohnraum. Neben den
Gebäudeangaben sind für diesen personenkreis auch Wohnungsangaben
zu erheben.

Für jeden Beherbergungsbetrieb ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Ausnahme: Privatquartiere, d. h. Beherbergungsstätten;it weniger alsneun Betten, werden in der ArbeitsstättenzaÄtung nicht erfaßt.ln großen Hotels befinden sich oft an andere- Unternehmen/personen
verpachtete Verkaufsstände. Diese müssen einen eigenen Arbeitsstätten_
bogen ausfüllen.

Behörden, Dienststellen
Behörden werden in der Regel durch Sonderzähler erfaßt. Für jede
Dienststelle oder Einrichtung einer Behörde gilt die Definition der Arbeits_
stätte.
ln der Praxis kann es vorkommen, daß sich In einem Gebäude mehrere
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Dienststellen von verschiedenen Verwaltungsträgern (Bund, Länder' Ge-

meinden) befinden, z. B. ein Landesministerium und das Einwohnerl"'0"- 
B Iamt der.stadt. ln di€sem Fall gilt jede Dienststelle als Arbeitsl

is ist auch möglich, daß mehrere Dienststellen des gleichen Verwaltungs-

trägers in eineÄ Gebäude untergebracht sind Diese Drenststellen sind in

O"in"get dann in mehrere Arbeitsstätten aufzuteilen, wenn sie organisato-
riscn a6gegrena sind und ein örtlich und sachlich bestimmtes Aufgaben-

t"üi"t "-rti"i."n. 
Befinden sich z. B. das Statistische Ländesamt' das

Finrn."rt und das Landessozialgericht (gemeinsamer Verwaltungsträger:

Land) in einem Gebäude, so sind sie als getrennte Arbeitsstätten anzuse-

n"n.'O"g"g"n bilden die im Rathaus untergebrachten Amter der Stadtver-

*"ftrng"(SirnO"samt, Stadtkämmerei, Ordnungsamt' Sozialamt usw') in

der Regel zusammen eine Arbeitsstätte'
nat eiie Dienststelle mehrere Verwaltungsträger, so ist sie als eine

Äroeiisstatte zu zählen. Ein Beispiel dafür kann ein von Bund und Land

ge.einsa, getragenes Museum oder wissenschaftliches lnstitut sein'

BereitschaftsPolizei
Die Zählung im Bereich der Bereitschaftspolizeien der | änder wird entspre-

chend den-Regelungen für den Bundesgrenzschutz durchgeführt'
Die polizeieigänen und die nicht polizeieigenen Arbeitsstätten werden

;"*"if" g".otiO"rt mit einem allgemeinen Arbeitsstättenbogen erfaßt' Auch
'hi", 

"ollt"n 
Zähler eingesetzi werden, die sich mit den besonderen

Gegebenheiten dieses Bereiches auskennen'

Bergbau
lm Bergbau gilt als Arbeitsstätte jede fördernde Schachtanlage einschl'

"ir"i.ä 
inr u-nter und über Tage verbundenen Einrichtungen Reicht die

Äniage tiuer mehrere Gemeinden, so ist der Arbeitsstättenbogen von den

Zintärn ". Haupteingang der {ördernden Schachtanlage abzugeben'

Berghütten
Berghütten können auch als Ferien- und Wochenendhäuser genutzt werden:

siehi auch unter Beherbergungsb€triebe

Berufsaufbauschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (s' 94)

Berufsausbildungl siene' unter Praktische abgeschlossene Be-

rufsausbildung
äerüäuitadnde Schule; siehe reil lll, Hinweise zu Frase 10a

(s.97-100)
Berufsfachschule; siene teit lll, Hinweise zu Frage 9 (S' 94) und 10a

(s. 97)
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Berufsgrundbildungsjahr; siehe Teit il, Hinweise zu Ftage 7
(s. e1)

Berufsgrundschuljahr; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage z (S. 91)

Berufsmietwohnung
Eine Berufsmietwohnung tiegt vor, wenn freiberuflich Tätige (2. B. Azte,
Rechtsanwätte, Steuerberater) oder KleingewerbetreibendJ(2. B. Schnei_
der), einen Teil der Wohnung zur Ausübung ihres Berufs nutzen.
Neben dem Wohnungs- und personenbogen und Haushaltsmantelbogen
ist auch ein Arbeitsstättenbogen anzul69en;
siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 1Oa(5.77/ZBl
Berufsoberschulel siene Teit ilt, Hinweise zu Frage 9 (S. 94)
Berufsschule; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 10a (S. 98)
BerufSSOIdat; siehe unter Sotdat und Teit ilt, Hinweise zu Fruge 7(s. e0)

Berufstätigkeit; siene Teit lt, Hinweise zu Frage 8 (S. 91)
Berufsvorbereitungsjahr; siehe Teit il, Hinweise zu Frage 7 (s. 91)
Besuch; siehe unter Anwesende
Beteiligung am Erwerbsleben; siene teit lt, Hinweise zu Frage 7(s. 8e)

Betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente
Oie betriebliche Altersversorgung, -pension, _rente ist in der Regel einezusätzliche Versorgung, die an aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene
ehemalige Betriebsangehörige aus Ruhegeldverpflichtungen, pensions-
kassen oder Unterstützungskassen privater Unternehmei gezahlt wird.
Wird daraus der überwiegende Lebensunterhalt bestritten, "Ji.t b"i Frag"
8 im Personenbogen ,,Rente, pension,,zu markieren;
siehe auch Teit tll, Hinweise zu Frage I (S. 92)
Betriebsbeamte; siehe Teit tV, Hinweise zu Frage c 4 (S. 1 17)

Betriebs-, Büro- oder Ladengemeinschaften, Einkaufs_zentren
Bestehen Betriebs-, Büro-, Ladengemeinschaften oder Einkaufszentren
aus verschiedenen Unternehmen, so müssen auch verschiedene Arbeits_
stättenbogen ausgefüllt werden.
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Personen,dieinmehrerenArbeitsstättenmiteinemTeilihrerArbeitszeit
tätig sind, sind in ieder Arbeitsstätte als Teilzeitbeschäftigte2u 

ä1li[ g fWe-rden Bürogemeinschaften als Gesellschaften des bürgerlit
(2. B. Gemeinschaftspraxen) geführt, so ist nur ein Arbeitsstättenbogen
auszufüllen.

Betriebsleiter; siehe Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S 1 17)

Bewohner von Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünf'
t-en Wofrnneimen; siene unter Anstalt€n (Gemeinschafts- und

Anstaltsuntorkünft e), Wohnhoime

Bewohnte Unterkunft'
Unterkünfte sind behelfsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung'

Hiezu zählen z. B. Behelfshäime, Baracken, Wohnwagen, (z B auf

Carnpingpätzen1, Lauben (Gartenlauben, Schrebergartenhütten' Wein-

Ü"igütittän, nrrnnütten), festverankerte wohnschiffe und Bauzüge' Für sie

weäen Gebäudeangaben nur erhoben, wenn sie bewohnt sind ln diesen

Fällen sind für alle Wohneinheiten (einschließlich der leerstehenden) die

Wonnrng"ang"Oen, bei bewohnten auch die Personenangaben zu erhe-

oen. Woinwägen und Lauben werden iedoch nur dann als bewohnte

Untertüntte erJäßt, wenn ihre Bewohner keine andere Wohnung haben'

Bezirksdirektionenl siene unter Hauptnioderlassung und Teil lv'
Hinweise zuFßge B 2 (S. 114/115)

Bierverkaufsstellen; siehe unter Nebenberufliche Er-
werbstätigkeit

Binnenfischerei
BetriebederBinnenfischereifülleneinenArbeitsstättenbogenaUs,fallssie
steuerticn als Gewerbebetrieb gelten' Die Zähler übergeben den Arbeits-

stättenbogen am Sitz des Büros;

siehe auch unter Fischergi

Blockheizung; siehe unter Fernheizung, Blockheizung und Teil ll A'

Hinweise zu Frage 5a (S. 73)

Botschaft; siehe unter Ausländische Missionen

BfanChg; siehe unter Wirtschaftszweig, Branche und Teil lll' Hinweise

zu Frage 16 (S. 105)

Brennstoff; siehe Teil ll A, Hinweise zuFrage 5b (S 74)
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Briefkastenfirmen, Mantel- und Scheingeseilschaften
Gesellschaften des Handelsrechts, die nur rechtlich durch eine Eintragungin.das Handelsregister bestehen, die kein eigenes personal haben,;ls;
keinerlei gewerbliche, kaufmännische oder venvaltende Tätigkeit ausüben,
werden von der Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.
Bü.fOgemeinschaftenl siene unter Betriebs-, Büro_ oder Ladonge-
m€inschaften, Einkaufszontron

Büros, Verwaltungen
Für. Büros und Verwaltungen sind Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenndarin regelmäßig mindestens eine person haupt- oder nebenberuflich
erwerbstätig ist.

Büros von Arbeitnehmern in der privatwohnung
Betreiben Arbeitnehmer ihre Tätigkeit von ihrer Wohnung aus und ist inder Wohnung ein Büroraum oder ein Arbeitsplatz hierfür;ingerichtet, soerfüllen diese Tatbestände die Arbeitsstäüendefinition, wenn der Büro-
raum oder Arbeitsplatz für die Berufsausübung auch tatsächlich regelmä-
ßig genutzt wird. sonderfäile dieser Art bestelhen für die Berufsbereiche
der Gerichtsvollzieher und der Beschäftigton bei Zoll_ und Forstbohör_
den..Wird die Tätigkeit teils von der Wohnung und teils von dem Untemeh_mer/der 8ehörde aus ausgeübt, gilt die Wohnung in keinem Fail alsArbeitsstätte, da Doppelerfassungen dann nicht zu v-ermeiden wären.
Das steuerrich anerkannte Arbeitszimmer z. B. eines Lehrers oder Richters
in der eigenen wohnung ist somit keine Arbeitsstätte. Dieser Raum ist auch
bei Frage 6 b) im Wohnungsbogen nicht als ,,gewerblich genutzter Raum,,anzugeben.

Bundesbahn, Bundespost
Betriebe und Dienststellen der Bundesbahn und Bundespost erhalten dieErhebungspapiere bereits vor dem Zählungsstichtag.
Von den einzetnen Arbeitsstätten der Bundäspost eÄatten die Zähler einenSonderfragebogen, der auch in die Regionaliiste einzutrage; ist.
Die Fragebogen der einzelnen Bundesbahnarbettsstatten ienen den Erhe_
bungsstellen direkt zu.
Sonstige Arbeitsstätten (Gaststätten, Zeitungskioske u. dgt.) auf demBahngelände oder in Großpostämtern sind Oalegen ,on aen Zante. ,itdem allgemoinen Arbeitsstättenbogen zu erfasieä.
Bundesgrenzschutz
- Gilt nicht für Berlin -
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Für Polizeivollzugsbeamte, Verwaltungsbeamte, Angestellte. und Arbeiter

des Bundesgrenischutzes sowie deren Angehörige, die ein€ Wohnung

innerhalb einer Bundesgrenrr"nrtät"g" uäwonnän' besteht Auskunfts- B I
piticnt sowont 1ür diese Wohnung als auch für jede weitere Wohnung' für

die sie außerhalb der Einrichtung gemeldet sind'

Für Polizeivollzugsbeamte' Verwaltungsbeamte, Angestellte und Arbeiter

oes eunJesgrenischutzes in Grenzschutzgemeinschaftsunterkünften be-

steht Auskunftspflicht, wenn sie nur in dieser Unterkunft gemeldet sind'

Grenzschutzdienstleistende und -übende in diesen Unterkünften sind nur

auskunftspflichtig, wenn sie dort ihren alleinigen Wohnsitz haben'

Die Arbeitsstätten des Bundesgrenzschutzes werden zentral erfaßt'

Die privaten Arbeitsstätten (z' B' Friseure, Kantinen) in Anlagen des

ärnde"gr"n.."nutzes werden durch Zähler mit dem allgemeinen Arbeits-

stättenbogen erfaßt.

Bundespost; siehe unter Bundesbahn, Bundespost

Bundeswehr
- Gilt nicht für Berlin -
Für Berufssoldaten, Zeitsoldaten oder zivile Mitarbeiter der Bundeswehr

,na oeren lng"nörige' die eine Wohnung innerhalb der Bundeswehranla-

;;b;;h^;"; besöht Auskunftspflicht sowohl für diese wohnuns als

äu"n tU, jede weitere Wohnung, für die sie außerhalb der Einrichtung

gemeldet sind.

Für Berufssoldaten, Zeitsoldaten und zivile Mitarbeiter der Bundeswehr in

irrpp""-Ä"r"inschaftsunterkÜnften der Bundeswehr besteht Auskunfts-

pi[ifit, *"nn sie in dieser Unterkunft gemeldet sind Grundwehrdienstlei-

!i""i" ,"0 Wehrübende in diesen UnterkÜnften sind nur auskunftspflich-

tig, wenn sie dort ihren alleinigen Wohnsitz haben'

Oie Dienststellen der Bundeswehr mit Zivilbediensteten werden zentral

"inoU"n. 
Die zentral erfaßten Dienststellen der Bundeswehr werden von

J"r-iÄeorng"stelle in der den zählern mitzugebenden Namenliste ent-

sprechend aufgeführt.

Für die zivilen Arbeitsstätten in Anlagen der Bundeswehr sind die lnhaber

oJer Leiter der Arbeitsstätten oder von ihnen beauftragte Vertreter aus-

kunftspflichtig.
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Die privaten Aöeitsstätten in Anlagen der Bundeswehr (2. B. Friseure,
verpachtete Kantinen usw.) werden durch Zähler mit allgemeinen Arbeits-
stättenbogen erfaßt.

Campingplätze
Sind aut einem Campingplatz eine oder mehrere personen, z. B. platz_
wart(e), unter einheitlicher Leitung regelmäßig haupt_ oder nebenberuflich
erwerbstätig, so ist für diesen Campingplatz ein Arbeitsstättenbogen
auszufüllen;

siehe auch unter Bewohnte Unterkunft

DauergäSte; siehe unter Beheöergungsbotriebe

Dauerverkaufsstände; siehe unter vorkaufsstände
Deutsche Bundesbank; siehe unter Bsamte, sowie Teit il1, Hinwei_
se zu Frage 15 (S. 104) und Teit lV, Hinweise zuFrage C 4 (S. 117)

Dienstleistungsbetriebe
Dienstreistungsbetriebe sind z. B. Betriebe des Gaststätten- und Beherber-gungsgewerbes, des Reinigungs- und Verlagsgewerbes, des Gesundheits_
wesens und der Rechtsberatung usw. Sie gelten auch dann als Arbeitsstät_
ten, wenn kein fester Arbeitsort vorliegt (2. B. Schomsteinfegor, Wander_musiker).

DienStstellen; siehe unter Bshörden, Dienststo[en

Dienstwohnung, Werkswohnung
Dienst-, Werkswohnungen sind Wohnungen, die vom Arbeitgeber denArbeitnehmern zum Wohnen überlassen-werden. Nicht dazu genören
Wohnungen rür Bedienstete der öffenilichen Hand:

siehe auch Teit ll A, Hinweise zu Frage 1Oa (S. 77)

D_irektoren; siehe unter Angestellto, sowie Teil lll, Hinweise zu Frage15 (S. 103) und Teit tV, Hinweise zu Fßge C 4 (S. 1 t 7i

DOlmetSCherinstitut und -schuto; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage10a (S. 98)
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Doppelhaus; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise zu Frage
1 (s. 81)

Durchgangslager
Für die Zählung in Durchgangslagern gelten die Regelungen der zähluno in

Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften; - D I
siehe unter Anstalton (Gomeinschafts- und Anstaltsunterkünfte)' E I
Wohnheime

DusChe; siehe unter Bad, Duschs und Teil ll A, Hinweise zu Frage 4
(s. 73)

Ehrenamtliche Tätigkeiten
Ehrenamtliche Tätigkeiten (2. B. als Voreinsvorstand, Beirat, Schieds'
mann, Schöfte, freiwillige Feuerwehr) gelten nicht als Erwerbstätigkeit'
Arbeitsstätten, in denen ausschließlich ehrenamtlich bzw' gegen Auslagen-
€rsatz gearbeitet wird, hab€n keinen Arbeitsstättenbogen auszufÜllen'
Sind in Arbeitsstätten sowohl Erwerbstätige als auch ehrenamtliche Perso-

nen (2. B. ehrenamtliche Bürgermeister) tätig, so sind die ehrenamtlich
Tätigen nicht bei den tätigen Personen mitzuzählen;

siehe auch unter Erweöstätigo und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S' 89)

Eigenes Vermögen; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 93)

Eigentümer; siehe Teil ll A, Hinweise zu Fßge 1a) (S. 71)

Eigentumsverhältnis; siehe Teil ll B, Hinweise zu Frage 2 (S 82)

Einkaufszentren; siene unter Betriebs-, Büro- oder Ladengemoin'
schaften, Einkaulszontren

Einmannbetriebe
Auch Betriebe, in denen nur der (die) lnhabe(in) allein tätig ist, haben einen
Arbeitsstättenbogen auszufüllen (2. B. allein aöeitende(r) Schuhma-
che(in)).

Einzelöfen
Einzelöfen (2. B. Kohle-, NachtspBicheröfen) beheizen jeweils nur den

Raum, in dem sie stehen' ln der Regel sind sie fest installiert;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu F,age 5a (S. 74)
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Einzige ArbeitsStätte; siehe unrer einzige Niedertassung und Teit
lV, Hinweise zu Frage B 1 (S. 114)

Einzige Niederlassung
ln den meisten Fällen sind Arbeitsstätten und Unternehmen identisch, d. h.
das Unternehmen (die Praxis oder das Büro) besteht nur aus dieser
einzlgen Arbeitsstätto. Eine weitere Niederlassung gibt es nicht.

Einzugsjahr; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage 3 (S. 73)

Eisdielen; siehe unter Saison- und Kampagnebetrieb€

Elektrospeicher; siene Teit il A, Hinweise zu Frage 5a (S. 74)

Ent§Orgungsbetriebe; siehe unter Versorgungs-, Entsorgungs-
botriebe

Erbbauberechtigter
Erbbilrberechtigter ist derjenige, dem durch vertragliche Vereinbarung mit
dem Grundstückseigentümer ein Erbbaurecht im Grundbuch eingeträgen
wurde;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage 2 (S. g2)

Erbengemeinschaft
Eine Erbengemeinschaft liegt vor, wenn z. B. mehrere natürliche personen
ein Gebäude gemeinsam geerbt haben;

siehe auch Teil ll B, Hinweis zu Frage 2 (S. g2)

Erfrischungsstände; siehe unter Kanrinen

Erholungs- und Ferienheime
Erholungs- und Ferienheime gelten als Arbeitsstätten, unabhängig davon,
ob sie als Beherbergungsstätten von Unternehmen oder als Einiichtungen
von Organisationen ohne Erwerbszweck geführt werden. Alle dort haupt_
oder nebenberuflich Erwerbstätigen sind im Arbeitsstättenbogen zu erfas_
sen.
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Erster Förderungsweg; siehe unter Öffentliche Mittel für den
sozialen Wohnungsbsu und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S' 76)

Enneiterungsbauten; siehe unt€r Baujahr

Erweöstätige
Alle Personen, auch Schüler und Studiorends, die am Stichtag der
Zählung in einem Arbeits-, Dienstverhältnis stehen, selbständig ein Gewer-
be betäiben, einen freien Beruf ausüben oder als mitheltende Familienan-
gehörige tätig sind, werden dann als Erwerbstätige bezeichnet, wenn sie

äie enisprec[ende Tätigkeit regelmäßig ausüben. Eine Tätigkeit gilt auch

dann als regelmäßig, wenn sie einmal in der Woche ausgeÜbt wird oder
wenn im Monat nur wenige Stunden geleistet werden Teilnehmer an

Fortbildungs-, Umschulungs- und Rehabilitationsmaßnahmen mit Arbeits-
vertrag gelten ebenlalls als,,Erwerbstätige".

Ehrenamtliche Tätigkeiton (2. B. als Vereinsvorstand, Beirat, Schieds-
mann, Schöffe) gelten nicht als Erwerbstätigkeit;

si€he auch Teil lll, Hinweise zuFrage 7 (S. 89)

Enreöstätigkeit; siene teit lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89) und Frage

I (S. 91)

Etagenheizung
Bei einer Etagenheizung werden die Räume einer Wohnung von einer nur

für diese Wohnung bestimmten Heizquelle aus beheizt;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 74)

Evangelische Freikirche; siehe unter Roligionszugehörigkeit
und Teil lll, Hinw€ise zu Frage 4 (S. 87)

Evangelische Kirche; siehe unter Religionszugehörigkeit und Teil

lll, Hinweise zu Frage 4 (S. 87)

Fabrik
Die Betriebsleitung hat einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen'
Falls auf dem Werksgelände ein Lehrlingswohnheim, eine Arbeiterwohn-
baracke und dgl. liegt,
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siehe unter Anstalten (Gemeinschafts- und Anstaltsuntorkünfte),
Wohnhsimo

Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter
Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihrer
Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als
besonders schwierig oder verantwortungsvoll gelten. Oie Befähigung kann
durch eine abgeschlossene praktische Berufsausbildung, einen gleichwer_
tigen Berufsfachschulabschluß oder durch langjährige Beschäftigung mit
gleichwertigen Arbeiten bei entsprechender Enilohnung enrvorben worden
sein.
Für die Volks- und Berufszählung ist die Vereinbarung im Arbeitsvertrag
maßgebend, die nicht in allen Fällen mit der Beikagspflicht zur Rentenver_
sicherung übereinstimmt.
Abweichend hiervon wird in der Arbeitsstättenzähtung aflein auf die
Beitragsprlicht zur Arbeiterrentenversicherung abgestellt;
siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 1S (S. 102) und Teil lV, Hinweise zu
FrageC5(S.117)
Fachgymnasium; siehe Teit ilt, Hinweise zuFrage 9 (S. 94)
Fachhochschule; siene Teit ilt, Hinweise zu Frage 1 oa (S. 98)

Fachoberschule; siehe Teil ilt, Hinweise zu Frage 9 (S. 94)
Fachschule; siehe Teit il|, Hinweise zu Frage 9 (S. 94)

FahrStühle; siehe unter Gebäudeart und Teit il B, Hinweise zu Frage 1
(s. 81)

Familienstand; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 3 (S. s7)
Ferienhaus; siehe Teit il B, Hinweise zu Ftage 2 (S. St)
Ferienheim; siehe unter Erholungs- und F€rienheime
FerienwOhnung; siehe unter Freizoitwohnung

Fernheizung, Blockheizung
Bei Fern- und Blockheizung werden die Wohnungen mehrerer Gebäude
von einer zentralen Heizquelle aus beheizt.
Bei Fernheizung ist im Wohnungsbogen bei Frage Sb immer,.Fernwärme,,
zu markieren;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 73)
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Fernwärme
Femwärme (auch lndustrie-Abwärme) ist eine Heizenergie, die von einem
außerhalb des eigenen Grundstücks liegenden Betriebs-, Block- oder
Fernheizwerk geliefert wird;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Fßge 5b (S. 74)

Filialen; siehe unter Zweigniederlassungon, Filialon

Finanzielle Vorleistung des Mieters
Bei den finanziellen Vorleistungen, die vom Mieter einer Wohnung selbst
oder von einem anderen zu seinen Gunsten an den Vermieter (Bauherr)
gezahlt wurden, kann es sich um einen sog. abwohnbaren Baukostenzu'
schuß in der Form einer Mietvorauszahlung bzw. eines Mieterdarlehens
handeln. Eine Mistvorauszahlung liegt vor, wenn der Mieter mit dem
Bauherrn vereinbart hat. daß durch den Baukostenzuschuß die Miete {ür
eine bestimmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. Das Misterdarlghen ist
ein Darlehen des Mieters an den Vermieter, das durch Verrechnung mit der
Miete getilgt wird.

Eine finanzielle Vorleistung liegt auch dann vor, wenn der Mieter die
Modernisierung der Wohnung vertraglich übernommen hat und deshalb fÜr

eine bestimmte Zeit die Miete ermäßigt oder nicht erhöht wird;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 10b (S. 78)

Fischerei
Betriebe der Hochsee- und Küstenfischerei müssen einen Arbeitsstätten-
bogen ausfüllen, Betriebe der Binnentischerei dagegen nur, wenn sie
steuerlich als Gewerbebetrieb gelten. Die Arbeitsstättenbogen werden am
Sitz des Büros ausgehändigt.

Fläche der Wohnung
Die Gesamtfläche der Wohnung setzt sich zusammen aus der Fläche

- aller Wohn- und Schlafräume, auch außerhalb des Wohnungsabschlus-
ses (2. B. Mansarden),

- der Küche,

- des Badezimmers, der Toilette(n), Besen-, Speise- und Abstellkammer,
Veranda, des Flurs, Balkons,

- der gewerblich genutzten Wohnräume.
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Unter einer Schräge liegende Flächen sind nur halb zu rechnen, Balkone
nur zu einem Viertel. Keller- und Bodenräume (Speicher), soweit sie nicht
zu Wohnzwecken ausgebaut worden sind, bleiben unberücksichtigt.
Mieter können die Fläche der Wohnung im allgemeinen dem Mietvertrag
entnehmen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 7 (S. 75)

Fliegende Verkaufsstände; sietre unrer verkaufsstände
Flüchtlinge; siehe unter Staatsangehörigkeit und Teit ilt, Hinweise zu
Frage s (S. 88)

ForSt- und Zollbeamte; siehe unter Büros von Arbeitnehmern in
d€r Priyatwohnung

Forstwirtschaftliche Betriebe; siehe unter Arbeitsstätten und
unter Land- und forstwirtschaftlicho Botriobo

Freiberuflich Tätige, Selbständige
Hiezu gehören alle Personen, die nicht in einem arbeitsrechflichen Verhält-
nis zu einem Arbeitgeber stehen, z. B. Azte und Rechtsanwälte mit eigener
Praxis, Architekten, lngenieure, Künstler, Schriftsteller, privailehrer, Fahr-
leh16r, Hebammen, Gewsöetrelbendo, sofern sie als lnhaber, Mitinhaber
oder Pächter selbständig tätig sind, auch wenn sie keine Arbeitnehmer
beschäftigen. ln Frage 15 des Personenbogens gelten diese personen als
Selbständige. Sie haben auch dann einen Arbeitsstättenbogen auszulül-
len, wenn die Arbeitsstätte in der Wohnung liegt oder eine Arbeitsstätte als
ständige räumliche oder technische Einrichtung nicht vorliegt (2. B. ambu-
lante Gewerbetreibende, Hausierer, Hausschlachter, Schausteller).
Als Selbständige gelten auch Hausgoworbetroibende und Zwischenmei-
ster, Heimarbeiter werden in der Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.
Freies Wohnungsunternehmen; siehe Teit l B, Hinweise zu
Frage 2 (S. 83)

Freie Waldorfschule; siehe Teit lt, Hinweise zu Frage 9 (S. 95)

Freizeitwohnung
Eine Wohnung, in der Personen lediglich ihre Freizeit verbringen (2. B. am
Wochenende, während des Urlaubs, der Ferien usw.), wird als Freizeitwoh-
nung oder auch Ferionwohung bezeichnet. Sie können vom Eigentümer
selbst genutzt oder an Dritte vermietet oder kostenlos überlassen werden.
Die Vermietung kann sowohl über den Eigentümer als auch über einen
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Hotelbetrieb oder eine sonstige Organisation erfolgen; mit der Vermietung
darf allerdings kein Hotelservice zwingend verbunden sein. Freizeitwoh-
nungen kann es in jedem Gebäude (2. B. Wochenend- und Ferienhaus,
Mehrfamilienhaus) geben. Freizeitwohnungen, die zur Zeit der Zählung
nicht bewohnt sind, sind nicht als ,,Leerstehende Wohnungen" zu erfassen.
Gartenlauben, Schrebergartenhütten, Geräteschuppen, Weinberghütten'
Wohnwagen usw. gelten nicht als Freizeitwohnungen;

siehe auch Teil ll A, Hinweis zu Frage 2 (5.72/73\

Die private Vermietung von Ferienwohnungen/Ferienhäusern wird in der F I
Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.

Fremdlöhner; siehe Teil lv, Hinweise zu Abschnitt C Tätige p"r.o- G I
nen (S. 1 15)

Garderoben; siehe unter Kantinon

Gartgnlauben; siehe unter Freizeitwohnung, sowie Teil ll A, Hinweise
zu Frage 2 (S. 73) und Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S. 82)

Gärtnereien
Gärtnereibetriebe lüllen einen Arbeitsstättenbogen nur dann aus, wenn sie
bei der Besteuerung als Gewerbebetriebe gelten, d. h. sie müssen in iedem
Falle gewerbesteuerpflichtig sein. Hinzu kommt noch die Verptlichtung'
Einkommen- und Umsatzsteuer zu zahlen. Diese Betriebe sind weitgehend
dadurch gekennzeichnet, daß keine oder nur eine geringe Bodennutzung
vorliegt (2. B. Landschaftsgärtnereien, die sich mit der Anlage und Pflege
von Gärten, Parks u. dgl. berassen; Friedhofsgärtnereien, die Gräber
bepllanzen und pflegen; Dekorationsgärtnereien, Blumen- und Kranzbinde-
reien, Handelsgärtnereien).

Gasthöfe; siehe unter Boheöergungsbotriebe

Gaststätten
FÜr Gaststätten ist ein Arbeitsstättenbogen auszufÜllen, sofern sie von
selbständigen Bewirtschaftern geführt werden, auch wenn sie nicht täglich
in Betrieb sind (2. B. auch Gaststätten in Vereinshäusern, soweit sie nicht
ausschließlich ehrenamtlich betrieben werden).

Gebäudeart
Berücksichtigt werden nur Gebäude mit Wohnraum und bewohnte Unter-
künfte. Gebäude sind für längere Dauer errichtete Bauwerke und enthalten
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Wohn-, Aufenthaltsräume und/oder Räume für Arbeitsstätten und andere
Nutzungen. Als ein (einzelnes) Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude
oder bei zusammenhängender Bebauung - z. B. Doppel-, Gruppen- und
Roihenhäusor - jedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis zum Keller
reichende Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist. Bei einem
Gebäude mit Wohnraum handelt es sich entweder um ein ,,Wohngebäu-
de" oder um ein ,,sonstiges Gebäude mit Wohnraum,..
Die Zuordnung hängt von den Anteilen des Gebäudes für Wohnzwecke
und für Nichtwohnzwecke (für gewerbliche, soziale, kulturelle Zwecke,
Verwaltungszwecke usw.) an der Gosamtnutzflächo ab. Die Gebäudeflä-
chen, die zu Wohnzwecken und zu Nichtwohnzwecken genutzt werden,
bilden die Gesamtnutzfläche des Gebäudes. Die Fläche aller Wohnungen
(siehe bei Fläche der Wohnung) des Gebäudes bilden den für Wohnzwecke
genutzten Teil eines Gebäudes. Fatls die Gesamtnutrläche des Gebäudes
erst restgestellt werden muß, kann der für Nichtwohnzwecke genutzte Teil
der Gesamtnutzfläche aus der Restfläche ermittelt werden. Dabei ist zu
beachten, daß folgende Flächen des Gebäudes nicht zur Gesamtnutzflä-
che zählen: Flächen der Treppenräume, Hausflure, Fahrstühle, Rolltrep-
pen, Waschküchen, Trockenräumo, begrenzenden Bauteile, pfeiler,
Schächte, Hoizungs- und Klimaanlagen, der Anlagen zur Stromezeu-
gung;

siehe Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S. 81)

Gebäude mit Wohnraum; siehe unter Gebäudearr und Teit il B,
Hinweise zu Frage 1 (S. 81)

Geborene am Zählungsstichtag; siehe unter srichrag der
Zählung, z:ihlungsstichtag
Geflügelfarmen; siehe unrer Tierzüchtereien
GeiStliChe; siehe unter Angostellte sowie Beamte und T€it l[, Hinwei-
se zu Frage 15 (S. 103/104) und Teil lV, Hinweise zuFrage C 3 (S. 116)

Gemeindeschwester; siehe unter Angeste[te, sowie Teit ilt, Hin-
weise zu Frage 15 (S. 103) und Teit lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 117)

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen; siehe Teil l B,
Hinweise zuFrage 2 (S.82)

Gemeinschaftspraxen; si€he unter Betriebs-, Büro- oder Ladon-
gem€inschafton, Einkaufszentren
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte; siehe unter An-
stalten (Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte), Wohnheime
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Gerichtsvollzieher; slene unter Büros von Aöeitnehmem in der
Privatwohnung

Gesamthochschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 1oa (S. 99)

Gesamtnutzfläche; siene unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise
zu Frage 1 (S.81)

Gesamtschule; siene Teil lll, Hinweise zo Frage I (S. 95)

Gesandtschaftenl siehe unter Ausländischs Missionsn

Geschäftsmietwohnung
Eine Geschäftsmietwohnung liegt vor, wenn eine Mietwohnung mit einem
Verkaufs- bzw. Ausstellungsraum verbunden ist bzw. wenn ein oder
mehrere Zimmer als Verkaufsraum benutzt werden.
Neben dem Haushaltsmantel-, Wohnungs- und Personenbogen ist auch ein
Arbeitsstättenbogen anzulegen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 10a (S. 78)

Geschiedene; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 3 (S. 87)

Geschlossene Arbeitsstätte
An stillgelegte Betriebe ist kein Arbeitsstättenbogen auszugeben. lst die
Arbeitsstätte jedoch nur vorübergehend geschlossen (2. B. wegen Be-
triebsferien), so ist 1ür sie ein Arbeitsstättenbogen auszufÜllen' wenn am
Zählungsstichtag mindestens eine Person erwerbstätig ist. Die Erhebungs-
stelle ist zu benachrichtigen;

siehe auch unter Saison- und Kampagnebetriebe

Geselle; siehe unter Facharbeiter, Gesellen, vorarbeiter und Teil lV,
Hinweise zu Frage C 5 (S. 1 17)

Gestorbene am Zählungsstichtag; siehe unter stichtas ger
Zählung, zählungsstichtag

Gewerbetreibende, Selbständige; siehe unter Freiberuflich
Tätige, Solbständige

Gewerblich genutzte Räume einer Wohnung
Das sind Räume in einer Wohnung, die am Stichtag der zählung gewerb-
lich genutzt werden.
Wird die gesamte Wohnung gewerblich genutzt, so ist nur ein Arbeitsstät-
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tenbogen auszufüllen. Wird die Wohnung zum Wohnen und gewerblich
genutzt, ist sowohl ein Haushaltsmantelbogen, ein Wohnungs- und Perso-
nenbogen als auch ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 6b (S. 75)

Gewerkschaften; siene unter Organisationen ohne Erweöszweck
Grundwehrdienstleistende; siehe unter Haushatt, zum Haus-
halt gehörende Personen und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90) und
Frage I (S. 91)

Handelsvertreter, Makler
Handelsvertreter können sowohl Selbständige als auch Angestellte sein.
Selbständige Handelsvertreter, Makler müssen einen Arbeitsstättenbogen
ausfüllen. Die Zähler übergeben diesen zusammen mit den übrigen Erhe-
bungsbogen in der Wohnung, sofern die Handelsvertreter, Makler ihr Büro
nicht an einem anderen Ort haben.
Handelsvertreter (Reisende) sowie Agenten (2. B. Versicherungsagenten),
die Arbeitnehmer eines Unternehmens sind, erhalten keinen eigenen
Arbeitsstättenbogen, da sie auf dem Arbeitsstättenbogen ihres Arbeitge-
bers angegeben werden müssen.

Hauptfachrichtung
Der fachliche Schwerpunkt, auf den der Abschluß an einer Berufsfach-,
Fach-, Fachhoch- oder Hochschule ausgerichtet war, ist anzugeben. Zum
Beispiel: Landwirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik, Betriebswirt-
schaftslehre, Politik- und Sozialwissenschaften, Hotel- und Gaststättenwe-
sen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 10b (S. 100)

Hauptmieter
Als Hauptmieter gilt, wer das Recht zur Wohnungsnutzung durch Mietver-
trag (auch mündliche Vereinbarung) mit dem Eigentümer des Gebäudes,
der Wohnung erworben hat. Hierbei ist es gleichgültig, ob für die Wohnung
zur Zeit tatsächlich Miete gezahlt wird oder nicht. Bei privatem Mietkauf -im Gegensatz zur Wohnbesitzwohnung - sind im Wohnungsbogen die
Fragen für ,,Hauptmiete(in)" zu beantworten;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu trrage 1b (S. 72)
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Hauptniederlassung
Als Hauptniederlassung gilt nur die Arbeitsstätte, von der aus das ganze
Unternehmen geleitet wird. Zwischenv€rwaltungen, wie z. B. Bozirksdi-
roktionen von Versicherungsunternehmen, sind nicht Haupt-, sondern
Zweigniederlassungen. Von der Hauptniederlassung sind alle inländischen
Zweigniederlassungen, die zum Unternehmen gehören, aurzuführen. Ha-
ben freiberullich Tätige oder Selbständige mehrere Büros oder Praxen,
muß ein Büro oder eine Praxis als Hauptniederlassung ausgewiesen
werden;

siehe auch Teil lV, Hinweise zu Frage B 2 (S. 114l115)

Hauptschule; siehe Teil lll, Hinweise zuFrage I (S. 96/97)

Hauptwohnung, Nebenwohnung
Bei der Volkszählung wird ermitelt, ob eine Person eine oder mehrere
Wohnungen hat. Liegen mehrere Wohnungen vor, wird anhand der Antwor-
ten zur Frage 6 (a und b) festgestellt, ob es sich bei der hiesigen Wohnung
um die Haupt- oder eine Nebenwohnung im Sinne der melderechtlichen
Vorschriften handelt.

Unter hiesigor Wohnung ist diejenige Wohnung zu verstehen, für die
dieser Personenbogen ausgefüllt wird. Bei einer weitsren Wohnung
(Unterkunfllzimmer) kann es sich auch um möblierte Zimmor am Arbeits-
oder Ausbildungsort, auch in Baracken, Aöeiterwohnheimen, lnterna-
ton handeln.
Für Grundwehrdi€nstleistende und Wehrübende zählt die Kaserne nicht
als weitere Wohnung. Eine Unterkunft auf einem Schiff zählt ebenfalls nicht
als weitere Wohnung, es sei denn, es handelt sich um ein festverankertes
Wohnschiff.

Für Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben, gilt als Hauptwohnung
die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie; dies trifft z. B auf
Wochenend- und Monatspendler bzw. Arbeitnehmer auf Montage zu' Für
alle übrigen Personen (Ledige, Verwitwete, G€schiedene sowie Verheirate-
te, die dauernd getrennt leben) gilt als Hauptwohnung die vorwiegend
benutzte Wohnung. ln Zweifelsfällen ist die vorwiegend bonutzte Woh-
nung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen liegt;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu F.age 6 (S. 88/89)

Hausflure; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise zu Frage 1

(s. 81)
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HauSfriseure; siehe unter Lohnwerker

Hausgehilfin; siehe unter Angestettte, unter Arbeiter, unter Haus-
halt, zum Haushalt gehörende Personen, unter Haushalt, private, sowie
Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 103)

Hausgewerbetreibende
Wer mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften oder Heimarbeitern in
eigener Arbeitsstätte im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischen-
meistern Waren herstellt, bearbeitet oder verpackt, dabei selbst wesenilich
am Stück mitarbeitet und die VeMertung der Arbeitsergebnisse dem
Auft raggeber überläßt, gilt als Hausgewerbetreibende(r). Hausgewerbetrei-
bende haben für ihre Arbeitsstätte einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Alle dort Beschäftigten, mit Ausnahme der Heimarbeiter, sind einzubezie-
hen;

siehe auch unter Freiberuflich Tätige, Selbständige

Haushalt, zum Haushalt gehörende Personen
Einen Haushalt bilden alle Personen, die gemeinsam wohnen und wirt-
schaften, d. h. insbesondere ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanzie-
ren. Hieeu zählen auch Haushaltsmitglieder, die aus beruflichen oder
sonstigen Gründen am Erhebungsstichtag vorübergehend oder längere
Zeit abwesend sind, auch wenn sie noch andere Wohnungen innerhalb des
Bundesgebietes einschließlich Berlin (West) haben; dies gilt z. B. für am
Hochschulort wohnende Studenten, für Grundwehrdiensileistende, für
Wochenendpendler (2. B. Ehemann auf Montage). Ebenfalls dazu gehö-
ren Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften, die beim
Haushalt gemeldet sind. Hausangestellte, Pflegerinnen usw. zählen dann
zum Haushalt, wenn sie dort Verpflegung und Unterkunft erhalten.

Wer allein wirtschaflet, bildet einen eigenen Haushalt und zwar auch dann,
wenn er mit anderen Personen eine gemeinsame Wohnung hat (2. B.
Mitglieder von Wohngemeinschaften, Wohnheimbowohnor, Untermie-
ter).
Hausgehilfinnen und Auszubildende (Lehrlinge), die in der Wohnung des
Arbeitgebers bzw. Ausbildungsleiters wohnen und nicht selbständig wirt-
schaften, zählen auch zum Haushalt des Arbeitgebers bzw. Ausbildungslei-
ters.
Nur besuchsweise anwesende Personen zählen nicht zum Haushalt.
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Haushalte, private
Private Haushalte gelten nicht als Arbeitsstätten im Sinne der Zählung,
auch dann nicht, wenn sie Hausangestellte, Hausgohilfinnon' Wirtschafte-
rinnen, Tagesmütter, Hausmeister, Heizer, Gärtner, Kraftrahrer u. dgl.
beschäftigen;

siehe auch Teil lV, Allgemeine Erläuterungen zum Arbeitsstättenbogen
(s. 110)

Hausierer; siehe unter Fr€iboruflich Tätige, Selbständigo

Hausmeister
Angestellte Hausmeister (auch solche in Schulen) füllen keinen Arbeitsstät-
tenbogen aus, da sie von ihrem Arbeitgeber mitgemeldet werden. lhre
Wohnung gilt nicht als Arbeitsstätte.

Hausschlachter; siehe unter Freiberuflich Tätige, Solbständlgo
und unter Lohnwerker

Hausverwaltungen
Hausverwaltungen haben einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn sie
gewerblich betrieben werden. lst kein eigenes Büro vorhanden, übergeben
die Zähler den Arbeitsstättenbogen in der Wohnung der Verwalter. Haus-
verwaltungen gelten nicht als gewerblich, wenn sie z. B. nur gegen
Mietnachlaß ausgeübt werden.

Hebammen
Hebammen und Krankenschwesterncpflegeo, die selbständig tätig sind,
haben einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen. Die Zähler Übergeben ihn
zusammen mit den anderen Erhebungsbogen in der Wohnung.

Heimarbeiter(in)
Heimarbeite(in) ist, wer in selbst gewählten Arbeitsbereichen allein oder
mit Familienangehörigen im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwi-
schenmeistern gewerblich arbeitet, iedoch die Verwertung der Arbeits€r-
gebnisse den Auft raggebern Überläßt.
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Heimarbeiter werden in der Arbeitsstättenzählung 1987 nicht erfaßt. Sie
dürfen deshalb weder vom Auftraggeber mitgemeldet werden, äoch einen
eigen€n Arbeitsstättenbogen ausfüllen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 103)

Heizung; siehe Teit tl A, Hinweise zu Frage Sa (S. 73)

HeiZungsanlagen; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise
zu Frage 1 (S.81)

Hefbergen; siehe unter Beherbergungsbetriebe
HieSige Wohnung; siehe unter Hauptwohnung, Nebonwohnung,
und Teil lll, Hinweise zu Frage 6 (S. 88)

Hinteöliebenenpension; siehe unter pensionszahtungen und
Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 92)

Hochschule; siehe Teit il, Hinweise zu Frage loa (S. 99)

Hochseefischereil siene unter Fischerei
Höhere Fachschule; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage t0a (S. 99)

Höhere Handelsschulel siehe Teit lt, Hinweise zu Fruge 9 (S. 94)
und 10a (S.97/98)

HOtel; slene unter Boherbergungsbeüiebo
Hundezüchtereien; siehe unter Tierzüchtereien
lngenieurschule; siehe Teit il, Hinweise zu Frage ioa (S. 99)

!nternat; siehe unter Hauptwohnung, Nebenwohnung
Kammefn; siehe unter Organisationen ohne Erwerbszwock
Kampagnebetriebe; siehe unter Seison- und Kampagnebetriebo

Kantinen
Kantinen, Zeitungs-, Warenverkauf s-, Erf rlschungsstände, Garderoben
und ähnliche Betriebe innerhalb anderer Arbeitsstätten (2. B. in Bahnhöfen,
Behörden, Fabriken, Theatern, Warenhäusern, aut Schiffen usw.) haben,
sofern sie von selbständigen Bewirtschaftern geleitet werden, eigene
Arbeitsstättenbogen auszufüllen. Verpachtete Arbeitsstätten auf Schiffen
sind an ihrem Firmensitz auf dem Festland bzw. am Wohnsitz der pächter
zu erlassen.

Kaufanwäfter; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage 1a (S. 71) und Teit
ll B, Hinweise zu Frage 2 (S. 82)
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Keine Auskunftspflicht bestimmter Personen zur Ar-
beitsstättenzählung
Keine Auskunftspf licht besteht f ür:

- ausländische Missionen als Arbeitsstätten,

- den Betrieb einer Arbeitsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Mission auf deren Gelände,

- den Betrieb einer Arbeitsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Mission in privat angemieteten Räumen,

- den Betrieb einer Arbeitsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Streitkräfte in Anlagen der ausländischen Streitkräfte,

- den Betrieb einer Arbeitsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Streitkräfte in privat angemieteten Räumen,

- Berufskonsuln mit ihrer Arbeitsstätte (Wahlkonsuln sind hingegen mit
ihrer Arbeitsstätte auskunftspf lichtig).

Betreiben deutsche Ehefrauen von Angehörigen der ausländischen Streit- J( !
krätte eine Arbeitsstätte, so sind sie zur Arbeitsstättenzählung auskunfls-
pflichtig;

siehe auch unter Auskunftspflicht

Keiner Religionsgesellschaft rechtlich zugehörig; siehe
unter Religionszugohörigkeit und Teil lll, Hinweise zu Frage 4 (S 88)

Kiesgruben; siehe unter Baustellen

Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Kin'
derhorte
Kindergärten, Kindertagesstätten etc. haben einen Arbeitsstäüenbogen für
das dort beschäftigte Personal auszufüllen. Selbständige Tagesmütter, die
in ihren Wohnungen Kinder betreuen, müssen ebenfalls einen Arbeitsstät-
tenbogen ausfüllen.

Kiosk; siehe unter verkaufsstände

Kirchen, Kirchengebäude
Kirchengebäude sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen' Die in der Kirche
tätigen Fersonen (2. B. Piarrer, Küster, Mesne4 sind in dem vom zuständi-
gen Pfarramt auszufüllenden Arbeitsstättenbogen mit aufzufÜhren, jedoch
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ohne die nur ehrenamtlich tätigen Personen. Auch für sonstige kirchliche
Dienststellen sind Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn in ihnen minde-
stens eine Person haupt- oder nebenberuflich erwerbstätig ist;

siehe auch unter Organisationon ohns Erwerbszweck

Kläranlage
Für Kläranlagen ist dann ein eigener Arbeitsstättenbogen auszufüllen,
wenn dort mindestens eine Person regelmäßig beschäftigt ist.

Klöster
Klöster können Gomsinschafts- und Anstaltsuntsrkünfte, aber auch
Wohnheime (2. B. lnternate) sein.
Die Klosterverwaltung hat einen Arbeitsstättenbogen für das dort beschäf-
tigte Personal auszufüllen. Jede weitere selbsiändige Arbeitsstätte auf
dem Klostergelände, die überwiegend für den Markt produziert, ist mit je
einem Arbeitsstättenbogen zu erfassen. Sind Ordensangehörige in,,mehre-
r6n Arbeitsstätten" (Schule, Krankenhaus u. a. ) auf dem Klostergelände
beschäftigt, so ergibt sich lür die beteiligten Arbeitsstätten bezüglich
dieser Personen der Tatbestand der Teilzeitbeschäftigung. Wenn jedoch
innerhalb des Klostergeländes die volle betriebtiche Arbeitszeit geleistet
wird, muß Teilzeitbeschättigung für die Arbeitsstättenzählung verneint'
werden. Eine schwerpunktmäßige Zuordnung muß erfolgen.
Da bei Klöstern in vielen Fällen Löhne und Gehälter nicht vorliegen oder
nicht errechenbar sind, weil sie über Zuschüsse oder interne Verrechnun-
gen anfallen, muß für die gezahlten Löhne und Gehälter symbolisch 1,- DM
angesetzt werden.

Kochgelegenheitl siene unter Küche, Kochnische und Teit il A,
Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

KOChküChe; siehe unter Küche, Kochnische und Teit I A, Hinweise zu
Frage 4 (S. 73)

Kochnische; siehe unter Küche, Kochnische und Teit ll A, Hinweise
zu Frage 4 (S. 73)

Kohle, Holz usw.; siehe Teit I A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

KOkS; siene Teit il A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Kolleg; siehe Teit ilt, Hinweise zu Flage 9 (S. 95)

KOllegschule; siehe Teit ilt, Hinweise zuFrage 9 (S. 95)
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Konsulat; siehe unter Ausländlsche Missionen

Kosmeti kberater(innen)
Kosmetikberater(innen) gelten als Handelsvertrete(innen);
siehe auch unter Nebonberufl iche ErwerbsGtigkeit

Krankengeld
Wer als Erwerbstätiger Krankengeld bezieht, gibt - sofem er überwiegend
vom Krankengeld lebt - im Personenbogen bei Frage I als überwiegenden
Lebensunterhalt,,Erwerbs-, Berufstätigkeit" an
Bezieht ein Arbeitsloser Krankengeld, so muß er entsprechend ,,Arbeitslo-
sengeld, -hilfe" markieren.

Krankenhäuser, Universitäten
Bei größeren komplexen Bereichen - wie z. B. bei einem Krankenhaus
odeieiner Universität - liegt dann nur eine Arbeitsstätte vor, wenn es sich
um ein zusammenhängendes Areal des Krankenhauses bzw' der Universi-
tät handelt, das nicht von öffentlichen Straßen durchquert wird' K I
Somit können universitäre oder Krankenhaus-Arbeitsstätten, die z' B'

zwischen zwei einmündenden öffentlichen Straßen liegen, auf einem
Arbeitsstättenbogen erhoben werden. Überschreiten die Arbeitsstätten
des Krankenhauses bzw. der Universität diese räumliche Begrenzung'
liegen eigenständige Arbeitsstätten vor, {Ür die ein eigener Arbeitsstätten-
bogen anzulegen ist;

siehe auch unter Anstalten (Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte),
Wohnheime

Krankenschwestern
Freiberuflich tätige Krankenschwestern(-pfleger), auch Hebammen, müs-

sen einen Aöeitsstättenbogen ausfüllen. Die Zähler übergeben ihn zusam-
men mit den anderen Erhebungsbogen in der Wohnung'

Kriegsopferversorgung; siehe unter Rente und Teil lll, Hinweise
zu Frage I (S.92)

Küche, Kochnische
Zu den Küchen zählen Kochküchen und Wohnküchen' Sie müssen mit
einer Einrichtung zum Kochen ausgestattet sein.
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Als Kochnische gilt eine zum Wohnraum gehörende Nische, die mit eigener
Einrichtung zum Kochen ausgestattet ist. Nur behelfsmäßig zum Kochen
eingerichtete Nebenräume oder Zimmer mit Kochgolegsnheit oder nur
behelfsmäßige Kochecken gelten weder als Küche noch als Kochnische:
siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

Künstler
Künstler geben im Personenbogen in Frage 16 als Wirtschaftszwoig
,,Kunst, Kultur, Unterhaltung usw." und in Frage 17 die genaue Bezeich-
nung ihrer künstlerischen Betätigung (2. B. Kunstmaler, Orchestermusiker)
an. Soweit sie ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus ihrer selbständi_
gen Künstlertätigkeit bestreiten, müssen sie auch einen Arbeitsstättenbo_
gen ausfüllen;

siehe auch unter Freiberuflich Tätige, Selbständige
Küstenfischerei; siehe unter Fischoroi
KUrZarbeit; siehe unter Teitzeit-Erwerbstätigkeit, Teatzeitbeschäftig-
te und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

Ladengemeinschaften; siehe unter Betriebs-, Büro- oder Laden-
gemeinschaften, Einkaufszentren

Lagerplätze, -räume, -keller, -schuppen
Für Lagerplätze, -räume, -keller, -schuppen u. dgl., die von dem Betrieb, zu
dem sie gehören, örtlich getrennt liegen, ist nur dann ein eigener Arbeits_
stättenbogen auszufüllen, wenn dort mindestens eine person regelmäßig
beschäftigt ist.

Landesbaudarlehen; siehe unter öffenüiche Mittet für den sozia-
lon Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

LandeSZentralbank; siehe unter Beamte, sowie Teit il, Hinweise zu
Frage 15 (S. 104) und Teit tV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 117)

Land- und forstwirtschaffliche Betriebe
Betriebe im Bereich der Land- und Forstwirtschaft einschl. des Weinbaus
sowie der Binnenfischerei erhalten in der Regel keinen Arbeitsstättenbo_
gen. Ausgenommen sind solche Betriebe, die bei der Besteuerung (Ge-
werbe-, Umsalz- und Einkommensteuer) als Gewerbebetriebe gelten. Dazu
gehören z. B.:
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a) Betriebe der gewerblichen Gärtnerei (Einrichtung und Pllege gärtneri-

scher Anlagen) sowie Betriebe der landwirtschattlichen und der gewerbli-
chen Tierhaltung (2. B. Schweinemäistereien, Geflügelfarmen, Pelaierfar
men, Hundezüchtereien u. dgl.). Landwirtschaftliche Betriebe in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft sind immer gewerblich.

b) Dienstleistungsbetriebe für die Land- und Forstwirtschaft (Mähdrusch'
Schädlingsbekämptung, Schalschur u.dgl.).

Für sie sind Arbeitsstättenbogen auszulüllen;

siehe auch Teil lV, Allgemeine Erläuterungen zum Aöoit3stättenbogen
(s. 109)

Landwirte
Landwirte gelten als erwerbstätig, wenn sie im land- und forstwirtschaftli-
chen Betriab arbeiten. Hierbei ist os unerheblich, ob sie als Selbständige
oder als mithelfende Familienangehörige arbeiten;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

Laube; siehe unter Bowohnte Unterkunft L I
Lebensunterhalt; siene Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 91)

Leerstehende Gebäude mit Wohnraum
Für leerstehende Gebäude mit Wohnraum sind dann Angaben zu erheben,
wenn

- die Wohnungen vorübergehend leerstehen und später wieder zu Wohn-
zwecken genutzt werden sollen

- die Wohnungen fertiggestellt, aber noch nicht bezogen sind

- sie zum Abriß bestimmt sind, aber noch keine behördliche Abbruchge-
nohmigung vorliegt

- die Umwidmung aller Wohnungen in Räume für gewerbliche Nutzung
geplant ist, jedoch noch keine behördliche Genehmigung zur NuEunga-
ändorung vorliegt.

Nicht berücksichtigt werden die Gebäude mit Wohnraum, die sich noch im

Bau befinden. Hierunter fallen alle Gebäude, in denen aus bautechnischen
Gründen zum Stichtag der Volkszählung, dem 25' Mai 1987, noch keine

Wohnung bezogen werden konnte'
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Leerstehende Wohnung
Eine Wohnung ist leerstehend, wenn sie am Erhebungsstichtag weder
vermietet ist, noch vom Eigentümer selbst genutzt wird und auch keine
Ferien- oder Freizeitwohnung ist.
Nicht jede Wohnung, in der keine Auskunftsperson angetroffen wird, ist
eine leerstehende Wohnung. Vor allem in Erholungs- und Feriengebieten
muß damit gerechnet werden, daß es sich um Freizeit-, Ferienwohnungen
handelt, die zu( Zeit der Zählung nicht bewohnt sind;

siehe auch Freizeitwohnung
Auch für leerstehende Wohnungen muß ein Haushaltsmantelbogen mit
Wohnungsbogen angelegt werden.

Lehre
Eine Lehrausbildung kann man nur tür bestimmte anerkannte Lehrberufe
erhalten. Die Lehrzeit kann bis zu A1/2 Jahren dauern und schließt mit
einer Prüfung ab. Neben den Lehrberufen gibt es noch Anlernberufe. Die
Anlemzeit kann sich bis zu 2 Jahren erstrecken und schließt wie die
Lehrausbildung mit einer Abschlußprüfung ab.
Diese anerkannte Anlernzeit ist nicht zu verwechseln mit einer betriebli_
chen Anlernzeit von ungelernten Arbeitern. Hierbei handelt es sich nur um
eine Einarbeitung aul Grund interner betrieblicher Regelungen.

Lehreöildungsanstalt, Lehrerseminar; siehe Teit lt, Hinwei-
se zu Frage 10a (S. 99)

Lehrlingswohnheim; siehe unter Fabriken
Leibgedinge; siehe unter Attenteit und Teit ilt, Hinweise zu Frage 8
(s. e3)

Leibfente; siehe unter Attenteil und Teil lll, Hinweise zu Frage g
(s. s3)

Leiharbeitnehmer; siene Teit tV, Hinweise zu Abschnitt C: Tätige
Personen (S. 1 t5)

Lohnwerker
Selbständige Handwerker, die ihre Tätigkeit bei ihren Kunden ausüben, wie
Hausfriseure, Hausschlachter u. dgl., haben einen Arbeitsstättenbogen
auszufüllen. Der Zähler übergibt den Arbeitsstättenbogen zusammen mit
den anderen Erhebungsbogen tn der Wohnung.
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Mähdrusch; siehe unter Land' und forstwirtschaftliche Betriobe

Makler; siehe unter Handolsvertreter, Makler

Mälzereien; siehe unter Saison' und Kampagnebetriebe

Mansarde
Eine Mansarde ist ein zu Wohnzwecken ausgebauter Dachraum mit in der

Regel abgeschrägten Wänden, der auch dann zur Wohnung zählt' wenn er

audernatb des eigentlichen Wohnungsabschnittes liegt;

siehe auch Flächs dor Wohnung und Teil ll A, Hinweise zu Frage 6 (S 75)

Mantel- und Scheingesellschaften; siehe unter Briefkastonfir-
men

Markthalle, Marktstand; siehe unter Verkaufsstände

Mehfere Wohnungen; siehe unter Hauptwohnung' Nebonwoh'
nung und Teil lll, Hinweise zu Frage 6 (S' 88)

Mehrraumöfen
Ein Mehrraumofen (2. B. Kachelofen) beheizt gleichzeitig mehrere Räume

(auch durch Luftkanäle); M I
siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S' 74)

Miete
Bei Frage I im Wohnungsbogen ist der lür den-.Monat Mai 1987 zu

zantenOä votte Mietbetrag einschließlich der Kosten für allgemeine Neben'
f"ittrng"n, iedoch ohnJverbrauchsabhängige Nebenkoston anzugeben'

e" isi oär"ri zu achten, daß die Miete fÜr die ganze Wohnung einschließ-

fi"n ggi untervermieteter Räume angegeben wird' lst die Grundmiete

wege;nnanziettsr Vorleistung des Mieters ermäßigt' ist der verminderte

äeiag mafigeoend; gleichzeitig ist in diesen Fällen bei Frage 10b des

Wohnungsbogens,,la" zu markieren'

Zu den Kosten für allgemeine Nebenleistungen zählen Umlagen für Was-

ser,-ianatisation, Stra--ßenreinigung, MÜllabtuhr, Treppenhausbeleuchtung

,ni S"norn.t"inreinigung. We;deÄ solche Leistungen gesondert bezahlt'

so muß der anteilige Betrag der Monatsmiete zugerechnet werden'

Verbrauchsabhängige Nebenkosten sind Umlagen für Zentralheizung'

Warm*asserversorgung, Garagenmiete, Untermietezuschlag und Zu-
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schlag für Möblierung. Erfolgt die Mietzahlung in einer pauschale und sind
diese Nebenkosten darin enthalten, müssen sie von dem einzutragenden
Mietbetrag abgezogen werden;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 9 (S. 76rZ)
Mielerdarlehen; siehe unter Finanziefle Vorleistung des Mieters
und Teil ll A, Hinweise zu Frage 1Ob (S. 78)

Mietkauf; siehe unter Hauptmietor und Teit ll A, Hinweise zu Frage 1b
(s. 72)

Mietvorauszahlung; siehe unter Finanziofle Vorteistung des Mis-
ters und Teit lt A, Hinweise zu Frage 10 b (S. 7g)

Miteigentümer; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage ta (S. 7t)

Mithelfender Familienangehöriger
Mithelfende Familienangehörige werden (in Frage 15 des personenbogens
- wie auch in der Arbeitsstättenzählung -) nur dann als solche erfaßt, wenn
sie ohne Entgelt beschäftigt sind. Sie getten in Frage 7 des personenbo-
gens aber ebenfalls als Erwerbstätige;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage Z (S. 90) und Teil lV, Hinweise zuFrageC2(S.116)

Bezahlt mithelfende Familienangehörige sind je nach dem Beschäftigungs_
verhältnis als Arbeiter, Angestellte oder Auszubildende einzuordnen;
siehe auch Teit tll, Hinweise zu Frage 1 5 (S. 104)

Mitt^lere Reife (Mittelschule); siehe Teit lt, Hinweise zu Frage g
(s. s3)

Mgllferte Zimmer; siehe unrer Hauptwohnung, Nebenwohnung
und T€il lll, Hinweise zu Frage 6 (S. g8)

Musikkapellen, Orchester
Selbständige Musikkapeilen (auch Einmannkapellen bzw. Sotisten) und
Orchester müssen einen Arbeitsstättenbogen im Büro oder in der Woh_nung der Leiter der Kapelle ausfüllen, auch wenn sie in einem festen
Vertragsverhältnis stehen (2. B. zu einem Tanzlokal). Stehen einzelne
Musiker in einem Angestelltenverhältnis, so sind sie bei ihrem Arbeitgeber
mitzumelden.
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Nebenberufliche Enrverbstätigkeit (Arbeitsstättenzäh-
lung)
Nebenberuflich Erwerbstätige haben dann einen Arbeitsstättenbogen aus-

zufüllen, wenn die Tätigkeit gemeldet oder angezeigt und regelmäßig ist

und der Zähler erkennen kann, daß eine Arbeitsstätte vorliegt' z' B auf

Grund ihm erteilter Auskünfte oder an einem Firmenschild Beispiele tür

nebenberuflich Erwerbstätige sind u a Bierverkauisstellen und nebenbe-

ruflicher Musikunterricht in Privatwohnungen'

Nebenbetriebe der Land- und Forstwirtschaft
Land- und forstwirtschaftliche Nebenbetriebe, die fÜr einen land- und

forstwirtschafllichen Hauptbetrieb tätig sind und nicht einen selbständigen

Gewerbeoetriebdarstellen,füllenkeinenArbeitsstättenbogenaUs.Werden
Ji"a" tl"O"nO"triebe in der Gewerbe-' Umsatz- und Einkommensteuer als

Gewerbebetriebe behandelt, ist ein Arbeitsstättenbogen auszuJÜllen'

Nebeneruverbstäti g keit
Als Nebenerwerbstätigkeit in der Volks- und Berufszählung zählt jede

weitere Erwerbstätigk;it noch so geringen Umfangs' die derzeit (auch

wenn nur gelegentlühe bzw. als unentgeltliche Mithilfe im Betrieb eines

Familienanlenörigen) neben der hauptsächlichen Erwerb-stätigkeit ausge-

üOt wirO, z.'g. Oijf'leOentatigkeit eines hauptberuflichen Schlossers in der

ergenen'LanOwirtscnaft. Es ist unerheblich, ob die Nebenerw?T!"1?!S- N I
ke"it im gleichen oder in einem anderen Beruf ausgeübt wird Die Hausfrau-

entatigXäit zählt jedoch nicht zu den Nebenerwerbstätigkeiten Kann von

einer 
"Ausfunftsperson nicht angegeben werden' welche Tätigkeit als

iaupterwerOstaiigkeit anzu'sehen ist, so ist nach der Zahl der für die

einzetnen Tätigkeiten normalerweise geleisteten Arbeits-stunden zu ent-

.ln"io"n. wirieine Tätigkeit ats selbständiger und Abhängiger ausgeübt

(2. B. als selbständiger Landwirt und Waldarbeiter) und kann nicht angege-

Üen werden, welche dieser beiden Tätigkeiten als hauptsächliche zu

Üetracnten ist, so ist diejenige Tätigkeit, für die eine Versicherungspflicht in

der gesetzlichen Krankenversicheiung besteht, als hauptsächliche Tätig-

f"it än.ru"g"n (im vorliegenden Fall in der Regel die Tätigkeit als

Waldarbeiteri Nicht anzugeben sinci ehrenamtl'che Tätigkeiten (Vereins-

vorsitzender u. dgl.);

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 18 (S 106)

NebenkOsten; siehe unter Miete und Teil ll A, Hinweise zu Frage 9

(s. 77)
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Neb_e^nleistungen; siehe unter Miete und Teit il A, Hinweise zu FrageI (5.76/77)

Ngbenwohnung; siehe unter Hauptwohnung, Nebenwohnung

Nicht erwerbstätig; siehe Teit lt, Hinweise zu Frage 7 (S. 91)

l-.1-9.nne;_siene unter Angestsllte, sowie Teil lll, Hinweise zu Frage 1S (S.
103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. I 1 Z)

Nutzungsänderung; siehe unter Leerstehende cebäude mit
Wohnraum

Öffentliche Baudarlehen; siehe unter öffenttiche Mitret für den
sozialen Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage g (S. 76)

Öffentliche Mittel für den sozialen Wohnungsbau
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus qefördert gelten nur solche
Wohnungen, die nach der Währungsreform 1ZO. .lt,nl iSagl fertiggesteltt
worden sind und für die öffeniliche Mittel (des Bundes, des Landes oderder Gemeinde) zur Errichtung von Sozialwohnungen bewilligt wurden
(sogenannter Erster Förderunqsweq).

Hiezu zählen u. a.:

- Darlehen zur Deckung der Baukosten (in der Regel öffenfliche Baudar-
lehen oder Landesbaudarlehen genannt),

- Dadehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Aufwendungen
Annuitätshilfen, Aufwendungszuschüssd oder _darlohen, Zinszu-
schüsso).

Für öffentlich gefördefte Wohnungen müssen bei einer Neuvermietung
Mieter_einen Wohnborechtigungsschein der zuständigen Gemeinde_oder Kreisbehörde (2. B. Wohnungsamt, Sozialamt) voriegen. Sind für
Mietwohnungen die öffenilichen Mittet vorzeitig zurüikgezahit worden, sogelten die meisten Wohnungen noch bis zu g Jahren als öflenilichgefördert. Bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen entfällt in der Regel
die öffentlahe Bindung mit Rückzahlung oder Abl6sung der Förderunjs_,il:!i bgi Eigentumswohnungen, die durch Umwandtunl entstanden sind,entfällt die Bindung nur, wenn Eigentümer als Berecitigte im sozialen
Wohnung_sbau die Wohnung selbst nutzen. über das gnOe-Oer Bindungen
erhalten Eigentümer eine Bestätigung der zuständigen Stelle.
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Nicht zu den öffentlichen Mitteln im oben genannten Sinn zählen

- Aufwendungsdarlehen nach dem Regionalprogramm des Bundes (soge-

nannter Zweiter Förderungsweg),

- Aufbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz'

- Wohnungsfürsorgemittel für öffentlich Bedienstete des Bundes' der

Länder oder Gemeinden,

- Mittel zur Förderung der Modernisierung oder fÜr Maßnahmen zur

Einsparung von Heizenergie'

- 7b-Abschroibungen und sonstige Steuervergünstigungen, Bausparprä-

mien.

Hauptmieter, denen nicht bekannt ist, ob ihre Wohnung mit Mitteln des

soziälen Wohnungsbaus gefördert ist, machen zu Frage I des Wohnungs-

bogens keine Angaben;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Orchester; siehe unter Musikkapellen, Orchester

Ordensangehörige
Mitglieder religiöser oder weltanschaulicher Gesellschaften, soweit sie sich

im änverbslähigen Alter befinden, sind grundsätzlich als Beschäftigte ihres

Ordens anzusehen.
Sie können ihre Tätigkeit nur als Angestellte oder Beamte (z' B' Lehrer)

ausüben.

Ordensbrüder; siehe unter Angestollte sowie Teil lll, Hinweise zu

Frage 15 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S 117)

Organ der staatlichen Wohnungspolitik; slehe reil ll B'

Hinweise zu Frage 2 (S. 83)

Organisationen ohne Erwerbszweck
Hiezu gehören z. B. Kirchen, religiöse und weltanscha.uliche Vereinigun-
gen, ca-ritative Organisationen, kulturelle, wissenschaftliche und im Erzie-

[uni.*"""n tätigä Vereinigungen, politische Parteien, Geworkschaften'
*OäitgEuewerOtnde und andere wirtschaftsverbände, Kammem'
Sportrr-eöanOeund'voreineusw.OrganisationenfülleneinenArbeitsstät-
t"nOog"n aus, wenn mindestens eine Person haupt- oder nebenberuflich

erwerbstätig ist.
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Kirchongebäudo sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen. Die in der Kirche
tätigen Personen sind in dem vom zuständigen pfarramt auszutüllenden
Arbeitsstättenbogen mit aufzuführen, jedoch ohne die nur ehrenamilich
tätigen Personen. Auch für sonstige kirchliche Dienststellen sind Arbeits_
stättenbogen auszufüllen, wenn in ihnen mindestens eine person haupt-
oder nebenberuflich erwerbstätig ist.

Pachtbetriebe
Pachtbetriebe innerharb anderer Arbeitsstätten sind ars eigene Arbeilsstät-
ten-zu erfassen. Dazu gehören z. B. Garderoben, Kantinen, Büffets,
Vorkaufsständo, Bedürfnisanstalten in Kinos oder Gaststätten, Theatern,
Warenhäusern, Bahnhöfen u. dgl.

Parteien; siehe unter Organisationon ohne Erweöszweck

Patienten
Patienten in Sanatorien, psychiatrischen Kliniken usw. sind nicht aus_
kunftspflichtig, wenn sie außerhalb des Sanatoriums, der Klinik usw. eine
weitere Wohnung, Unterkunft haben. personen ohne eigene Haushallsfüh_
rung haben nur den personenbogen auszufüllen (anstaltsmäßige Unterbrin-
gung), wenn sie ihre alleinige Wohnung in der Gemeinschafts_ und Anstalt-
sunterkunft haben.

Pelztierfarmen; siehe unter Tierzüchtereien

PenSiOnen; siehe unter Beherbergungsbetri€be

Pensionszahlungen
Als Pension gelten nur Zahlungen aus öffenflichen Kassen als Ruhegeld an
ehemalige Beamte, Richter, Geisiliche und personen, die unter Art. 131
des Grundgesetzes fallen bzw. als Hinterbliebenenpension an die Hinter_
bliebenen dieses Personenkreises;

33i:ft::i""Jx?"",'3,is,i"g?[31ft,:oun"nsinGemein-
Hierbei handelt es sich um personen, die in Gemeinschafts_ und Anstalts_
unterkünften leben und deren Versorgung und/oder Betreuung vollständig
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durch diese Einrichtung erfolgt. Zu diesem Personenkreis gehören nicht
die Bediensteten dieser Einrichtungen, auch wenn deren Versorgung

vollständig durch die Einrichtung erfolgt;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 92)

Ptarret (Pastor); siehe unter Angostellte, unter Boamte und unter

Kirchen, Kirchengebäudo

Platzwarte; siehe unter sportanlage

Polizgi; siehe unter B€amte sot^rie Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S' 103)

und Teil lV, Hinweise zu Frage C 3 (S 116)

Praktikant; siehe unter Arb€itnohmer, unter Auszubild€nde sowie

Teil lll, Hinweiie zu Frage 15 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 7

(s.117,118)

Praktische abgeschlossene Berufsausbildung; siehe reil
lll, Hinweise zu Frage 11 (S. 101)

Privatquartiere
Privatquartiere sind Beherbergungsstätten, die nicht erlaubnispflichtig
sind, äa sie über weniger als 9 Betten verfüg€n' Sie werden in der

Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt;

siehe auch unter Bsheöorgungsbetriobe

Privatstationen von Arzten in öffentlichen Kranken-
häusern
privatstationen von Azten in Krankenhäusern, die vom Klinikpersonal p I
mitbetreut werden, gelten nicht als eigene Arbeitsstätte'

Führt der AzVdie Arztin im Krankenhaus aber zusätzlich eine Praxis für die

ambulanteBehandlungVonPatienten,soisthierlüreinArbeitsstättenbo.
gen auszufüllen. Die mit einem Teil ihrer Arbeitszeit in der Praxis tätigen

Arbeitnehmer sind hier und im Arbeitsstättenbogen des Krankenhauses
jeweils als Teilzeitbeschäftigte zu zählen, ihre Löhne und Gehälter schät-
zungsweise autzuteilen.

PfOkUfiStgn; siehe unter Angestellto und Teil lll' Hinweise zu Frage l5
(s. 103)

Psychiatrische Kliniken; siehe unter Patienton

Pumpwerke; siahe unter Automatischo Anlagen
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Räume der Wohnung

Zu den Räumen einer Wohnung zählen alle Wohn_ und Schlafräume
einschl. der untervermieteten sowie der außerhalb des Wohnungsab_
schlusses liegenden Räume (2. B. Mansarden). Gewerblich ge*trte
Wohnräume gehören ebenfalls dazu; Keller- und Bodenräume nur dann,
wenn sie zu Wohnzwecken ausgebaut sind.

Räume, die weniger als 6 euadratmeter aufweisen oder unabhängig von
ihrer Größe als Küche, Bad, Toilette, Flur genutä werden, sind Oei Fäge 6
des Wohnungsbogens jedoch nicht zu berücksichtigen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 6 (S. 75)

Realschule; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 9 (S. 95)

Refgfendaf; siehe unter Beamte sowie Teil lll, Hinweise zu Frage 15
(S. 103) und Teit tV, Hinweise zuFrage C 3 (S. 116)

ReihenhaUS; siehe unter Gebäudeart und Teit lt B, Hinweise zu Frage
1 (S. 81)

ReiSegewefbe; siehe unter Ambulantes Gewerbe (Reisegewerbe)

Reisende

Reisende sind angestellte Handelsvertreter. Sie erhalten keinen eigenen
Arbeitsstättenbogen;

siehe auch unter Handelsvortrster, Maklor

Religionsgesellschaften; siehe unter Rotigionszugehörigkeir
und Teil lll, Hinweise zu Frage 4 (S. 8Z)

Religionszugehörig keit
Bei der Religionszugehörigkeit kommt es ausschrießrich auf die rechiliche
Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Religionsgesellschafy-gemein_
schaft an.
Zur ,,Römisch-katholisch€n Kirche,, zählen nicht die Altkathotische Kir-
che und verwandte Gruppen.
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Zur,,Evangelischsn Kirche in Doutschland (EKD)"

zählen

die Evangelischen Landeskirchen,
der Bunä evangelisch-relormierter Kirchen in der Bundesrepublik
Deutschland.
die Europäisch-Festländische Bruder-Unität (Herrnhuter Brüdergemeine)

und
Ausländische Kirchen (2. B. Church of England)

Zur,,Evangelischen Freikirche"

zählen

DeutscheFreikirchen(z.B.LutherischeFreikirche'Reformiertefreie
Gemeinden)
Ausländische Kirchen (2. B. Free Church, Presbyterianer und Quäked

Zu beachten ist, daß evangelische Ausländer, lür die eine eindeutige

Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche oder einer

erängetis-cnen Freikirche nicht möglich ist, der Evangelischen Ktrche

zuzurechnen sind.

Zur Kategorie,,Andere Religionsgesellschaft"

zählen z. B.:

die Ostkirchen:
Odhodoxe Kirche (2. B. Griechisch-orthodoxe Kirche)'

Orientalische Kirche und Sondergruppen'
die Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen,
die christlich orientierten Sondergemeinschaften wie

die Adventisten, Bibelforscher, Zeugen Jehovas' Christliche Wissen-

schaft , die Katholisch-Apostolische Kirche, Neuapostolische Kirch€' die

nichtchristlichenVolkS-undweltreligionen(z.B.Buddhismus)Sowiedie
f reireligiösen und Weltanschauungsgemeinschaft en'

,,Keiner Religionsgosollschaft rechtlich zugehörig"

dazu zählen z. B.:

Atheisten, Bekenntnislose und aus der Kirche - rochtlich - Ausgetre-

tene;

siehe auch Teil lll, Hinweise zuFrage 4 (S 88)'
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Rente

Zur Bente gehören Zahlungen aus

- dsr sozialen Rentenvereicherung (Rentenversicherung für Arbeiter,
Rentenversicherung für Angestellte, Knappschafiliche Räntenversiche-
rung, Handwerkerversicherung (vorher Altersvorsorge für das Oeutsche
Handwerk) an Selbstversicherte und HinterbliebenJ(Witwen, Waisen),

- der Kriegsopfervercorgung an Kriegsopfer und Hinterbliebene, Zahlun-
gen an politisch, rassisch und religiös Verfotgte,

- der Unfallyersicherung an Unfallopfer und Hinterbliebene.

Zur Rente zählen auch Austandsrento sowie die Altershilro ftir Landwir_to, dio Altersversorgung der freien Berufe sowle Vorruhestandsbe-
züge;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage g (S. 92)

Renten-verSiCherung; siehe unter Rente und Teit il, Hinweise zu
Frage I (S. 92)

RiChter; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 15 (S. 103) und Teit lV,
Hinweise zu Frage C 3 (S. 1 16)

Rudolf-Steiner-schule; siehe Teit il, Hinweise zu Frage 9 (s. 95)

Saisonarbeit, SaisOntätigkeit; sierre Teir lt, Hinweise zu Frage 7(s. 8e)

Saison- und Kampagnebetriebe
Saison- und Kampagnebetriebo sind zu erfassen, wenn dort am Stichtag
der Zählung mindestens eine person erwerbstätig ist. Erwerbstätigkeit liegi
auch. vor, wenn sich alle tätigen personen am 2ählungsstichtag in einembezahlten oder unbezahlten Urlaub befinden. Gehei alle personen indieser Zeit einer anderen Beschäftigung nach, so ist der Saison_ undKampagnebetrieb nicht zu erfassen. Solche Arbeitsstätten können z. B.Zuckerfabriken, Mälzereien, Elsdielen, Badeanstalton usw. sein.

Sanatorien; siehe unter patienton
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Schädlingsbekämpfung; siehe unter Land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe

SchafsChur; siehe unter Land' und forstwirtschaftlicho Betriebe

Schaustellerunternehmen, Zirkus

SchaustellerunternehmenfülleneinenArbeitsstättenbogenamortihres
sunaigenBÜrosaus.FallskeinBüroUnterhaltenwird,istderArbeitsstät-
tenbojen am On der Wohnung des lnhabers auszuhändigen'

Scheingesellschaft en; siehe unter Briefkastenfirmen

Schiedsmann; siehe unter Ehronamtliche Tätigksiten

Schulen
öffeniliche Schulen müssen einen Arbeitsstättenbogen auslüllen. Sie

ronnenourcnSondezählererfaßtwerden.DieLeiterVonprivatenSchulen
müssen ebenfalls einen Arbeitsstäüenbogen ausfüllen'
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Schiffe
Auf Schifren ist grundsätzlich keine Zählung durchzufÜhren' Schitfe sind

somit auch nichtäls Arbeitsstätten anzusehen lhr Personal ist im Arbeits-

stättenbogen des Schiffseigners oder der Reederei anzugeben'

Die auf däm Schiff verpachteten Betriebe sind an ihrem Sitz auf dem

Festland bzw. am Wohnsitz der Pächter zu erfassen'
nui arßer Betrieb gestellten Schiffen, die als Wohnschiffe' als Hotels' als

Gaststätten usw. genutzt werden, ist die Zählung wie in Gebäuden

JurcnzutUnren und-bei den Gebäudeangaben (Frage 1) im Wohnungsbo-
gen ,,bewohnte Unterkunft" zu markieren'

Schöffe; siehe unter Ehrenamtliche Tätigkeiten

Schornsteinfeger; siehe unter Dienstleistungsbetriebe

Schulabschluß; siehe Teil lll, Hinweise zuFrage 9 (S' 93) und 10a 
tt

(s. 97)

Schüler; siehe unter Erwerbstätige und Teil lll, Hinweise zu F@ge 7

(s. 8e)



Schulentlassene
Schulentlassene, die noch keine Arbeitsstelle, Ausbildungssteile gefunden
haben, markieren bei Frage 7 im personenbogen ,,arb-eitstos, arbeitsu_
chend";

siehe auch Teit tll, Hinweise zuFrage 7 (S. 9O/91)
Schweinemästerei; siehe unter Tiorzüchroreien
SchwesternschüLerin; siehe unrer Auszubitdonde und Teit ilt,
Hinweise zu Frage 15 (S. 103)

SelbStändige; siehe unter Freiberuftich Tätig€, Setbständigo und
Teil lll, Hinweise zu Frage 1S (S. 104)

Soldat
- Gilt nicht für Berlin -
Zu den Soldaten zählen Berufssoldaten, die sich auf Lebenszeit zumWehrdienst verpflichtet haben, Soldaton avt Zeil (Verpflichtung bishöchstens 15 Jahre sowie Grundwehrdiensileistende. wetrrtioenoe zän-
len nicht ats Soldaten;

siehe auch Teit ilt, Hinweise zu Frage 7 (S. 90), Frage 16 (S. tOS) und Frage
17 (S. 106)

!o!!at aut Zeit; siehe unter Sotdat und Teit ilt, Hinweise zu Frage Z(s. e0)

Sonderschule; siehe Teit il, Hinweise zu Frage 9 (S. 9s/96)

Sonnenenergie
Zu.r Nutzung der Sonnenenergie werden _ oftmals in Verbindung mit einerWirmggymOe - in der Regel Sonnenkoilektoren, die Sonnenticht undsolare Wärmestrahlung absorbieren und in Form nutzbarer Wärmeenergiean einen flüssigen Wärmeträger weitergeben, seltener auch Solazellen
eingesetzt.
Sie ist unter Frage 5b des Wohnungsbogens nur dann als Wärmequelle zumarkieren, wenn sie auch der Raumbehäizung und nicht allein der Warm_
wasserversorgung dient;
siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage Sb (S. 74)

99§119" Arbeiter; siehe Teit il, Hinweise zu Frase t5 (s. 102) undTeil lV, Hinweise zu Frage C 6 (S. 117)

Sonstige Eigentümer; siehe Teit I B, Hinweise zu Frage 2 (s. 83)
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Sonstige Gebäude mit Wohnraum
Das Gebäude enthält zwar wohnraum' wird aber zu weniger als der Hälfte

der Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutzt. Der überwiegende Teil
dient gewerblichen, sozialen, kulturellen, Verwaltungs- u. ä' Zwecken (z' B'

Fabrik- oder Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus, Hotel).
Zur Ermittlung des Anteils der Wohnfläche an der Gesamtnut läche siehe
unter Gebäudoart;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S. 81)

Sonstige Unterstützungen
(2. B. Sozialhilfe, BAföG)

Zur Kategorie der ,,sonstigen Unterstützungen" (Frage 8 im Personenbo-
gen) gehören di6

- Sozialhilfe, Untorhaltsgeld nach dom Aöeitsförderungsgesetz

sowie Zahlungen der öffentlichen Hand an

- Ehetrauen von Grundwehrdienstleistenden,

- Studenten und Schüler (Stipendien' BAföG).

Ferner gehören dazu private Zahlungen wie

- private Unterstützungen, z' B. Ausbildungsbeihilfe von nicht verwandten
Personen,

- Unterhaltsleistungen an geschi6dene Ehepartner, Alimente' Leibren-
ten.

Sozialhilfe
Sozialhilfe umfaßt alle Leistungen an Hilfesuchende aufgrund des Bundes- S I
sozialhilfegesetzes.

Sozialwohnung; siehe unter Öffentlicho Mittol lür den sozialen
Wohnungsbau sowie Teil ll A' Hinweise zu Frage I (S' 76)

Spielautomaten; siene unter Automatischo Anlagen

Sportanlage
Sind in einer Sportanlage eine oder mehrere Person€n (z B Platzwart,
Trainer) unter einheitlicher Leitung regelmäßig erwerbstätig, so ist für diese
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Sportanlage ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen. Dies gilt nicht, wenn die
Tätigkeit ehrenamtlich ausgeübt wird;
siehe auch unter Ehrsnamfliche Tätigkeiten
Sportverbände und -vereine; siehe unter organisationen ohne
Erweöszweck
Sprecher von Religionsgesellschaften; siehe unter Ango-
stsllte

Staatsangehörigkeit
Besteht neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit, so ist
im Personenbogen bei Frage 5 ,,deutsch,, zu markieren. personen, die
nach dem Grundgesetz (Artikel 116, Absatz 1 - z. B. Vertriebene,
Flüchtlinge doutschsr Volkszugehörigkeit -) den personen mit deut_
scher Staatsangehörigkeit gteichgestellt sind, sind ebenralls als Deutsche
zu erfassen.
Staatenlose oder Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit markieren
"sonstige/keine". Zu den übrigen EG-staaten gehören Betgien, Dänemark,
Frankreich, Großbritannien und Nordirland, lrland, Luxemburg, Niederlan_
de, Portugal, Spanien;
siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 5 (S. 83)
Steinbrüche; siehe unrer Bausr€ilen
Stellung im Beruf; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage t5 (S. 102)

Stichtag der Zählung, Zählungsstichtag
Maßgebend sind die Verhättnisse am 25. Mai 19g7, O.OO Uhr (Mitternacht
vom Sonntag, dem 24. Mai, auf Montag, den 25. Mai). Somit sind aile
Personen, die am 24. Mai 1987 oder früher geboren wurden, zu erfassen,
nicht dagegen die am 25. Mai 1 987 oder danach geborenen. Entsprechend
ist für jede Person, die am 25. Mai 1987, O.OO Uhr oder danach gestorben
ist, ein Personenbogen auszufüllen, nicht dagegen für die am 24. Mai oder
früher Ggstorbsnon.
Wer erst am Zählungsstichtag (25. Mai 19g7) oder danach umzreht, muß
seinen Fragebogen am alten Wohnsitz abliefern. Haushalte bzw. personen,
die vor dem Zählungsstichtag umziehen, werden am neuen Wohnsitz
gezählt. Die Angaben in dem Fragebogen sind in diesem Fall auf die neue
Anschrift zu beziehen.
Personen, die nach dem 24. Mai lgg7 geheiratet haben, geschieden
wurden oder deren Ehepartner verstarb, sind nach ihrem vorhergehenden
Familienstand zu erfassen.
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Arbeitsstätten, die am Zählungsstichtag oder danach ihren Sitz verlegen'
sind noch unter ihrer alten Adresse zu erfassen; diejenigen dagegen, die
vor dem Stichtag verlegt wurden, unter ihrer neuen Adresse.
Sind die tätigen Personen im Rahmen der Arbeitsstättenzählung zu
diesem Tag nicht zu ermitteln, ist als Stichtag der nächstmögliche
Zeitpunkt vor oder nach dem 25. Mai 1987 zugrunde zu legen.
Oie BruttolöhnB und -gehälter beziehen sich auf das Kalenderiahr 1986.
Weicht das Geschättsjahr vom Kalenderiahr ab, sind die Angaben für das
letzte Geschäftsiahr zu machen, das bis Mai 1987 zu Ende ging.

Stiftswohnungen
Das sind Wohnungen im Eigentum von Stiftungen, die an bevorrechtigte
Bevölkerungsgruppen - in der Regel verbilligt - abgegeben werden.

Stipendium; siehe unter Sonstige Unterstützungen und Teil lll,
Hinweise zu Frage 8 (S. 93)

Strafgefangene; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S' 89/90)

Straßenhandel; siene unter Ambulantes Gew€öo

Student, Studierender; siehe unter Haushalt, zum Haushalt
gohörende Personen, unter Erwerbstätigo und Teil lll, Hinweise zu

Frage 7 (S. 89/90)

TageSmuttef; siehe unter Haushalte, private und unter Kindorgär'
ten

Tätige lnhaber; siehe Teil lV, Hinweise zuFßge c 1 (S. 116)

Tätige Personen

Als tätige Personen im Rahmen der Arbeitsstättenzählung gelten alle voll-
und teilzeitbeschäftigten Personen, die am Stichtag in einem Arbeitsver-
hältnis stehen und in der Lohn- und Gehaltsliste geführt werden, einschl'
tätiger lnhaber und unbezahlt mithelfender Familienangehöriger, unabhän-
gig von der Arbeitszeit, die sie in der Arbeitsstätte tätig sind.
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Technikerschulel siene Teit ilt, Hinweise zu Frage 1oa (S. 99)

Technische Hochschule; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage toa
(s. se)

Teilzeitbeschäftigte; siehe unter Teitzoit-Erwerbstätigkeit und Teit
lV, Hinweise zu Frage C I (S. 1 18)

Teilzeit-Enrverbstätigkeit, Teilzeitbeschäft igte
ln der Volks- und Berufszähtung gelten als Teilzeit-Erwerbstätige alle
Personen, die normalerweise bis zu 36 Std. in der Woche erwerbstätig
sind, auch wenn sie nur stundenweise, halbtags oder nur an bestimmten
Tagen in der Woche beschäftigt sind. Kurzaöeit bei einem Vollzeit-
Erwerbstätigen gilt nicht als Teitzeit-Erwerbstätigkeit.
ln der Arbeitsstättenzählung gelten alle am Stichtag tätigen personen, die
zur Ableistung einer kürzeren als der orts-, branchen- oder betriebsüblichen
Wochenarbeitszeit eingestetlt sind, als Teilzeitbeschättigte. lnnerhatb eines
Unternehmens mit mehreren Arbeitsstätten kann der Fall auftreten, daß die
tätigen Personen abwechselnd in den verschiedenen Arbeitsstätten des
Unternehmens tätig sind. Hierdurch ergibt sich für die beteiligten Arbeits_
stätten bezüglich dieser Personen der Tatbestand der Teilzeitbeschäfti_
gung. Wenn jedoch innerhalb des Unternehmens von diesen personen die
volle betriebliche Arbeitszeit geleistet wird, muß Teilzeitbeschäftigung für
die Arbeitsstäüenzählung verneint werden. Eine schwerpunkt mäßige Zu_
ordnung zu einer der Arbeitsstätten muß erfolgen. Dabei ist daraul zu
achten, daß keine Arbeitsstätte mangels Beschäftigten verloren geht.

Telekolleg; siehe Teit il, Hinweise zu Frage 9 (S. 96)

Tierzüchtereien
Tieeüchtereien (2. B. gewerbliche Schweinemästeroien, Geflügelfar_
men, Pelztierfarmen, Hundezüchtereien) haben nur dann einen Arbeits_
stättenbogen auszufüllen, wenn sie bei der Besteuerung als Gewerbebe-
trieb gelten.

Toilette; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage 4 (S. 73)
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Total untervermietete Wohnung; siehe unter untermieter,
sowie Teil ll A, Frage 1 C (S. 72)

Tfeppenfäume; siehe unter Gebäud€art und Teil ll B, Hinweise zu
Frage 1 (S.81)

Trockenräume; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise zu

Frage 1 (S.81)

Übenriegender Lebensunterhalt; siehe Teil lll, Hinweise zu

Frage I (S. 91)

Umformerstationen; siehe unter Automatische Anlagen

Umlagen; siehe unter Miete und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 77)

UmSchülgr; siehe unter Arbsitnehmer sowie unter Auszubildende
und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

Umwidmung; siehe unter Loerstehende Gebäude mit wohnraum

Unbezahlt mithelfende Familienangehörige; siehe reil lv,
Hinweise zu Frage C 2 (S. 1 16)

Unfallversicherung; siehe unter Rente und Teil lll, Hinweise zu
Frage 8 (S. 92)

Universitäten; siehe unter Krankenhäuser und Teil lll, Hinweise zu
Frage 10a (S.99)

Unterhaltsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz
Unterhaltsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz ist im Personenbogen,
Frage 8, bei ,,sonstige UnterstÜtzungen (2. B. Sozialhilfe, BAföG)" zu

markieren; T I
siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 8 (S. 93) U I
Unterhaltsleistungen; siehe unter sonstige Unterstützungen

Unterhaltsquelle; siene Teil lll, Hinweise zu Frage I (s. 91)

Unterkunft, bewohnt; siehe unter Bewohnto Unterkunft und Teil
ll B, Frage 1 (S. 82)
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Untermieter
Als Untermieter gelten alle Haushalte (auch Einzetperson) in einer Woh-
nung, denen Teile der Wohnung von dem Wohnungsinhaber (Eigentümer,
Hauptmieter) überlassen worden sind, gleichgültig, ob mit oder ohne
Mietzahlung. Eine Wohnung gilt als total untgrvermietet, wenn mehrere
Haushalte darin wohnen, die einzeln mit dem nicht in der Wohnung
wohnenden lnhaber (Eigentümer, Hauptmioter) über Teite der Wohnung
einen Mietvertrag abgeschlossen haben. Die in einer solchen Wohnung
lebenden Haushalte gelten als Untermieter. Wohnen mehrere Haushalte in
einer Wohnung, beantwortet einer die Fragen zur Wohnung, die übrigen
nur Frage 1c im Wohnungsbogen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 1c (S, 72)

Unternehmen

Als Unternehmen gitt die kleinste Einheit, die aus handets- und/oder
steuerrechtlichen Gründen Bücher führt und den Ertrag ermittelt.

Unternehmen in Liquidation
Unternehmen, die sich in Liquidation befinden, haben einen Arbeitsstätten-
bogen auszufüllen, sofern sie am Zählungsstichtag wirtschaftlich tätig
sind.

Untersuchungshäftlinge; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 7 (S. 89)

Untervermietete Räume
Untervermietete Räume sind Räume einer Wohnung, die vom Wohnungsin_
haber (Eigentümer, Hauptmieter) durch schriftlichen oder mündlichen
Vertrag an Untermieter überlassen werden.

Vereinigungen; siehe unter Organisationen ohne Erwerbszweck

Vereinshaus, Vereinsheim; siehe unter casrstätten

VereinsvOrstand; siehe unter Ehrenamüiche Tätigkoiten

Verheiratete; siehe Teit ilt, Hinweise zuFlage 3 (S. 87)
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Verheiratete, die dauernd getrennt lebenl sietre Teil lll,
Hinweise zu Frage 3 (S. 87)

Verkaufsstände
Verkaufsstände auf Grundstücken, Straßen, Plätzen oder in Markthallen,
die als Dauerverkaufsstände ständig an derselben Stelle betrieben
werden, erhalten einen Arbeitsstättenbogen an ihrem Standorl. Fliegende
Verkaufsständo mit wechselndem Standort, Verkaufsstände des ambu-
lanten Gewerbes und des Straßenhandels, Verkaufsstände auf Wochen-
und Jahrmärkten hingegen erhalten den Arbeitsstättenbogen nicht an
ihrem jeweiligen Standort, sondern in der Wohnung der lnhaber.

Verkehrsbetriebe
Verkehrsbetriebe erhalten einen Arbeitsstättenbogen' Hiezu gehören z. B'
Straßenbahnbetriebe, Omnibusbetriebe, Seehafen- und Luftfahrtbetriebe'
Spediteure sowie Reiseveranstalter und -vermittler. Bundesbahn und
Bundespost werden gesondert erfaßt.

Verkehrsmittel; siene Teil lll, Hinweise zu Frage 13 (S. 102)

Vermietung, Verpachtung; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 8
(s. e3)

Vermögen, eigenes; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 8 (s 93)

Versicherungsagenten; siehe unter Agsnten

Versicherungsbeamte; siehe unter Beamte und Teil lll, Hinweise
zu Frage 1 5 (S. 104) sowie Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 1 17)

Versorgungs-, Entsorgungsbetriebe
Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe erhalten einen Arbeitsstättenbo-
gen. Hiezu zählen z. B. Betriebe für Wasser-, Gas-, Strom- und Wärmee-
nergieversorgung, Betriebe für Abwasserbeseitigung, Müllaufbereitung
oder Müllbeseitigung sowie Schlachthöfe.

Vertrauensperson
Für Personen, die wegen einer Behinderung oder wegen Minderjährigkeit
keine Auskunft geben können, kann d{e Auskunft auch durch eine
Vertrauensperson des Auskunftspflichtigen erteilt werden:

siehe auch unter Auskunftspflicht
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Veftfiebene; siehe unter Staatsangehörigksit und Teit lll, Hinweise zu
Frage 5 (S. 88)

Verwaltungen; siehe unter Büros, Verwaltungen

Verwaltungsschule; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage t0a (S. 100)

VOlkshOchSchulel sierre Teit ilt, Hinweise zu Frage 9 (S. 96)

Volksschule; siehe Teit il, Hinweise zu Frage 9 (S. 96)

Vollzeit-Erwerbstätigkeit; siehe Teit lt, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

VOlontäre; siehe unter Auszubildende, Teit l[, Hinweise zu Frage 15
(S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 7 (S. I I 7t0

Vorafbeitef; siehe unter Facharbeiter, Geseflon

Vorstandsmitglieder; siehe Teit tv, Hinweise zu Frage C 4 (S. 1 17)

Vorruhestandsbezüge/-geld; siefre unter Rente und Teit ilt,
Hinweise zu Frage 8 (S. 92)

Vonrviegend benutzte Wohnung; siehe unter Hauptwohnung,
Nebenwohnung

Wärmepumpe
Mit Hilfe der Wärmepumpe, die oftmals zusammen mit Sonnenkollektoren
(siehe unter Sonnenenergie) eingesetzt wird, kann Wärme aus der umge-
benden Luft, dem Erdboden oder Wasser aufgenommen und genutzt
werden.
Sie ist unter Frage 5b des Wohnungsbogens nur dann als Wärmequelle zu
markieren, wenn sie auch für die Raumbeheizung und nicht allein zur
Warmwasseraufbereitung eingesetzt wird;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Wärmequelle; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage Sb (S. 74)

Wahlbeamte; siehe unter Beamte

Waisenfente; siehe unter Rente und Teit lll, Hinweise zu Frage 8
(s. s2)

Wandergewerbe; siene unter Ambutantes Gewerbe

Wandermusiker; sietre unter Diensüeistungsbetriebo
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Warenautomaten; siehe unter Automatische Anlagon

Warenverkaufsstände; siehe unter Kantinen

Waschküche; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise zu
Frage 1 (S. 81)

Wehrdienst; siehe unter Soldat

Wehrübender; siehe unter soldat
Weitere Wohnung (Unterkunft, Zimme0; siehe unter Hauptwoh-
nung, Neb€nwohnung und Teil lll, Hinweise zu Frage 6 (S' 88)

Werkstudent; siehe Teil lV, Hinweise zu Abschnitt C: ,,Tätige Perso-
nen" (S. 116)

Werkswohnung; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 10a (S. 74

Werkvertragspartner
Werkvertragspartner gelten wie Zwischenmeister und Hausgewerbetrei-
bende als Selbständige und haben einen Arbeitsstättenbogen auszulüllen.

Wiederaufbauiahr von Gebäuden; siehe Teil ll B, Hinweise zu
Frage 3 (S. 83)

Wirtschaft licher SchwerPunkt
Erstreckt sich die Tätigkeit einer Arbeitsstätte auf mehrere Wirtschaftsbe-
reiche, so ist anzugeben, ob der SchwerpunK der Tätigkeit bei der
Herstellung oder Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhandel'
Einzelhandel, bei der Vermittlung von Waren und Leistungen, bei Trans-
port- oder bei Dienstleistungen liegt, d. h. welche dieser Tätigkeiten
überwiegt.

Nähere Edäuterungen fÜ gie Arbeitsstättenzählung;
siehe Teil lV, Hinweise zu Frage A 2c (S. 1 14)

Wirtschaftsgymnasium; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 97)

Wirtschaftsoberschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (s. 94

Wirtschaftsschulel siene teil lll, Hinweise zu Frage I (s. 97)

Wirtschaftszweag, Branche
Bei Frage 16 im Personenbogen kommt es auf eine möglichst o€naue
Angabe des Wirtschaftszweiges (Branche, Behörde) an, zu dä Oer \flf !
Betrieb gehört. Die Zuordnung richtet sich nach dem wirtschaftlichen
Schwerpunkt der örtlichen Einheit. Umfaßt der Betrieb mehrere Abteilun-
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gen mit unterschiedlichem Produktionsprogramm (2. B. Gießerei und
Straßenfahzeugbau) oder ist er in anderer Beziehung gegliedert (2. B.
Autohandel und -reparatur), so ist der überwiegende Wirtschaftszweig
(Betriebsschwerpunkt) einzutragen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 16 (S. 104) und Teil lV, Hinweise zu
Frage A2 (S. 112f0

Witwenfente; siehe unter Ronto und Teit lll, Hinweise zu Frage 8
(s. s2)

WOchenendpendler; siehe unter Haushatt, zum Haushatt gehö-
rende Personen

Wohnbaugenossenschaft; siehe Teit l B, Hinweise zu Frage 2 (S.
83)

Wohnberechtigungsschein; siene unter öffenüiche Mittet für
dsn sozialen Wohnungsbau

Wohnbesitzberechtigte; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage 1 (S. 7t)

Wohngebäude
Wohngebäude sind Gebäude, deren Gesamtnutzfläche mindestens zur
Hälfte für Wohnzwecke genutzt wird (2. B. Ein-, Zwa- oder Mehrfamitien-
haus, Appartementhaus, Wohnheim, Ferienhaus).
Zur Ermittlung des Anteils der Wohnfläche an der Gesamtnutzfläche siehe
unter Gebäudeart;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage I (S. 81)

Wohngemeinschaft
Eine Wohngemeinschaft ist dann als ein Haushalt zu erfassen, wenn eine
Wohnung gemeinschaftlich gemietet wurde und alle Mitglieder gemeinsam
wirtschaften. Dasselbe gilt, wenn die Wohnung nicht von allen Mitgliedern
des Haushalts gemietet ist.

Falls einzelne oder alle Personen in einer solchen Wohnung selbständig
wirtschaften, sind sie Einzelhaushalte.

Wohnheimbewohner; siehe unter Haushatt, zum Hauhatt gshö-
rende Personen
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Wohnheime; siehe unterAnstalton (Gemoinschafts- und Anstaltsun-
terkünfte), Wohnheim€ sowie Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S' 82)

WOhnküChe; siehe unter Küche, Kochnische und Teil ll A, Hinweise
zuFrage 4 (S. 73)

WOhnschiffe; siehe unter Bswohnte Unterkunft und Teil ll B, Hinwei-
se zu Frage 1 (S. 82)

Wohnung

Unter einer Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken
bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume in Wohngebäuden und
sonstigen Gebäuden mit Wohnraum zu verstehen, die die Führung eines
eigenen Haushalts ermöglichen. Sie sollen einen eigenen Wohnungsein-
gang unmittelbar vom Treppenhaus oder von einem Vonaum oder von
außen aufweisen. Hierbei ist es gleichgültig, ob in dieser Wohnung
gegenwärtig ein oder mehrere Haushalte untergebracht sind oder ob die
Wohnung z. Z. leersteht bzw. eine Freizeitwohnung ist' Es ist auch
möglich, daß sich eine Arbeitsstätte in der Wohnung b€findet. Dies ist vor
allem bei selbständig tätigen Personen der Fall (2. B. Schneiderwerkstatt in

der Wohnung). Falls ein Haushalt in einem Gebäude mehr als eine
Wohnung nutzl, so sind die Wohnungsangaben auf einem Wohnungsbo-
gen zusammenzufassen.

Wohnverhältnis; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 1 (S. 71)

Wohnungsausstattung; siehe Teil ll A, Hinweiso zu Frage 4 (S. 73)

Wohnungsbaugenossenschaften; siehe Teil ll B, Hinweise zu
Frage 2 (S. 82/83)

Wohnungsinhaber
Wohnungsinhaber ist, wer die Wohnung am Zählungsstichtag allein oder
zusammen mit anderen als Eigentümer, Mieter oder Untermieter nutzt;

siehe auch unter Ausku.rftspflicht

Wohnwagen; siehe unter Bewohnte Unterkunft W I
Zählungsstichtag; siene unter stichtag der zählung Zl

65



Zeitaufwand; siehe Teit ilt, Hinweise zu Fßge 14 (S. 102)

Zeitbeschäftigte; siene Teit tV, Hinweise zu Abschnitr C: Tätige
Personen (S. 115)

Zeitungsstandl siene unter Kantinen

Zentralheizung
Bei einer Zentralheizung versorgt eine zentrale Heizquelle über ein Röhren-
system die Wohnungen nur eines Gebäudes;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 73)

ZinszuSChüsse; siehe unter öffenüiche Mittet tür den soziaten
Wohnungsbau

ZifkUS; siehe unter Schaustolleruntemehmen

Zivilbedienstete in Arbeitsstätten der auständischen Streitkräfte;
siehe unter Ausländlsche Streitkräfte

Zivildienstleistender
- Gilt nicht für Berlin -
Zivildienstleistende gelten als Vollzeit-Erwerbstätige;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Fl'age 7 (S. 90)

Zuckerfabriken; siehe unter Saason- und Kampagnobotriobe

Zweigniederlassungen, Filialen
Eine Arbeitsstätte gilt als Zweigniederlassung, wenn sie von der Hauptnie-
derlassung räumlich - ggf. auch in derselben Gemeinde - getrennt und
rechtlich unselbständig ist. Es ist unbedingt errorderlich, daß die genaue
Anschrift und der Schwerpunkt der Tätigkeit des gesamten Unternehmens
angegeben werden, zu dem diese Arbeitsstätte als Zweigniederlassung
gehört.
Alle inländischen Zweigniederlassungen, die zum Unternehmen gehören,
sind ebenfalls von der Hauptniederlassung aufzuführen.

Zweiter Bildungsweg; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 9 (Abend-
gymnasium) (S. 93)

Zweiter Förderungsweg; siehe Teit il A, Hinweise zu Frage I
(s. 76)
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Zwischenmeister
Zwischenmeister geben, ohne selbst Arbeitnehmer zu sein' die ihnen von
Gewerbetreibenden übertragene Arbeit an Heimarbeiter oder Hausgewer-
betreibende weiter und rechnen im Namen der Auftraggeber ab.
Zwischenmeister sind als Selbständige anzusehen und füllen einen eige-
nen Arbeitsstättenbogen aus. Die in Lohnlisten bei Zwischenmeistern
geführten Heimarbeiter sind nicht anzugeben, da Heimarbeiter bei der
Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt werden;

siehe auch unter Freiberuflich Tätigo, Selbständigo und Teil lll, Hinweise
zu Frage 15 (S. 104)

Zwischenverwaltungen; siehe unter Hauptniederlassung
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HrNwErsE zu DEN t*I8l'it" woHNUNcsBoGEN
- Wohnungsangaben -
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Die Eingangsfrage ,,die Wohnung steht leer" ist zu markieren, wenn die
Wohnung am Erhebungsstichtag weder vermietet ist noch vom Eigentü-

mer selbst genutzt wird und auch keine Freizeitwohnung ist Auch für
diese wohnungen muß ein Haushaltsmantelbogen mit Wohnungsbogen
angelegt werden. Nicht iede Wohnung, in der keine Auskunftsperson

"nletröff"n 
wird, ist eine leerstehende Wohnung'.Vor allem in Erholungs-

unä Feriengebieten muß damit gerechnet werden, daß es sich um eine

dortige Freüeit- oder auch Ferienwohnung handelt, die zur Zeit der Zählung

nicht bewohnt ist.

Frage 1: Bewohnen Sie die Wohnung/Räume als"'

Mit der Frage nach dem Wohnverhältnis soll lestgestellt werden, ob
Bewohner in einem Eigentums- oder Mietverhältnis zur Wohnung stehen'

Unter einer Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken

bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume in Wohngebäuden und

sonstigen Gebäuden mit Wohnraum zu verstehen, die die Führung eines

eigene:n Haushalts ermöglichen. Sie sollen einen eigenen Wohnungsein-
ging unmittelbar vom Treppenhaus oder von einem Vonaum oder von

äußän aufweisen. Hierbei ist es gleichgültig, ob in dieser wohnung
gegenwärtig ein oder mehrere Haushalte untergebracht sind oder ob die
Wonnung z. Z. leer steht bzw. eine Freizeitwohnung ist'
Falls ein-Haushatt in einem Gebäude mehr als eine Wohnung nutzt, so sind

die Wohnungsangaben auf einem Wohnungsbogen zusammenzufassen'

,,a) Eigentüm6(in), Miteigentümer odor Kaufanwärtef
Eigentümer
Eilenttimer sind die Personen des Haushalts, denen allein das Eigentum

an dem Gebäude oder der Wohnung rechtlich zusteht oder die die
Eintragung im Grundbuch schon beantragt haben' Haushalte in mit
Ottentiicnän Mitteln geförderten Wohnungen, die sich als WohnbesiEbs-
rocmigto bezeichnJn (sie haben einen Wohnbesitzbrie0, sind ebenlalls

Eigentümer.

Miteigentümer
Miteiglntümer ist derjenige, dem das Eigentum nicht allein, sondern nur

mit a-nderen - etwa im Rahmen einer Erbengemeinschaft - zusteht'

Kaufanwärter
Kaufanwärter sind zukünftige En'verber des Gebäudes oder der Wohnung'
die bereits einen Vorvertrag abgeschlossen haben'
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,,b) Hauptmiots(in) (einschtie8tich Attenteit)"
Hauptmieter
Als Hauptmieter gilt, wer das Recht zur Wohnungsnutzung durch Miewer-
trag (auch mündliche Vereinbarung) mit dem Eigentümer des Gebäudes/
der Wohnung erworb€n hat. Hierbei ist es gleichgültig, ob für die Wohnung
zur Zeit tatsächlich Miete gezahlt wird oder nicht.
Hierunter fällt auch der Mietkauf; ebenso sind Haushalte in Wohnheimen
Hauptmieter, sofern sie nicht Eigentümer der Wohnung sind.
Altonteil
Altenteil ist das Wohnrecht, das nach übergabe eines Gebäudes mit
Wohnraum bzw. eines Hofes an einen Nachfolger (2, B. Sohn, Tochter) auf
Lebenszeit vorbehalten wird (Altenteil, auch als Leibgedinge, Einsitz, Aus_
gedinge bezeichnet).

,,c) Untermieter(in),,
Als Untermieter gelten alle Haushalte (auch Einzelperson) in einer Woh-
nung, denen Teile der Wohnung von dem Wohnungsinhaber (Eigentümer,
Hauptmieteo überlassen worden sind, gleichgültig, ob mit oder ohne
Mietzahlung.

Eine Wohnung gilt als total untervormiotst, wenn mehrere Haushalte darin
wohnen, die einzeln mit dem nicht in der Wohnung wohnenden lnhaber
(Eigentümer, Hauptmieter) über Teile der Wohnung einen Mietvertrag
abgeschlossen haben. Alle in einer solchen Wohnung lebenden Haushalte
gelten als Untermieter, einer dieser Haushalte sollte alle Fragen zur Woh-
nung beantworten. Alle übrigen personen beantworten aui ihrem Woh-
nungsbogen nur die Frage 1c.

Frage 2z lst die Wohnung eine Freizeitwohnung?
Eine Wohnung, in der Personen lediglich ihre Freizeit verbringen (2. B. am
Wochenend6, während des Urlaubs, der Ferien), wird als Freizeitwohnung
bezeichnet. Freizeitwohnungen kann es in iedem Gebäude geben (2. B.
Wochenend- und Ferienhaus, Mehrfamilienhaus). Sie kann
- vom Eigentümer selbst genutzt werden,
- an Dritte vermietet werden oder
- an Dritte kostenlos überlassen werden.
Die Vermietung kann erfolgen
- über den Eigentümer,
- über einen Hotelbetrieb oder über eine sonstige Organisation.
Mit der Vermietung darf allerdings kein Hotelservice zwingend verbunden
sein.
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Freizeitwohnungen, die zur Zeit der Zählung nicht bewohnt sind, sind nicht
als ,,Leerstehende Wohnungen" zu erfassen.
Gartenlauben, Schrebergartenhütten, Geräteschuppen, Weinberghütten'
Wohnwagen usw. gelten nicht als Freizeitwohnungen'

Fraoe 3: Wann ist der Haushalt in diese Wohnung
ein§ezogen?
Anzugeben ist in der Regel das Jahr, in dem das am längsten hier

wohnende Haushaltsmitglied diese Wohnung bezogen hat'

Frage 4: Sind innerhalb der Wohnung ...
Küche
Zu den Küchen zählen Kochküchen und Wohnküchen' Sie müssen mit
einer fest installierten Einrichtung zum Kochen ausgestattet sein'

Kochnische
Als Kochnische gilt nur eine zu einem Wohnraum gehörende Nische, die
mit einer Einrichtung zum Kochen ausgestattet ist'

Bsachts: Nur behelfsmäßig zum Kochen eingerichtete Nebenräume oder
Zimmer mit Kochgelogenheit oder mit behelfsmäßiger Kochecke gelten

weder als Küche noch als Kochnische.

Bad, Duscho
Zur Badeinrichtung gehört' daß mindestens eine Badewanne (auch

Sitzbadewanne) odär äine Dusche mit Bodenwanne vorhanden ist und in
dem Raum selbst eine Abflußmöglichkeit für das Wasser besteht'

WC (innerhalb der Wohnung)
Hierunter sind nur Toiletten (Klosetts, Aborte) zu verstehen, die über

Spülkästen oder DruckspÜler an ein Wassernetz angeschlossen sind'

Frage 5a: Wird die Wohnung überwiegend beheizt
mit...
Fern- oder Blockheizung
Bei Fem- und Blockheizungen werden die Wohnungen mehrerer Gebäude

von einer zentralen Heizquelle aus beheizt'

zentralheizung
Bei Zentralheizung versorgt die zentrale Heizquelle die Wohnung nur eines

Gebäudes.
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Etagenheizung
Bei einer Etagenheizung werden die Räume einer Wohnung von einer nur
für diese Wohnung bestimmten Heizquelle aus beheizt.

Einzel- oder Mehrraumöfen (auch Nachtspeichsröten)
Einzelöfen (2. B. Kohle-, Nachtspeicheröfen) beheizen jeweils nur den
Raum, in dem sie stehen. ln der Regel sind sie fest instalt;ert.
Ein Mehrraumofen (2. B. Kachelofen) beheizt gleichzeitig mehrere Räume
(auch durch Luftkanäle).

Zur Frage nach dem Brennstotf, der Wärmequelle können mehrere
Angaben gemacht werden, z. B. wenn für Einzelofenheizung verschiedene
Brennstoffe (u. a. Kohle, Strom) verwendet werden oder we-nn zu einer mit
Heizöl betriebenen Heizanlage zusätzliche Wärmequellen verwendet wer-
den.

Frage 5b: Welcter Brennstoff, welche Wärmeque[ewird verwendet?

Kohle, Holz usw.
Zu der Kategorie ,,Kohle, Holz usw.,,zählen auch Koks, Torf und ähnliche
feste Brennstoffe.

Fernwärme
Fernwärme (auch lndustrie-Abwärme) ist eine Heizene.gie, die von €inemaußerhalb des eigenen crundstücks liegenden eetriäOs_, Block_ oderFernheizwerk geliefert wird.
Bei Fernheizung ist immer,,Fernwärme,, zu markieren.

Sonnenenergie, Wärm€pumpo
Zu.r Nutzung der Sonnenenergie werden - oftmals in Verbindung mit einer*?-9eyrn* - in der Regel Sonnenkoltektoren, die Sonnenticht undsolare Wärmestrahlung absorbieren und in Form nutzbarer Wärmeenergie
an einen flüssigen Wärmeträger weitergeben, seltener auch als Solazellen
eingesetzt.
Mit Hilfe der Wärmepumpe kann Wärme aus der umgebenden Luft, demErdboden oder Wasser aufgenommen und genutzt werden. Diese Wärme_quellen sind nur dann zu markieren, wenn sie auch der Raumbeheizung
und nicht allein der Warmwasserversorgung dienen.
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Fraoe 6: Wie viele Räume der Wohnung haben minde-
steis 6 Quadratmeter?

Zu den Räumen einer Wohnung zählen alle Wohn- und Schlafräume

einschl. der untervermieteten sowie der außerhalb des Wohnungsab-

schlusses liegenden Räume (2. B. Mansarden)' Gewerblich genutzte

Wohnräume g-ehören ebenfalls dazu; Keller- und Bodenräume auch dann'

wenn sie unb-enutzt sind; sie müssen jedoch zu Wohnzwecken ausgebaut

sein.
ntiume, Oie weniger als 6 Quadratmeter aufweisen oder unabhängig von

inier oioße ats Küine, Bad, Toitette, Flur genutzt werden, sind hier nicht zu

berücksichtigen.
a) Anzahl der untervsrmietoten Bäume
Üntervermietete Räume sind Räumä einer Wohnung, die vom Wohnungs-

inhaber (Eigentümer, Hauptmieter) durch schriftlichen oder mündlichen

Vertrag an Untermieter überlassen werden'

b) Anzahl d€r gewerblich genutzton Räume
das sinO RäLime in einei Wohnung, die am Stichtag der zählung
gewerblich genutzt werden.
frrO Oi" geia.te wohnung gewerblich genutzt, so ist nur ein Arbeitsstät-

tenbogen-auszufüllen. Wirä bie Wohnung zum Wohnen und gewerlclich

genutit, ist sowohl ein Wohnungs-, Personen- und Haushaltsmantelbogen

äls auch ein Arbeitsstättenbogen auszufÜllen'

FrageT Wie groß ist die Fläche der gesamten Woh'
nung?

Die Gesamtfläche der Wohnung setzt sich zusammen aus der Fläche

- aller Wohn- und Schlafräume, auch außerhalb des Wohnungsabschlus-

ses (2. B. Mansarden),
- der Küche,
- des Badezimmers, der Toilette(n), Besen-, Speise- und Abstellkammer'

Veranda, des Flurs, Balkons'

- der gewerblich genutzten Wohnräume'
unier, äine, Scnräöe liegende Flächen sind nur halb zu rechnen' Balkone

nur zu einem viertJt. Keiler- und Bodenräume (speiche4 bleib6n unberück-

sichtigt, wenn sie nicht zu Wohnzwecken ausgebaut sind'
tvtietei xönnen die Fläche der Wohnung im allgemeinen dem Mietvertrag

entnehmen.
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[1gge 8: lst die V!.gh.nun_g mit Mittetn des soziatenwonnungsbaus gefördert?
Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert gelten nur solche
Wohnungen, die nach der Währungsreform (20. .iuni iSAel fertiggestellt
worden sind und für die ötfeniliche Mittel (des Bundes, des Landes oderder Gemeinde) zur Errichtung von Sozialwohnungen bewilligt wurden
(sogenannter Erster Förderungswegl.
Hieeu zählen u. a.:
- Darlehen zur Deckung der Baukosten (in der Regel örfenüicho Bau-

darlehen oder Landesbaudarlehsn genannt),
- Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Aufwendungen

(Annuitätshalfen, Aufwendungszuschüsse oder _darlehen, Zinsiu-
schüsse).

Für öffentlich geförderte Wohnungen müssen bei einer Neuvermietung
Mieter einen Wohnberochtigungsschein der zuständigen Gemeinde-oder Kreisbehörde (2. B. Wohnungsamt, Sozialamt) ,ori"g"n. Sind für
Mietwohnungen die ötfenflichen Mittel vozeitig zurüct<gezafrtt worden, sogelten die meisten wohnungen noch ois zu a JaÄren ats öffenilichgefördert. Bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen entfällt in derRegel die öffenfliche Bindung mit Rückzahtung oier Abtösung derFörderungsmittel; bei Eigentumswohnungen, diJ Ourcn Umwandlung
entstanden sind, entfällt die Bindung nur, wenn Eigentümer als Berechtigl
te im_sozialen Wohnungsbau die Wohnung selbst-nutzen. über das Endeder..Bindungen erhalten Eigentümer eine Bestätigung der zuständigen
Stelle.
Nicht zu den öffenilichen Mitteln im oben genannten Sinn zählen- Aufwendungsdarlehen nach dem Regionalprogramm des Bundes (so_

genannter zweiter Förderungsweg),
- Aufbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz,
- Wohnungsfürsorgemittel für öffenflich Bediänstete des Bundes, derLänder oder Gemeinden,
- Mittel zur Förderung der Modernisierung oder für Maßnahmen zurEinsparung von Heizenergie,
- 7b-Abschreibungen und sonstige Steuervergünstigungen, Bauspar_prämien.
Hauptmieter, denen nicht bekannt ist, ob ihre Wohnung mit Mitteln dessozialen Wohnungsbaus gefördert ist, machen keine Anjaben.
Frage 9: Wie hoch ist die Monatsmiete?
Einzutragen ist der zu zahlende volle Mietbetrag einschtießlich derKosten für altgemeine Nebenleistungen, .iedoch onrie verLiaucnsanfran-
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gige Nebonkosten für den Monat Mai 1987 Es ist darauf zu achten' daß

äiä ui"t" für die ganze Wohnung einschließlich ggf' untervermieteter

Riume angegeb"n-*itd. lst die Grundmiete wegen finanzieller Vorlei-

stungen 
"iräOigt, 

ist der verminderte Betrag maßgebend; gleichzeitig ist

in diesen Fällen bei Frage 10b ,,ja" zu markieren'
Zu den Kosten für allgemeine Nebenleistungen zählen Umlagen für Was-

ser, Kanalisation, Sträßenreinigung, Müllabfuhr, Treppenhausbeleuchtung
,ni Sahornat"inreinigung. Werden solche Leistungen gesondert bezahlt'

so muß der anteilige Betrag der Monatsmiete zugerechnet werden'
Nebenkosten sind Umlagen für Zentralheizung, Warmwasserversorgung'

Garagenmiete, Untermietezuschlag und Zuschlag für lrilöblierung' Erfolgt

die lriietzahlung in einer Pauschale und sind diese Nebenkosten darin

enthalten, müsien sie von dem einzutragenden Mietbetrag abgezogen

werden (siehe nachfolgendes Berechnungsschema)'

Monatlich gezahlte Miete
Zahlen Sie außerdem noch Beträge für Wasser, Kana-

lisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Treppenhaus-
beleuchtung, Schornsteinreinigung? Allgemeine
Nebenleistungen

Gesamtbetrag

Sind in lhrer monatlich gezahlten Miete Umlagen lür
Zentralheizung, Warmwasserversorgung' Garagenmie-
te, Untermietezuschlag, Zuschlag für Möblierung
enthalten?
Verbrauchsabhängige Nebenkosten

Gesamtbetrag

Fraqe 10a: Handelt es sich um eine Dienst-, Werks'
woFnung ...?
Dienst-, Werkswohnung
Oienst-,'WerXswohnungän sind Wohnungen' die vom Arbeitgeber den

Arbeitnehmern überlassen werden. Nicht dazu gehören Wohnungen für

Bedienstete der öffentlichen Hand.

Borufsmieh/vohnung
Ein€ Berufsmietwohnung liegt vor, wenn freiberuflich Tätige (z' B Azte'
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Rechtsanwälte, Steuerberater) oder Kleingewerbetreibende (2. B. Schnei_de| einen Teil ihrer Wohnung zur Ausübung ihres Berufes nutzen.
Geschäftsmietwohnung

.Eine 
Geschäftsmietwohnung liegt vor, wenn eine Mietwohnung mit einem

Verkaufs- und Ausstellungsraum verlrunden ist bzw. wenn ein oder mehre_
re Zimmer als Verkaufsräume benuta werden.
Beachto: Für Berufs- und Geschäftsmietwohnungen ist jeweils auch einArbeitsstättenbogen anzulegen.

Frage 10b: lst die Wohnung verballigt, kostenlos über_lassen ...?
Bei den finanzieilen Vorleistung€n, die von dem Mieter einer Wohnungselbst oder von einem anderen zu seinen Gunsten an den Vermieter(Bauhen) gezahlt wurden, kann es sich um einen sog. abwohnbarenBaukostenzuschu8 in der Form einer Mietvorauszahl'ung bzw. einesMieterdarlehens handeln. Elne Mietvorauszahlung liegrt vär, wenn derMieter mit dem Bauherm vereinbart hat, daß durch d-en Bäukostenzuschuß
die Miete für eine bestimmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. DasMiotsrdarlehen ist ein Darlehen des Mietersän den Vermieter, ctas durchVenechnung mit der Miete getilgt wird.
Eine. finanziello Vorleistung liegt auch dann vor, wenn der Mieter dieModernisierung der Wohnung vertraglich übernommen hat und deshalbdie Miete für eine bestimmte Zeit ermäßigt wird.
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HrNwErsE zu DEN trISLtl?" woHNUNGsBocEN
- Gebäudeangaben -
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Frage 1: Gebäudeart

Berücksichtigt werden nur Gebäude mit Wohnraum und bewohnte

Ünterkünfte.-Gebäude sind für längere Dauer errichtete Bauwerke und

enthalten Wohn-, Aufenthaltsräume und/oder Räume für Arbeitsstätten und

anJere Nrt.ungen. Als ein (einzelnes) Gebäude gilt iedes freistehende

Gebäude oder bei zusammenhängender Bebauung - z' B' DopPol-'

Gruppen- und Reihsnhäuser - iedes Gebäude, das-durch eine vom Dach

bis ium Keller reichende Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist.

Ä"i "in", Gebäudo mit Wohnraum handelt es sich entweder um ein

,wohngebäude" oder um ein ,,sonstiges Gobäudo mit Wohnraum"' Die

2rorOnJng hängt von den Anteilen des Gebäudes für Wohnzwecke und für

f'licntwonÄzwec-fe (für gewerbliche, soziale, kulturelle zwecke' Verwal-

tungszwecke usw.) an äer Gesamtnutzfläche ab Die Gebäudeflächen'

dieiu Wohnzwecken und zu Nichtwohnzwecken genutzt werden' bilden

die Gesamtnutzfläche des Gebäudes.
Oi" fta"n" aller Wohnungen (siehe bei Fläche der Wohnung) des Gebäu-

des bildet den für Wohniwecke genutzten Teil eines Gebäudes' Falls die

Gesamtnutzfläche des Gebäud€s erst festgestellt werden muß' kann der

für Nichtwohnzwecke genutzte Teil der Gesamtnutzfläche aus der Restflä-

che ermittelt werden. babei ist zu beachten, daß folgende Flächen des

Gebäudes nicht zur Gesamtnutzfläche zählen: Flächen der Trepponräu'
me, Hausflure, Fahrstühle, Rolltreppen, Waschküchen, Trockenräume'
bejrenzenden Bauteile' Pfeiler' Schächte, Heizungs- und Klimaanlagen'

der Anlagen zur Stromezeugung.

Wohngebäude
Wohnjebäude sind Gebäude, deren Gesamtnutlläche mindestens zur

Hälfte"tür Wohnzwecke genutzt wird (z' B Ein', Zwei- oder Mehrfamilien-
haus, Appartementhaus, Wohnheim, Ferienhaus)'
2ri erritirrng des Anteils der Wohnfläche an der Gesamtnut'läche siehe

oben unter Gebäudeart.

Sonstiges Gebäudo mit Wohnraum
our CJUarO" enthält zwar Wohnraum, wird aber zu weniger als der Hälfte

O"i O""u.tnrtAläche für Wohnzwecke genutzt Der überwiegende Teil

JLnigeweroticnen, sozialen, kulturellen, Verwaltungs- u ä Zwecken (z' B'

iaOrif-- oOer Verwaltungsgebäude, Geschäftshaus, Anstaltsgebäude' Ho-

tJi iur Ermitttung Oes nnteits der Wohnfläche an der Gesamtnutzfläche

siehe oben unter Gebäudeart.
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Bewohnte Unterkunft
Unterkünfte sind behelfsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung.
Hierzu zählen z. B. Behelfsheime, Baracken, Wohnwagen, Lauben,
Gartenlauben, Schrebergartenhütten, Weinberghütten, Almh-ütten, festver_
ankerte Wohnschiffe und Bauzüg6. Für sie werden nur Gebäudeangaben
erhoben, wenn sie bewohnt sind. ln diesen Fällen sind für alle Wohneinhei_
ten (einschließlich der leerstehenden) die Wohnungsangaben zu erheben.
Wohnheimo dienen den Wohnbedürfnissen bestimmteiBevölkerungskrei_
se, z. B. Studenten, ältere Menschen. Ein Gebäude kann vollstänaig als
Wohnheim dienen; dann führt es meistens die Bezeichnung ,,Wohnheim,,,
z. B. Studentenwohnheim, Altenwohnheim, Schwesternwolinheim, Wohn_
heim für Mutter und Kind. Werden in einem Gebäude alle Wohneinheiten
(Wohnungen) für Wohnheimzwecke genutzt, so ist stets ,,vollständig,, zu
markieren. Andererseits kann ein Gebäude nur teilweise als Wohnheim
genutzt werden (2. B. Altenzentrum).

Frage 2: Wer ist Eigentümer(in), Kaufanwärt. ...
Eigentümer(in)
Eigentümer sind Personen, denen das Eigentum an dem Gebäude recht_
lich zusteht oder die die Eintragung im Grundbuch schon beantragl haben.

Kaufanwärter(in)
Kaufanwärter sind zukünftige Enverber des Gebäudes, die bereits einen
Vorvertrag abgeschlossen haben.

Erbbauberechtigto(r)
Erbbauberechtigter ist derjenige, dem durch vertraglich€ Vereinbarung mit
dem Grundstückseigentümer ein Erbbaurecht im Grundbuch eingeträgen
wurde.

Erbengemeinschaft
Eine Erbengemeinschaft liegt vor, wenn mehrere natürliche personen ein
Gebäude gemeinsam geerbt haben.

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Wohnungsbaugenossen-
schaft oder Organ der staaflichen Wohnungspolitik
Diese Eigentümergruppe umfaßt die Unternehmensgruppen der gemein_
nützigen Wohnungswirtschaft, also diejenigen Unternenmen, die nach
dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz vom 29.Februat 1940 WGG) alsgemeinnützig anerkannt worden sind bzw. die die gleiche Rechtsstellung
wie ein als gemeinnützig anerkanntes Wohnungsunternehmen haben.
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Zu den gemeinnützigen Wohnungsuntornehmen zählen alle Wohnungs-

,nt"rn"irn"n, oie nain dem WGG als gemeinnützig anerkannt sind' Nur

Wohnungsbaugesellschaften in der Rechtslorm der GmbH und der Aktien-
geset[scÄaft (nG), Stittrng"n, Vereine, Körperschaften des ötfentlichen

äechtq und Wohnungsbaugenossenschaften werden als gemeinnützige

Wohnungsunternehmen anerkannt.
nucn Oiäenigen Wohnungsbaugenossenschaftsn, die nach dem WGG

nicht als geäeinnÜtzig anerkannt sind, werden wegen entsprechender
Gestaltung ihrer Satzungen und/oder wegen der bestehenden organisatori-

schen Verilechtungen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und damit

dieser Eigentümergruppe zugeordnet' Die Tätigkeit einer Wohnungsbauge-

no.""n"öh"ft ist fäst ausschließlich auf die wohnversorgung ihrer Mitglie-

der ausgerichtet.
Die Anerkennung eines Unternehmens oder Verbandes als Organ der
staatlictren Wo-hnungspolitlk ist in § 28 WGG geregelt Durch die

Anerkennung erhalten die Unternehmen und Verbände die gleiche Rechts-

.i"itrng *i"-"in als gemeinnützig anerkanntes Wohnungsuntemehmen' Zu

dieser Eigentümergruppe rechnen jedoch nur folgende Gruppen unter den

örgrnen-Oet staallichen Wohnungspolitik: Heimstälten/Landesentwick-
lurigsgesellschaften sowie Treuhandstellen und Verbände'
Als-Oigane der staatlichen wohnungspolitik anerkannte. Kreditinstitute
markieän dagegen,,sonstiger Eigentümer" Ländliche Siedlungsunterneh-

men markieren ebenfalls,,sonstiger Eigentümer"'

Frgies Wohnungsunternehm€n
Freie Wohnungsunternehmen unterliegen nicht dem Gemeinnützigkeitsge-
setz. Sie sindlrei von Beteiligungen der öffentlichen Hand und können in
jeder Rechtslorm gegründet sein.

Sonstige(r) Eigentümer(in)
Uiezu zanien .. A. Oie Kommunen, Land, Bund, Bundespost' Bundes-

bahn, Versicherungsgesellschaften und Banken'

Frage 3: Bauiahr des Gebäudes

Als Bauiahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertigstellung' Bei

Gebäuden, die durch Schäden ieilweise unbenutzbar geworden waren und

wiederhergestellt wurden' sowie bei total renovierten Gebäuden und

ir*eiteru,igsnauten gilt das Jahr der ursprünglichen Errichtung Bei total

zerstörten ünd wiederaufgebauten Gebäuden ist das Jahr des Wiederauf-

baus als Baujahr anzugeben.
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fggq a: Sind Wohnungen im Gebäude mit Mittetn dessoztaten wohnungsbaus gefördert?
Siehe Teil ll A, Hinweis zu Frage S (S. 76).
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Teil lll
HINWEISE ZU DEN FRAGEN IM PERSONENBOGEN
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Frage 3: Familienstand
Beim Familienstand sind keine Mehrfachmarkierungen zulässig.

Geschiedene, deren früherer Ehepartner gestorben ist, gelten als geschie-

den, nicht als ven,itwet. Ats geschieden gelten auch Personen, deren Ehe

aufgehoben wurde. Personen, deren Ehegatte für tot erklärt worden ist,
gelien als venitritwet. Personen, deren Ehe für nichtig erklärt wurde, geben

äen Familienstand an, den sie vor der Ehe hatten. verhoirateto' die
dauemd getrennt leben, ohne daß eine gerichtliche Scheidung ausge-
sprochen ist, sind verheiratet. Alle in Scheidung lebenden Personen gelten

ais verheiratet, solange das Scheidungsurteil noch nicht rechtskräftig ist'

Frage 4t Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religions-
gesellschaft
Bei der Religionszug€hörigkeit kommt es ausschließlich auf die rechtliche
Zugehörigkeit in einer Kirche oder ReligionsgesellschafV-gemeinschaft an'

Zur,,Römisch-Kathollschen Kirche"
zählen nicht
- die Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen'

Bei Evangelischen ist zu unterscheiden zwischen der Zugehörigkeit zu den

EvangeliJchen Kirchen (ohne Freikirchen) und den Evangelischen Freikir-

chen.

Zur,Evangelischen Kirche in Dautschland" (EKD)
zählen

- die Evangelischen landeskirchen,
- der Bunä Evangelisch-reformierter Kirchen in der Bundesrepublik

Deutschland,
- die Europäisch-Festländische Bruder-Unität (Hermhuter Brüderge-

rneine),
- Ausländische Kirchen (2. B. Church of England)'

Zur "Evangeliechen 
F€ikirche"

zählen
- Deutsche Freikirchen (z' B. Lutherische Freikirchen, Reformierte treie

Gemeinden),
- Ausländische Kirchen (2. B. Free Church' Presbyterianer und Quäker)'

Zu beachten ist, daß evangelische Ausländer, ftir die eine eindeutige
Zug€hörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche oder einer

evängetisihen Freikirche nicht möglich ist, der Evangelischen Kirche

zuzurechnen sind.
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,*Andere Religionsgesellschaft ,,

dazu zählen z. B.:
- die Ostkirchen: Orthodoxe Kirche (2. B. Griechisch-orthodoxe Kirche),
- Orientalische Kirche und Sondergruppen,
- die Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen,
- die christlich orientierten Sondergemeinschaften wie die Adventisten,
- Bibelforscher, Zeugen Jehovas, Chrisiliche Wissenschaft, die Katho-

lisch-Apostolische Kirche, Neuapostolische Kirche, die nichtchrisflichen
Volks- und Weltreligionen (2. B. Buddhismus), sowie die freiretigiösen
und Weltanschauungsgemeinschaften.

,,Keiner Religionsgosellschaft rochtlich zugehörig"
dazu zählen z. B.:
- Atheisten, Bekenntnislose und aus der Kirche rechilich Ausgetretene.

Frage 5: Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Besteht neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit, so
ist nur die ,,deutsche" zu markieren. personen, die nach dem Grundgesetz
(Artikel 1 16 Absatz 1 - z. B. Vertriebene, Flüchüinge deutscher Volkszu_
gehörigkeit -) den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichge-
stellt sind, sind ebenfalls als Deutsche zu erfassen.
Staatenlose oder Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit gehören
unter die Kategorie ,,sonstige/keine,,. Zu den ,,übrigen EG-staateni gehö-
ren Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und Nordirland, litand,
Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien.

Frage 6: Wird von lhnen noch eine weitere Wohnung ..,
Bei der Volkszählung wird ermittelt, ob eine person eine oder mehrere
Wohnungen hat. Liegen mehrere Wohnungen vor, wird anhand der Antwor_
ten zur Frage 6 (a und b) festgestellt, ob es sich bei der hiesigen Wohnung
um eine Haupt- oder eine Nebenwohnung im Sinne der melderechflichen
Vorschriften handelt.
Unter hlesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verstehen, für die
dieser Personenbogen ausgefüllt wird. Bei einer weiteren Wohnung
(Unterkunft/Zimmer) kann es sich auch um möblisrte Zimmer am Arbeits_
oder Ausbildungsort, auch in Baracken, Arboiterwohnhoimen, lntema-
ton handeln. Für Grundwehrdion8üeistondo und Wehrtibendo zähtt die
Kaserne nicht als weitere Wohnung. Eine Unterkunft auf einem Schitf zählt
ebenfalls nicht als weitere Wohnung, es sei denn 6s handelt sich um ein
festverankertes Wohnschiff. Binnenschiffer ohne Wohnung an Land wer_
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den an dem Ort erfaßt, an dem das Schiff registriert ist (Heimathafen)'
Seeleute entsprechend am Sitz der Reederei.
Für Verheiratete, die nicht dauemd getrennt leben, gilt als Hauptwohnung
die yorwiegend benutzte Wohnung der Familie; dies trifft z. B. auf
Wochenend- und Monatspendler bzw. Arbeitnehmer auf Montage zu'
Für alle übrigen Personen (Ledige, Verwitwete, Geschiedene sowie Verhei-
ratete, die dauemd getrennt leben) gilt als Hauptwohnung die Yorwiegond
bonutzte Wohnung. ln Zweitelsfällen ist die vorwiogond bonutzte Woh-
nung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen liegt'

Frage 7t Sind Sie erweöstätig, arbeitslos ...

Zu beachten ist, daß hier mehrere Antworten möglich sind, z' B. für
Schüler und Studiersnde, die einer Nebenbeschäftigung nachgehen;
alleinstehende Frauen, die neben ihrer Hausfrauentätigkeit einen Beruf
ausüben; Aöoitsloso/Aö€ltsuchonde, die sich etwas dazu verdienen'

Erweöstätige
Alle Personen die am Stichtag der Zählung in einem Arbeits-' Oienstver-
hältnis stehen, selbständig ein Gewerbe betreiben, einen freien Beruf
ausüben oder als mithelfende Familienangehörige tätig sind, werden dann
als Erweöstätige bezeichnet, wenn sie die entsprechende Tätigkeit regel-
mäßig ausüben. Eine Tätigkeit gilt auch dann als regelmäßig, wenn sie
einmä in der Woche ausgeübt wird oder wenn im Monat nur wenige
Stunden geleistet werden. Teilnehmer an Fortbildungs-, Umschulungs- und
Rehabilitätionsmaßnahmen mit Aöeitsvertrag gelten ebenfalls als,,Er-
werbstätige".

Unteörechungen der regelmäßig ausgeübten Tätigkeit aufgrund von Ur-
laub, ggrf. längerer Krankheit, Kuraufenthalten stellen keine Unteörechung
der Eniverbstätigkeit dar. Das gleicho gilt fÜr Zeiten, in denen Erziehungs-
urlaub unter Fortzahlung des regulären Arbeitsentgeltes bzw' Erziehungs-
geld gewährt wird.

Dagegen liegt keine Erwerbstätigkeit vor, wenn Personen ohne Fortzah-
lung des Aöeitsentgelts längere Zeit beurlaubt sind.

Ehrenamüicho Tätigkeiton (z' B. als Vereinsvorstand, Beirat, Schieds-
mann, Schöffe) gelten nicht als Erwerbstätigkeit.
Für Personen, die eine Saisonaöeit, Saisontätigkeit (Ski-Lehrer' Bade-
meister, Emteh€ller u. a.) ausüben, sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der
Zihlung, für Untersuchungshäftlinge die Verhältnisse vor ihrer lnhaftie'
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rung maßgebend. Strafgofangeno gelten dagegen in jedem Fall als
Vollzeit-Erwerbstätige.

Vollzeit-Eruroöstätigkeit liegt auch dann vor, wenn die tarifvertraglich
vereinbarte branchenübliche wöcheniliche Arbeitszeit im Ausnahmefall
weniger als 36 Std. beträgt.

Kurzarbsit eines Vollzeit-Erwerbstätigen gilt nicht als Teilzeit-Erwerbstätig-
keiV-beschäftigung.

Teilzeit-Erwerbstätigkeit liegt dagegen auch vor, wenn nur stundenwei_
se, halbtags oder an bestimmten Tagen in der Woche gaarbeitet wird.
Landwirt
Landwirte gelten als erwerbstätig, wenn sie im land- oder forstwirtschaftli_
chen Betrieb arbeiten.

Mithelfonder Familienangehörigor
Personen, die in einem landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb
eines Familienangehörigen mitarbeiten, gelten als Erwerbstätige, unabhän_
gig davon, ob sie ohne oder gegen Entgett beschäftigt sind.
Auszubildende
Hierzu zählen gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, landwirtschaftlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im öffent_
lichen Dienst, einschl. Anlernling6, Umschülor, Volontäre, praktikantEn
und Schwesternschülerinnen, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungs-
dienst.

Soldat
- Gilt nicht für Berlin -
Zu den Soldaten zählen Berufssoldaten, die sich auf Lebenszeit zum
Wehrdionst verpflichtet haben, Soldaten auf Zeit (Verpflichtung bis
höchstens 15 Jahre) sowie Grundwehrdiensfleistende. Wehrübende zäh_
len nicht als Soldaten.

Borutssoldaten, Soldaten auf Zeit, Grundwehrdiensfleistonde sind
Vollzeit-Erwerbstätige.

Zivildlonstlsistender
- Gilt nicht für Berlin -
Zivildienstleistende sind Vollzeit-Erwerbstätige.

Arbeitslos, aöoitsuchend
Arbeitslos, arbeitsuchend ist, wer normalerweise einer E^/verbstätigkeit
nachgeht, aber am Zählungsstichtag nicht hauptberuflich enarerbstätig ist
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und eine Arbeitsstelle sucht, unabhängig davon, ob er zu diesem Zeitpunkt
beim Arbeitsamt als Arbeitsloser registriert ist. Als arbeitslos, arbeitsu-
chend gelten femer Schulentlassene, die eine Arbeitsstelle, Ausbildungs-
stelle suchen, und Selbständige, die ihr Gewerbe aufgegeben haben und
ebenfalls eine Arbeitsstelle suchen.
Arbeitslose/Arbeitsuchende, die sich etwas dazu verdienen, haben im
Personenbogen bei Frage 7 zusätzlich zu ,,arbeitslos, aöeitsuchend" auch
,,erwerbstätig - Teilzeit - (bis zu 36 Stunden in der Woche)" zu markieren.

Nicht orwerbstätig
Das Berufsgrundbildungsjahr (Berufsgrundschuljahr, Berufsvorberei'
tungsiahr) wird an Berufsschulen in Form eines Vollzeitunterrichts absol-
viert. lm Rahmen des Berufsgrundbildungsiahres werden allgemeine sowie
auf der Breite eines Berufsfeldes (2. B. Wirtschaft und Verwaltung, Metall)
fachtheoretische und fachpraktische Lerninhalte als berufliche GrundbiF
dung vermittelt.
Jugendliche im Berufsgrundbildungsiahr ohne Arbeits-/Ausbildungsvertrag
markieren,,nicht erwerbstätig" und,,Schüler, Student".

Frage 8: Leben Sie übenrviegend von ...
Bei ieder Person darl nur eine Antwortkategorie angegeben werden'
nämlich die Unterhaltsquelle, aus der der Lebensunterhalt überwieqend
bestritten wird. Maßgebend sind jeweils die Verhältnisse für den unmittel-
baren Bezieher/Berechtigten. Angehörige geben ggf. als überwiegende
Unterhaltsquelle,,Unterhalt, Zuwendungen durch Eltern, Ehegatten usw."
an.

Es ist durchaus möglich, daß ein Erwerbstätiger seinen Überwiegenden
Lebensunterhalt nicht aus Erwerbstätigkeit bezieht (2. B. die Ehefrau, die
als mithelrende Familionangehörige überwiegend vom Ehemann unterhal-
ten wird, oder der Auszubildende, der überwiegend von seinen Eltern
ernährt wird). Ferner kann ein Rentenbezieher überwiegend von einer
Erwerbstätigkeit leben oder überwiegend durch ,'Ehegatte usw"' unterhal-
ten werden.

Erwerös-, Borufstätlgkeit
Grundwehrdienstleistende, die keine weiteren Einkünfte beziehen, geben
als Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts grundsätzlich,,Erwerbs-,
Berufstätigkeit" an.

Aösitslosengeld, -hilf€
Das Arbeitsamt zahlt an Erwerbslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld
haben, eine Unterstützung für eine gesetzlich festgelegte Zeit, die sich
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nach der Länge der vorherigen Aöeitsdauer richtet. Nach Ablauf dieser
Zeit wird Arbeitslosenhilfe gezahlt.
Der Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe schließt nicht aus, daß nebenher
eine geringfügige Erweöstätigkeit ausgeübt wird.
lm Krankheitsfalle wird bei Arbeitslosen statt Arbeitslosengeld, -hilfe Kran-
kengeld gezahlt. Bestreiten Arbeitslose ihren Lebensunterhalt überwie-
gend aus Krankengeld, so ist dennoch im personenbogen bei Frage g
,,4öeitslosengeld, -hilfe" zu markieren.

Ronte, Ponsion
Der Empfang einer Rente schließt die Erwerbstätigkeit nicht aus; entschei-
dend ist, ob der Lebensunterhalt überwiegend aus dem Bezug der Rente
bestritten wird. Renteneinküntte sind stets dem Rentenberechtigten zuzu-
rechnen (2. B. Waisenrente als eigene Rente des Kindes, Witwenrente als
eigene Rente der Witwe).
Zur Rente gehören Zahlungen aus
- der sozialen Rentenversicherung (Rentenversicherung für Aöeiter,

Rentenversicherung für Angestellte, Knappschaftliche Rentenversiche-
rung, Handwerkerversicherung - vorher Altersversorgung für das Deut-
sche Handwerk -) an Selbstversicherte und Hinterbliebene Witwen,
Wdsen),

- der Kriegsopferuorsorgung an Kriegsopfer und Hinterbliebene, Zahlun-
gen an politisch, rassisch und religiös Verfolgte,

- der Unfallversicherung an Unfallopfer und Hinterbliebene.
Haushallsangehörige, die vom Rentenberechtigten unterhalten werden,
geben als Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts ,,Zuwendungen,
Unterhalt durch Eltern, Ehegatten usw.,, an. Zur Rente zählen auch
Arslands.snten sowie die Altershilfe für Landwirte, die Altersversor-
gung dor frsisn Berufe sowie Vorruhostandsbozügo.
AIs Pension gelten nur Zahlungen aus öffenflichen Kassen als Ruhegeld an
ehemalige Beamte, Richter, Geisiliche und personen, die unter Art. 1gl
des Grundgesetzes fallen bzw. als Hinteöliobenenpsnsion an die Hinter-
bliebenen dieses Personenkreises.

Betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente
Die betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente ist in der Regel eine
zusätzliche Versorgung, die an aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene
ehemalige Betriebsangehörige aus Ruhegeldverpflichtungen, pensions-
kassen oder Unterstützungskassen privater Unternehmen gezahlt wird.
Wird daraus der überwiegende Lebensunterhalt bestritten, so ist ,,Rente,
Pension" zu markieren.
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Eigenos Vermögen, Vermiotung, Verpachtung, Altontoil
- Altent€il

Leibronto, Leibgedingo oder Ausgedinge zählen als Altenteil.

Sonstige Unterstützungen (2. B. Sozialhilfe, BAföG)
Zur Kategorie der,,sonstigen Unterstützungen" gehören die

- Sozialhilfe, die alle Leistungen an Hilfesuchende aufgrund des Bundes-
sozialhilfegesetzes umfaßt sowie Zahlungen der ötfentlichen Hand an

- Ehefrauen von Grundwehrdienstleistenden,
- Studenten und Schüler (Stipendion' BAföG).
Ferner gehören dazu private Zahlungen wie
- private Unterstützungen, z. B. Ausbildungsbeihilfe von nicht verwandten

Personen,
- Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehepartner, Leibrenton,
- Aliments für uneheliche Kinder.

Unterhaltsgeld nach dsm Arbeitsförderungsgesetz
Unterhaltsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz rür Umschulung und
Fortbildung sowie für Arbeits- und Berufsförderung Behinderter ist bei

,,sonstige Unterstützungen (2. B. Sozialhilfe, BAföG)" zu markieren.

Frage
schluß

9: Welchen höchsten allgemeinen Schulab-
haben Sie?

Die Frage I ist nicht von Personen zu beantworten, die am Zählungsstich-
tag noch eine allgemeinbildende Schule besuchen oder unmittelbar vor
einem Wechsel in eine andere allgemeinbildende Schule stehen.
Die Personen, die ihre allgemeine Schulausbildung beendet haben, geben
als ,,höchsten" den jeweils erreichten Schulabschluß an. Wurde z' B. eine
Realschule vor Erreichen der mittleren Reife verlassen, so ist ,,Volksschule,
Hauptschule" anzugeben.
Zu beachten ist, daß ein allgemeiner Schulabschluß auch an berufsbilden-
den Schulen erworben werden kann. lm folgenden werden deshalb nicht
allein die Antwortkategorien der Frage I dargestellt, sondern AbschlÜsse
an den unter Frage 10 effaßten berufsbildenden Schulen mit berücksich-
tigt.

Abondgymnasium
Personen, die den Besuch eines Abendgymnasiums (zweiter Bildunqs-
weq) erfolgreich beendet haben, geben ,,Hochschulreife..." an.
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Abendhauptschute
Personen, die den Besuch einer Abendhauptschule (zweiter Bildunqsweg)
abgeschlossen haben, geben,Volksschule, Hauptschule,, an.

Abendrealschule
Personen, die den Besuch einer Abendrealschule erfolgreich beendet
haben, geben ,,Realschule..." an.

Benrlsaufüauschule
Der ertolgreiche Abschluß an einer Berufsaufbauschule ist dem ,,Real-
schulabschluß" gleichgestellt.

Berufsfachschule
An Berufsfachschulen kann die Fachschulreife (,,Realschulabschluß,,) oder
- als höhere Handelsschule - die ,,Fachhochschulrsife" enrvoöen wer-
den.

Benrfsobercchule
Die Bsrufsoberschule baut auf einem mitileren Schulabschluß und einer
abgeschlossenen Berufsausbildung auf und führt in zwei Jahren zur
fachgebundenen,,Hochschulreife".

Benrfgschule
An Berufsschulen kann der Hauptschulabschluß enivorben werden.

Fachglmnasium
Fachgymnasien sind berufsbezogene Gymnasien, für deren Besuch der
R€alschulabschluß oder ein gleichwertiger Abschluß vorausgesetzt wird.
Der Schulbesuch dauert in der Regel drei Jahre (1 1. bis 13. Schuljahr). Der
erlolgr€iche Abschluß berechtigt zum Studium an Hochschulen. Es ist
,,Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife" anzugeben.

Fachoberschule
Fachoberschulen sind Einrichtungen mit einem 11. und 12. Schuljahr, für
deren Besuch in der Regel ein Realschulabschluß oder ein gleichwertiger
Abschluß erforderlich ist (sog. Fachoberschulreife). Sie vermittetn in der
Regel €inen allgemeinbildenden Abschluß.
Die Abschlußprüfung dieser Schule berechtigit zum Besuch von Fachhoch-
schulen und fällt deshalb unter,,Hochschulreife, Fachhochschulreife.,,

Fachschule
Je nach dem an diesen Schulen erworbenen Abschluß ist ,,Realschule/
gleichwertiger Abschluß" (2. B. Mitflere Reife) oder ,,Hochschulreife (Abi-
tur), Fachhochschulreife" anzugeben.
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Freie Waldorrschule
Freie Waldorfschulen (Rudolf-Steiner-Schulen) sind private Schulen,
deren Bildungsangebot wie das der Gesamtschule alle Bildungsstufen
(Klassen- bzw. Jahrgangsstufen 1 bis 13) umfaßt. Als Abschluß ist, falls
eine entsprechende Prüfung abgelegt wurde, ,,Flealschule..." oder
,,Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife" anzugeben, in allen übrigen
Fällen,,Volksschule, Hauptschule".

Gesamtschule
Gesamtschulen sind Schulen, in denen die verschiedenen Schularten in
unterschiedlicher organisatorischer und inhaltlicher Ausgestaltung zusam-
mengefaßt sind. Es ist der an dieser Schule erworbene Abschluß anzuge-
ben.

Kollog
Kollegs sind Einrichtungen des 2. Bildungsweges (Erwachsenenbildung).
Sie entsprechen den Gymnasien. Bei erfolgreichem Abschluß eines Kol-
legs ist ,,Hochschulreife (Abitur)", bei fehlendem Abschluß ,,Realschule..."
anzugeben.

Kollegschule
Die Kollegschulen sind in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren als
Schulversuch eingerichtet. Sie bieten sowohl allgemeinbildende als auch
berufliche Bildungsgänge an. Der hier erworbene Abschluß ist entspre-
chend anzugeben.

Realschule (Mittelschule)
Der erfolgreiche Abschluß einer Realschule, Mittelschule, Realschulklasse
oder eines Realschulzuges an Hauptschulen oder einer Abendroalschule
gilt als Abschluß an einer ,,Realschule...". Als gleichwertig gilt das
Versetzungszeugnis in den 1 1. Schuljahrgang sowie das Abgangszeugnis
aus dem 11., 12. oder 13. Schuliahrgang eines Gymnasiums oder einer
Gesamtschule (ohne Hochschulreife) und das Abschlußzeugnis einer Be-
rufsaulbauschule oder Berufstachschule, das die sog. Fachschulreife
bescheinigt.

Sonderschule
Vorwiegend der Volksschule/Hauptschule entsprechende Einrichtungen
zur Förderung und Betreuung körperlich, geistig und seelisch benachteilig-
ter oder sozial gefährdeter Kinder, die nicht oder nicht mit genügendem
Erfolg in
schulen

normalen Schulen unterrichtet werden können. Zu den Sonder-
gehören Schulen für:
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- Lernbehinderte (früher Hilfsschulen genannt),
- Blinde und Sehbehinderte,
- Taubstumme, Gehörlose, Schwerhörige bzw. Hörgeschädigte,
- Sprachbehinderte,
- Körperbehinderte,
- Geistig Behinderte,
- Gesundheitsgeschädigte und Verhaltensgestörte,
- Eziehungshilfe,
- Kranke (Krankenhausschulen),
- Förderschulen (für Spätaussiedler u. dgl.).
Beim Abschluß dieser Schulen ist im Regelfall ,,Volksschule, Hauptschu-
le" anzugeben.
Für die weitere Ausbildung dieser Kinder, vor allem Blinde und Sehbehin-
derte, Gehörlose und Hörbehinderte sowie für Körperbehinderte gibt es
vereinzelt Realschulen und Gymnasien bzw. Sonderklassen an solchen
Schulen sowie Berufssonder- und Berulsfachsonderschulen. Beim Ab-
schluß dieser Schulen ist statt ,,Volksschule, Hauptschule,, die der
Schulart entsprechende Angabe (2. B.,,Realschute..." oder,,Hochschul-
reife (Abitur), Fachhochschulreife") anzugeben.

Technische Obsrschule
Diese Schulen haben im großen und ganzen die gleichen Schulbesuchs-
bedingungen wie die Kollegs. Sie sind lediglich fachsp€zifisch orientiert.
Bei erfolgreichem Abschluß ist ,,Hochschulreife (Abitur) ...,,, sonst ,,Real-
schule..." anzugeben.

Telokolleg
Das Telekolleg ist eine Bildungseinrichtung, die der allgemeinen und
beruflichen Aus- und Weiterbildung dient. Das Telekolleg beinhaltet die
Teilnahme an Lehrsendungen und Kollegtagen. Je nach Art des erzielten
Abschlusses ist die entsprechende Markierung vorzunehmen. Zum Bei-
spiel ist ,,Realschule/gleichwertiger Abschluß ..." anzugeben, wenn nach
sechs Trimestern (zwei Jahreskursen) die Fachschulreife erworben
wurde.

Volkshochschule
Der Besuch von Volkshochschulen ist in der Regel nicht anzugeben.
Lediglich Personen, die Lehrgänge an Volkshochschulen mit anerkann-
tem Abschluß besucht haben, geben den Abschluß der entsprechenden
Schulgattung an.

Volksschule, Hauptschule
Als Volksschul-, Hauptschulabschluß gitt hier die Erfüllung der allgemei-

96



Frage
rufsbil

nen Vollzeitschulpllicht. Die Vollzeitschulpflicht beträgt jetzt in der Regel
neun bzw. zehn Jahre.
Wurde eine Realschule, Gesamtschule oder ein Gymnasium vor Erreichen
des Realschulabschlusses (der Mittlaren Reite) verlassen, so ist ,,Volks-
schule, Hauptschule" zu markieren. Bei Abgang nach Erreichen des
Realschulabschlusses (der Mittleren Reife), aber vor dem Abitur, ist
,,Realschule/gleichwertiger Abschluß" anzugeben.

- Wirtschaftsgymnasium
Bei Abschluß an einem Wirtschaftsgymnasium ist ,,Hochschulreife (Abi-
tur), Fachhochschulreife" anzugeben.

- Wirtschaftsob€rschulo
Bei Abschluß an einer Wirtschaftsoberschule ist ,,Hochschulreife (Abi-
tur), Fachhochschulreife" anzugeben.

- Wirtschaftsschule
Die Wirtschaftsschule gilt als Fachschule bzw. Höhere Fachschule.
Wurde mit dem Abschluß dieser Schule gleichzeitig die Hochschulreife
erworben, so ist diese anzugeben.

10a: Welchen höchsten Abschluß an einer be-
ldenden Schule oder Hochschule haben Sie?

Nachfolgend werden nicht die Antwortkategorien der Frage 10a, sondern
die in Betracht kommenden Schultypen und Bildungseinrichtungen in
alphabetischer Reihenfolge mit den Antwortkategorien dieser entsprechen-
den Abschlüsse dargestellt.

Akadsmie
Je nach Art des Abschlusses gehören Akademien entweder zu den
Hochschulen (2. B. Medizinische Akademie, Pädagogische Akademien)
oder zu den Fachhochschulen (2. B. Bauakademien, Bergakademien). Zu
den Hochschulen zählen auch die Kunstakademien, auch wenn an ihnen
das Studium nicht mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Sie sind entspre-
chend zu markieren. Die zu den Fachschulen gehörenden Akademien (2. B.
Drogistenakademie, Akademie für Musik und Theater, Akademie für Welt-
handel) sind als ,,Fachschule" anzugeben.

Borufsfachschule
Berufslachschulen sind berufsvorbereitende oder berufsausbild€nde
Schulen, deren lreiwilliger Besuch in der Regel ganz oder teilweise den
Pflichtbesuch einer Berufsschule ersetzen kann. Sofern diese Schulen die
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Fachschulreife (Realschulabschluß) oder - als höhere Handelsschulen -
die Fachhochschulreife (Abitur) vermitteln, ist dies zu markieren. Zu den
Berufsfachschulen gehören u. a. Handelsschulen, höhere Handelsschulen,
Verwaltungsschulen, Sprachen- und 0olmetscherschulen, Haushaltsschu-
len, Schulen für Kinderpflegerinnen, Schulen für Arzthelferinnen, Kunst-
schulen und Schauspielschulen.
Die Sonderform für Behinderte ist wie die Berufsfachschule zu behandeln.

Borutsschule
Berufsschulen und die ihnen gleichgestellten Berufssonderschulen sind
berufsbegleitende Schulen, die pflichtmäBig bzw. während der praktischen
Berufsausbildung, in der Regel von Jugendlichen nach Erfüllung der
Vollzeitschulpflicht bis zum vollendeten 18. Lebensiahr oder bis zum
Abschluß der praktischen Berufsausbildung besucht werden.
An einer Berufsschule kann kein berufsbildender Abschluß erworben
werden,

Dolmetscherinstitut und -schule
Dolmetscherinstitute und -schulen gehören zu den Fachschulen und sind
entsprechend zu markieren. Dolmetscherinstitute an Hochschulen sind wie
Hochschulen zu behandeln und entsprechend zu markieren, Sie verleihen
den Titel eines Diplom-Dolmetschers.

Fachhochschule
Die Fachhochschulen sind größtenteils aus den früheren lngenieurschulen
und höheren Fachschulen hervorgegangen. Der Besuch an einer Fach-
hochschule setzt die Fachhochschulreife voraus. Fachhochschulstudien-
gänge werden aber auch an Gesamthochschulen angeboten. Bei erfolgrei-
chem Abschluß ist ,,Fachhochschule" zu markieren. Zu den Fachhoch-
schulen zählen auch die Verwaltungsfachhochschulen, an denen Nach-
wuchskräfte für den gehobenen nichttechnischen Dienst des Bundes und
der Länder ausgebildet werden.

Fachschule
Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen und können freiwillig nach
einer bereits erworbenen ausreichenden praktischen Berufsausbildung
oder -erfahrung von nicht mehr berufsschulpflichtigen Jugendlichen nach
vollendetem 18. Lebensjahr besucht werden. ln Lehrgäng€n mit Vollzeit-
und Teilzeitunterricht dienen sie der beruflichen Weiterbildung und Ausbil-
dung für höher qualifizierte Berufe.
- Zu den Fachschulen gehören u, a.:
- Landwirtschaftsschulen, Forstschulen,
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- Wein-, Obst- und Gartenbauschulen,
- Technikerschulen,
- Fachschulen für Berufe des Gesundheitswesens,
- Fachschulen für Chemie und Physik,
- Fachschulen für Berufe des Handwerks (2. B. Meisterschulen) und des

Handels,
- Fachschulen für Berufe des Sozial- und Eziehungswesens (2. B. Kinder-

gärtnerinnenschulen),
- Seefahrt- und Navigationsschulen.
Ebenfalls zählen dazu die Fachschulen für Angehörige des öffentlichen
Dienstes u. dgl. (2. B. Fachschulen für Verwaltung und Wirtschaft, Fach-
schulen der Bundeswehr, Polizei, Bundesbahn und Bundespost).

Hochschule
Zu den Hochschulen rechnen Univorsitäten, Technische Hochschulen'
G$amthochschulsn mit ihren wissenschaftlichen Studiengängen, Wis-
senschaftliche Hochschulen mit Universitätsrang, Pädagogische Hoch-
schulen, Philosophisch-theologische Hochschulen, Kirchliche Hochschu-
len sowie Hochschulen für Musik, Bildende Kunst und Sport.
Hochschulabschluß ist ebenfalls anzugeben von Absolventen der trüheren
Lehrerseminare und Lehrerbildungsanstalten.

Höhere Fachschule
Die früheren ,,Höheren Fachschulen" sind in der Regel in Fachhochschu-
len umgewandelt worden. lhr Abschluß entspricht somit dem Fachhoch-
schulabschluß und ist entsprechend anzugeben.

lngonieurschule
Zu den lngenieurschulen gehören auch die früheren Bauschulen, Bauge-
werbeschulen, Staatsbauschulen, Höheren Technischen Lehranstalten
und Polytechnika. lhr Abschluß entspricht somit dem Fachhochschulab-
schluß und ist entsprechend anzugeben. Nicht zu den lngenieurschulen
zählen die Technikerschulen.

Lehrerbildungsanstalt - Lohrerssminar
Personen, die eine Lehrerbildungsanstalt oder ein Lehrerseminar besuch-
ten und das Lehramt an Volks-, Sonder und/oder Realschulen enworben
haben, sind Personen mit Hochschulabschluß gleichgestellt.

Technikercchule
Technikerschulen gehören zu den Fachschulen und sind entsprechend
anzug6ben.
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Verwaltungs3chule
Verwaltungsschulen sind .le nach Abschlußprüfung entweder als ,,Fach-
schule" (2. B. für den mittleren Dienst) oder ats ,,Fachhochschule,, (2. B. für
den gehobenen Dienst) anzugeben.

Frage-10b: Welche Hauptfachrichtung hat dieser Ab-
schluß?

Hier ist der fachliche Schwerpunkt anzugeben, auf den der Abschluß an
einer Berufsfach-, Fach-, Fachhoch- oder Hochschule ausgerichtet war.
Zum Beispiel:
- Altenpflege,
- Architektur,
- Bank- und Versicherungswesen, Bauingenieurwesen, Betriebswirt-

schaftslehre,
- Chemie,
- Datenverarbeitung, Dolmetschen, Druck,
- Elektrotechnik, Erziehungswesen,
- Fahrzeugbau, Feinmechanik,
- Gestaltung,
- Hotel- und Gaststättenwesen,
- Krankenpflege, Kunststofferzeugung und -verarbeitung,
- Landwirtschaft, Lehramt an Grund- und Hauptschulen, an Gymnasien,
- Maschinenbau, Medizin, Metallerzeugung und -verarbejtung, Musik,
- Nahrungs- und Genußmittel,
- Öffentliche Verwaltung,
- Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft, psychologie, Bechtswesen,
- Sozialarbeit, Sozialpflege, Sprachwissenschaften, Statistik,
- Technisches Zeichnen, Textilherstellung und -verarbeitung,
- Touristik,
- Übersetzen,
- Verkehr, Volkswirtschaft slehre,
- Warenhandel,
- Zahnmedizin.

Frage _11: Praktische abgeschlossene Berufsausbil-
dung, Dauer
Personen, die noch in praktischer Ausbildung stehen (Auszubildende/
Lehrlinge), machen bei Frage l l keine Angaben.
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a) Zur abgeschlossenen praktischen Berufsausbildung zählt neben einer
mit Erfolg abgeschlossenen Lehre/Anlernzeit auch die erfolgreiche
praktische Ausbildung z. B. als Krankenschwester oder als Krankenpfle-
ger. Berufsförderungslehrgänge für Soldaten, die mit einer Facharbei-
ter-, Gesellen- oder Gehilfenprüfung abgeschlossen wurden, sind
ebenfalls anzugeben.

Als abgeschlossene praktische Berufsausbildung gilt
- die mit Erfolg abgeschlossene Lehre (betriebliche Ausbildung), für die

ein Lehrvertrag (Ausbildungsvertrag) maßgebend war. Dies€r Lehrver-
trag (Ausbildungsvertrag) muß bei einer Kammer (2. B': lndustrie- und
Handelskammer, Handwerkskammer usw.) registriert gewesen sein,

- die mit Erfolg absolvierte Ausbildung in Heil- und Heilhilfsberufen mit
Staatlicher Prüfung (2. B.: Krankenschwester, Krankenpfleger, Masseur,
mediz. Bademeister u. ä.),

- der erlolgreich absolvierte Berufsförderungslehrgang für Soldaten, wel-
cher mit einer Fachaöeiter-, Gesellen- oder Gehilfenprüfung abschloß.

Nicht als praktische Berufsausbildung gilt
- das Praktikum/die Praktika, das Volontariawolontäzeit, eine Einwei-

sung am Arbeitsplatz oder eine Anlernung (fÜr die kein Ausbildungsver-
trag bestand, der bei einer Kammer registriert worden ist),

- die Einweisungszeit im öffentlichen Di€nst, das Referendariat oder die
Ausbildung zum Beamten.

Der Abschluß an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule ist nicht
anzugeben.
Bei einer praktischen Berufsausbildung für mehr als einen Beruf ist nur die
letäe Ausbildung und deren Dauer maßgebend.

b) Maßgeblich ist jeweils die tatsächliche Dauer dieser Ausbildung; sie ist
stets auf volle Jahre aufzurunden,
z. B. 2 Jahre und 1 Monat = 3 Jahre

2 Jahre und 10 Monate = 3 Jahre
31l2Jafie = 4Jahre

Fraoe 12; Name und Anschrift lhrer Arbeitsstätte oder
Sch-ule/Hochschule
Hier ist die vollständige Anschritt der Aöeitsstätte anzugeben, an der die
befragte Person ihrer täglichen Beschäftigung nachgeht (unabhängig vom
etwaigen Sitz der Verwaltung oder vom Hauptsitz des Betriebes). Schüler
und Studenten geben die Anschrift ihrer Schule/Hochschule an. Beschät
tigte mit häufig oder ständig wechselndem Arbeitsort (2. B. Vertreter,
Reis6nde) tragen,,wechselnd" ein.
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Falls mehrere Erwerbstätigkeiten ausgeübt werden, ist die Anschrift des
Betriebes anzugeben, in dem die befragte Person überwiegend arbeitet.
lm Haushalt beschäftigte Personen, wie Haushälterinnen, geben als Ar-
beitsstätte den Haushalt an.
Berufsschüler, die in keinem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen,
geben die Anschrift der Berufsschule an.
Bei Selbständigen genügt neben den Angaben zum Sitz der Arbeitsstätte
die Bozeichnung des Tätigkeitsbereichs bzw. des Geschäftszwecks (2. B.
Arztpraxis, Steuerberater, Lebensmittel geschäft).

Fragen 13, 14: Welches Verkehrsmittel benutzen Sie
hauptsächlich ...
Wieviel Zeit benötigen Sie normaler-
weise für den Hinweg...

Für Personen mit wechselndem Arbeitsort (2. B. Vertreter, Reisende) ist in
Frage 13 ,,kein Verkehrsmittel..." und in Frage 14 ,,entfällt...,,zu markieren.

Frage 15: Sind Sie zurZeit tätig als...
Diese Angaben zur Stellung im Beruf sind nur rür die hauptsächliche
Erwerbstätigkeit zu machen. Für Personen, die als erwerbstätig gelten,
obwohl ihr Beschäftigungsverhältnis zur Zeit ruht (2. B. wegen eines
Ezi6hungsurlaubs), sind die zuletzt geltenden Verhältnisse maßgebend.

Facharbeiter(in)
Facharbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihr6r Fachkenntnisse und
Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als besonders schwierig
und verantwortungsvoll gelten. Die Befähigung kann durch eine abge-
schlossene praktische Berufsausbildung, einen gleichwertigen Berufsfach-
schulabschluß oder durch tangiährige Beschäftigung mit gleichwertigen
Arbeiten bei entsprechender Entlohnung erworben worden sein. Zu den
Facharbeitern zählen auch Gesellen und Vorarbeitor,
Für die Volks-, Berufszählung ist maßgebend die Vereinbarung im Arbeits-
vertrag, die nicht in allen Fällen mit der Rentenversicherungspflichtzugehö_
rigkeit übereinstimmt.
Abweichend hiervon wird in der Arbeitsstättenzählung allein auf die
Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung abgestellt.

Sonstigo(r) Aöeiter(in)
Zu den sonstigen Arbeitern gehören zum Beispiel angelernte und unge-
lemte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Hausgehilfinnen (sofern sie nicht in der
Angestelltenversicherung pflichtversichert sind) und Strafgefangene.
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Heimaöeitsr
Heimarbeiter markieren entsprechend ihrer ausgeübten Tätigkeit "son-
stige(r) Arbeite(in)" oder,,Facharbeite(in)"'

Angostellte(r)
Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsempfänger, also
alle kaufmännischen und technischen Angestellten sowie Verwaltungsan-
gestellte, auch wenn sie in leitender Stellung (Direktor' Prokurist) tätig

iind. Maßgebend fÜr die Zuordnung bei der Volkszählung ist der Arbeits-
vertrag und nicht die Art der Versicherung, so daß z B Personen, die
aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit vom Arbeiter- in das
AngLstelltenverhältnis übernommen wurden, als Angestellte gelten, auch
wenn sie weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung für Arbeiter zahlen'
Angestellte mit Beamtenbesoldung, z. B. bei Sozialversicherungsträgern
oder kommunalen Spitzenverbänden' gelten ebenfalls als Angestellte'
Hausgehilfinnen sind bei der Volkszählung dagegen nur dann als Ange-
stelltJeinzutragen, wenn sie in der Angestelltenversicherung pflichtversi-
chert sind. Andernfalls zählen sie zu den sonstigen Arbeitern'
Gemeindeschwostem zählen wie Nonnen und Ordensbrüder als Ange-
stellte. Mit Ausnahme der Geistlichen der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirche, die Beamte sind, zählen alle Geistlichen und Spre'
cher von Roligionsgesellschaften zu den Angestellten'

Auszubildende(r)
Hiezu zählen gewerbltch, kaufmännisch' handwerklich, landwirtschaftlich
und technisch Äuszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im öffent-
lichen Dienst, einschl. Anlemlinge, Umschüler, Volontäre, Praktikanten
und Schwestornschülerinnen, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungs-
dienst.

Boamter/Beamtin, Richtor(in), Soldat, Zivildienstloistender (auch Bo-
amtenanwärtor(in)
Beamter/Beamtin
Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis,
in das sie durch eine Anstellungs-(Ernennungs-)urkunde berufen sind, und
führen eine Amtsbezeichnung des Verwaltungs- oder technischen Dien-

stes. Sie sind bei Dienststellen des Bundes, der Länder und der Gemein-
den, der Bundesbahn und -post sowie sonstigen juristischen Petsonen des

öffentlichen Rechts tätig. Auch Beamtenanwärter, Referendare, Angehöri-
ge der Polizei, des Bundesgrenzschutzes sowie Geistliche der Evangeli-
ichen und Bömisch-katholischen Kirche sind Beamte Geistliche anderer
Religionsgesellschaften dagegen gelten als Angestellte' Viele Banken
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und Versicherungen bezeichnen ihre Angestellten oft als Sekretäre oder
lnspektoren oder auch als Bank- oder VersichorungsboamtE. Es handelt
sich aber nur dann um Beamte, wenn der Arbeitgeber eine ,,juristische
Person des öffentlichen Rechts" ist (2. B. Doutsche Bundosbank, Lan-
deszentralbank) und ein öffenfl ich-r6chtliches Dienstverhältnis vorliegt.
Wahlbeamte gelten während ihrer Arbeitszeit als Beamte.

Solbständige(r)
Zu diesen gehören z. B. tätige Eigentümer, Miteigentümer oder pächter
von Aöeitsstätten, selbständige Handwerker, selbständige Handelsvertre_
ter, die freiberuflich Tätigen, iedoch keine personen, die in einem
arbeitsrechtlichen Verhältnis stehen und lediglich innerhatb ihres Arbeits_
bereiches selbständig disponieren können (2. B. die selbständige Filialleite_
rin), außerdem Abgeordnote (in den parlamenten des Bundes und der
Länder).

Zwischonmoister, Hausgewerbetreibende u. Werkvertragspartner sind
Selbständige.

Mithelfende(r) Familienangehörige(r)
Mithelfende Familienangehörige werden nur dann als solche erfaßt, wenn
sie ghne Entgelt beschäftigt sind, hierzu zählen die Haushaltsmitglieder,
die in einem landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb eines anderen
Haushaltsmitgliedes oder im Betrieb eines nicht im gleichen Haushalt
wohnenden Familienangehörigen mitarb€iten, aber weder Lohn noch
Gehalt empfangen, noch Sozialversicherungsbeiträge entrichten.

Erqqp .t9: Zg.-welchem Wirtschaftszweis (Branche,
QgtrO$e)..99hört .der Betrieb (Firma Oien-stbteää),"iridem Sie tätig sind?
Die Frage nach dem Wirtschaftszweig des Betriebes bezieht sich nur auf
den Betrieb, in dem der Auskunftspflichtige beschäftigt ist, d. h. die
Zuordnung richtet sich nach dem wirtschafflichen Sihwerpunkt der
örtlichen Einheit. Umfaßt der Betrieb, die Arbeitsstätte mehrere Abteilun_
gen mit unterschiedlichem produktionsprogramm (2. B. Gießerei und
Straßentahzeugbau) oder ist er in anderer Beziehung gegliedert (2. B.
Autohandel und -reparatur), so ist das überwiegende SätätigungsfetO des
Betriebes als Ganzes (Wirtschaftlicher Schwerpunkt und nicht etwa eine
Abteilung innerhalb des Betriebes) maßgebtich. Es wird der Betri€bs-
schwerpunk eingetragen.
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Soldaten tragen ,,Bundeswehr" ein; Abgeordnete (in den Parlamenten

des Bundes und der Ländeo geben ,,sonstige Dienstleistungen" an'

Hierbei kommt es auf eine möglichst genaue Angabe des Wirtschafts-
zwelges (Branche, Bohörde) an, zu dem der Betrieb' die Arbeitsstätte
gehört. Zum Beispiel:

Werkzeu gmaschinenJabrik
Nähmaschinenfabrik
Lokomotivfabrik
Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen

Steinkohlenbergwerk
Braunkohlenbergwerk
Kupferbergwerk

Eisenhütte, KuPferhütte

Bauverwaltung
Grundschule
Polizei
Schlachthof

Einzel- bzw. Großhandel mit
Lebensmitteln
Radio- und Fernsehgeräten
Tabakwaren
Sportartikeln

Krankenhaus

nicht nur Maschinenfabrik

nicht nur Bergwerk

- nicht nur Hüttenwerk

nicht öffentlicher Dienst

nicht nur Einzel-
bzw. Großhandel

- nicht Stadtverwaltung

Frage 172 Welche Tätigkeit, welchen Beruf üben Sie
aus?
Hier ist nicht etwa der Ausbildungsabschluß oder der Rang, sondern
möglichst genau die Bezeichnung des ausgeÜbten Beruls bzw der gegen-

wärtig ausgeübten Tätigkeit anzugeben. Zum Beispiel:
Bauschlosser - nicht nur Schlosser
Heizungsinstallateur - nicht nur lnstallateur
Fernfahrer - nicht nur Fahrer
Bilanzbuchhalterin - nicht nur Buchhalterin
oder Maschinenbuchhalterin
Elektroingenieur - nicht nur lngenieur
Kinderäztin - nicht nur Arztin
Stenotypistin - nicht Angestellte
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Steuerberater
Postsekretär
Zugführer
Systemprogrammierer
OP-Schwester

- nicht Diplom-Volkswirt
- nicht nur Beamter
- nicht nur Bundesbahn-Beamter
- nicht Gruppenleiter
- nicht nur Krankenschwester

Soldaten tragen ihren Status als,,Grundwehrdiensfleistende,,,,,Berufs_
oder Zeitsoldaten" ein. Zivildienstleistende geben ,,Zivildienst,,, Wehrüben_
de geben ihren Zivilberuf an. Auszubildende geben ihren Ausbildungsberuf
an.

Frage 18: Falls Sie eine Nebenenverbstätigkeit...
Als. Nebenenrverbstätigkeit zählt iede weitere Erwerbstätigkeit noch so
geringen Umfangs, die dezeit (auch wenn nur gelägentäche bzw. als
unentgeltliche Mithilfe im Betrieb eines Familienangehörigen) neben der
hauptsächlichen Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, z. B. ditNebentätigkeit
eines hauptberuflichen Schlossers in der eigenen Landwirtschaft. Es ist
unerheblich, ob die Nebensrwerbstätigk€it im gleichen oder in einem
anderen Beruf ausgeübt wird. Die Tätigkeit als Hausfrau/Hausmann zählt
nicht zu den Nebenerwerbstätigkeiten.
Klnn von einer Auskunftsperson nicht angegeben werden, welche Tätig-
keit als Haupterwerbstätigkeit anzusehen ist, so ist nach der Zahl der lürdie einzelnen Tätigkeiten normalerweise geleisteten Arbeitsstunden zu
entscheiden. Wird eine Tätigkeit als Selbständiger und Abhängiger ausge-
übt (2. B. als selbständiger Landwirt und Waldarbeiter) und kann nicht
angegeben werden, welche dieser beiden Tätigkeiten als hauptsächliche
zu betrachten ist, so ist diejenige Tätigkeit, für die eine Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, als hauptsäc-hli_
che Tätigkeit einzutragen (im vorliegenden FaI in der Regel die Tätigkeit als
Waldarbeite4.
Nicht anzugeben sind ehrenamflicha Tätigkeiten (Vereinsvorsitzender u.
dgl.).
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TeillV
Hinweise zu den Fragen
im Arbeitsstättenbogen
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Allgemeine Erläuterungen zum Arbeitsstättenbogen

1, Als Aöeitsstätte gilt iede örtliche Einheit (ein Grundstück oder eine

abgegrenzte Räumlichkeit), in der eine oder mehrere Personen unter

ein-treitticner Leitung regelmäßig haupt oder nebenberuflich erwerbstätig
sind.

2. Die Arbeitsstättenzählung erstreckt sich auf alle Arbeitsstätten der

gewerblichen Landwirtschaft' der Produktion, des Handels und Verkehrs'

äer Banken und Versicherungen, des Gastgewerbes' der Reinigung und

Körperpflege (2. B. Friseurg, der Wissenschaft, Bildung, Kultur und

iuUtizistirlz. ä. S"hrlen, Theater, selbständige Künstler, Schriftsteller)'

des Gesundheitswesens (2. B. Arzte und Hebammen, Krankenhäuser)' der
R€chts- und Wirtschaftsberatung (2. B. Rechtsanwälte, Steuerberater'

Wirtschaftsberater und -prüfer), der Kirchen, Verbände, sonstigen Organi-

sationen ohne Erwerbszweck, der Behörden und der Sozialversicherung'
Arbeitsstätten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie der

Binnenfischerei werden bei der Arbeitsstättenzählung erfaRt, sofem sie bei

der Besteuerung (Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteuer) als Gewerbe-

üatrl"O g"lt"n. -Dazu gehören z' B.: Betriebe der gewerblichen Gärtnerei

1t-anOsciatts- und Fri;dhofsgärtnerei), Betriebe der landwirtschafilichen
unO Oer gewerOtichen Tierhaliung, -zucht und -pflege (Schweinemästerei-

en, Geflülellarmen, Hundezüchtereien u' dgl'), Dienstleistungsbetriebe für

Oie t-anO--unO Forstwirtschaft (Mähdrusch, Schädlingsbekämpfung' Schaf-

schur u. dgl.).
Ünt"rn"ttrn'"n, die als Hauptniederlassung geführt werden und inländische

i*eignieO"aa""rngen land- und forstwirtschaftlicher Art betreiben' müs-

."n ii""" im Fragäbogenabschnitt H angeben Diese Arbeitsstätten sind

auch dann zu melden, wenn sie bei der Besteuerung nicht als Gewerbebe-

trieb gelt€n. (Siehe hieeu auch Teil lV, Abschnitt H)'

Zu zählen sind auch

-F."ib.-fli"h 

Tätige und Selbständige, wenn ihre Arbeitsstätte in der

Wonnrng tiegt, oäer eine Arbeitsstätte als ständige räumliche oder

tecnniscle Einrichtung nicht vorliegt (z' B ambulante Gewerbetreiben-

de, Hausierer, Haussihlachter, Schausteller)' Als Arbeitsstätte gilt hier

die wohnung.
- itiegenae Värkaufsständo mit wechselndem Standort' Verkaufsstände

desimbulanten Gewerbes und des Straßenhandels' Verkaufsstände'

Fahr- und Schaugeschäfte aul Wochen- und Jahrmärkten' Sie erhalten

den Arbeitsstätteibogen nicht an ihrem j€weiligen Standort' sondern in

der Wohnung der lnhaber.
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- Hausgewerbetreibendo, Werkvertragspartner und Zwischenmei-
ster. Sie getten ats Setbständige.

- Saison- und Kampagnebotriebe, wenn dort am Stichtag der Zählung
mindestens eine person erwerbstätig ist. Erwerbstätigkeit liegt auch dannvor, wenn sich alle tätigen personen am Zählungsstichtag in einem
bezahlten oder unbezahlten Urlaub befinden. Gehen alle personen in
dleser Zeit einer anderen Beschäftigung nach, so ist der Saison_ undKampagnebetrieb nicht zu erfassen. Solche Arbeitsstätten sind
z. B. Zuckerfabriken, Mälzereien, Eisdielen, Badeanstalton usw.

Nicht als Arbeltsstätten zu zählen sind
- Baustellen oder Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe (Argen). Die auf

Baustellen tätigen Personen werden im Arbeitsstättenbogen derzuständi_
gen Haupt- oder Zweigniederlassung des Bauunternehmens erfaßt. Diesgilt auch für Steinbrüche und Kiesgruben.

- Schiffe. lhr Personal ist im Arbeitsstäüenbogen der Schiffseigner oder
der Reederei anzugeben. Auf außer Betrieb gestellten Schiffen, die alsWohnschiffe, als Hotels, als Gaststätten usw. benutzt werden, ist die
Zählung jedoch wie in Gebäuden durchzuführen.

- Kirchengebäude. Die im Kirchengebäude tätigen personen (2. B. pfarrer,
Küster, Mesner) sind in dem vom zuständigen Ffarramvpastorat auszufül-
lenden Arbeitsstättenbogen aufzuführen, jedoch ohne die nur ehrenamt_
lich tätigen Personen.

- Arbeitsstätten, in denen ausschließlich ehrenamflich gearbeitet wird.- Private Beherbergungsbetriebe, die über wenigeräls neun Beflen
verfügen (Privatquartiere).

- Private Haushalte, auch dann nicht, wenn sie Hausangestellte, Hausge_
hilfinnen, Wirtschafterinnen, Tagesmütter, Hausmeistei, Heizer, Gärtner,
Kraftfahrer u. dgl. beschäftigen.

- Hoimaöoiter.
3. Betreiben auf einem Grundstück mehrere Unternehmen ihre Arbeitsstät_
ten, so ist fürjede ein Fragebogen auszufüllen. Das strenge Konzept von der
Abqrenzuno einer Arbeitsstätte wird immer dann verrasslen, wenn sich eine
Arbeitsstätte über mehrere aneinanderriegende Grundstücke erstreckt odereineArbeitsstätte lediglich durch eine durJh das Betriebsgrundstück führen_
de nichtöffentliche Straße oder Gleisanlage getrennt ist:
4 Für jede Dienststeile oder Einrichtung einer Behörde girt die Definition derArbeitsstätte. ln der Praxis kann es vorkommen, daß sic-h in einem Gebäude
mehrere Dienststellen von verschiedenen Verwaltungsträgern (Bund, Län_
der, Gemeinden) befinden, z. B. ein LandesministeriuÄ unidas Einwohner_
meldeamt der Stadt. ln diesem Fall gilt iede Dienststelle als Arbeitsstätte.
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Es ist auch möglich, daß mehrere Dienststellen des gleichen Verwaltungs-

trägers in einem Gebäude untergebracht sind. Diese Dienststellen sind in
der Regel dann in mehrere Arbeitsstätten aufzuteilen, wenn sie organisato-
risch abgegrenzt sind und ein örtlich und sachlich bestimmtes Aufgaben-
gebiet a-ufweisen. Befinden sich z. B. das Statistische Landesamt' das

Finanzamt und das Landessozialgericht (gemeinsamer Verwaltungsträger:
Land) in einem Gebäude, so sind sie als getrennte Arbeitsstätten anzuse-

hen. Dagegen bilden die im Rathaus untergebrachten Amter der Stadtver-
waltung (Slandesamt, Stadtkämmerei, Ordnungsamt, Sozialamt usw ) in
der Regel zusammen eine Arbeitsstätte.
Hat eiie Oienststelle mehrere Verwaltungsträger, so ist sie als eine

Arbeitsstätte 2u zählen. Ein Beispiel dafür kann ein vom Bund und Land
gemeinsam getragenes Museum oder wissenschaftliches lnstitut sein'

5. Arbeitsstätten von Behörden, der Sozialversicherung, von Kirchen'
Verbänden und sonstigen Organisationen sowie von deren Anstalten und

Einrichtungen, brauchen nur die mit I gekennzeichneten Fragen zu

beantwortän. Ausnahme: Arbeitsstätten in der Form von öffenilich-rechtli-
chen Anstalten, Regiebetrieben, Eigenbetrieben und sonstigen Sonderver-

mögen, die erwerbswirtschaftlich tätig sind und Kostendeckung anstre-

ben] müssen den Fragebogen folgendermaßen ausfüllen Arbeitsstätten'
die als Hauptniederlasiung der leweiligen öffentlich-rechtlichen Anstalten'
Regiebetriebe, Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermögen zu behan-

Oet"n sinO, füllen das Fragebogendeckblatt und die Abschnitte A - H

vollständig aus.
Arbeitsstälen hingegen, die als Zweigniederlassung gelten, mÜsson nur

das Fragebogendeckblatt und die Abschnitte A - D ausfüllen'
Besteht-nur eine einzige Arbeitsstätte, ist das Fragebogendeckblatt sowie

die Abschnitte A - F auszufüllen.

Fragebogendeckblatt
(Seite 1 des Arbeitsstättenbogens)

- Anschrift der Arbeitsstätte, für die dieser Fragebogen ausgefÜllt wird'
Hier ist von jeder Arbeitsstätte die vollständige Anschrift anzugeben'

- Anschrift des Untomehmens, zu dem diese Arbeitsstätte als Zweignie-

derlassung gehört Hier ist von jeder Zweigniederlassung - zusätzlich zu

inrer eigenen Anschrift - die vollständige Anschrift des gesamten

Unterne-hmens, zu dem die Arbeitsstäüe als Zweigniederlassung gehört'

anzugeben.
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- Anschrift(on) der Zweigniederlassung(en)
Hier isVsind von ieder Hauptniederlassung - zusätzlich zu ihrer eigenen
Anschritt - die voltständige(n) Anschrift(en) der zugehörigen Zweignie_
derlassung(€n) anzugeben. Wenn die Hauptniederlässung in einer Ge-
meinde mehrere Zweigniederlassungen unterhält, müssen diese einzEln
aufgeführt werden.

Oie Anschriften dienen der ldentifizierung der Arbeitsstätten. Die Angaben
sind in Blockschrift, Schreibmaschine oder mit deuflichem Stempilein-
druck einzutragen.
- Bearbeito(ln) dieser Meldung, Telefon- und Apparatnummsr

Die Beantwortung dieser Frage ist freiwillig. Sie betrifft alle Arbeitsstät-
ten: einzige Aöeitsstätten, Hauptniederlassungen und Zwdgniederlas-
sungen. Der Name des BearbeiterVder Bearbeiterin und die Telefon-
und Apparatnummer werden für eventuelle Rückfragen benötigt.

Abschnitt A: Allgemeine Angaben

Frage A 1: Träger der Arbeitsstätte
Hier sollen die Arbeitsstätten der Gebietskörperschaften und der Sozialver-
sicherung sowie von Organisationen ohne Erwerbszweck ihren Träger
angeben, z. B.

Arbeitsstätte Träg€rErholungsheim... .. GewerkschaftKindergarten...... .. KircheKrankenhaus...... .. Rotes Kreuz
Wirtschaftsministerium ................... Bund
Polizei .....,.................................,..... LandOrdnungsamt..... .. GemeindeAltenpflegeheim. .. gesetzliche

Rentenversicherung

Frage A 2: Wirtschaftliche Tätigkeit
Frage A 2a: Botriebsnes Geweöe
Für die wirtschaftssystematische Zuordnung der Arbeitsstätten ist es
nolwendig, genaue Angaben über das betriebene Gewerbe, die ausgeübto
Tätigkeit oder das Aufgabengebiet zu erhalten, die nicht immer cteuilich
genug aus der Anschrift sowie der Geschäfts- oder Berufsbezeichnung
hervorgehen.
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Frag€ A 2b: Horgestellte Waren, erbrachto Lsistungen
Für die Zuordnung der Arbeitsstätte zu den einzelnen Wirtschaftszweigen

sind von allen in der Arbeitsstättenzählung efiaßten Arbeitsstätten lolgen-
de Angaben zu machen:

diä hergestellten, eeeugten oder gewonnenen Waren, die repanerten
Waren, die erbrachten Bauleistungen, die im Groß- und Einzelhandel
gehandelten Waren, die vermittelten Waren und Leistungen, die er-

brachten Transportleistungen, sonstigen Tätigkeiten und Dienstleistun-
gen.

FallJvon einer Arbeitsstätte in einer Zeile mehrere Waren oder Leistungen

angegeben worden sind, muß die hauptsächlich hergestellte Ware oder
erb-raähte Leistung unterstrichen werden, damit bei der Bearbeitung der

Fragebogen der wirtschaftliche Schwerpunkt der Arbeitsstätte eindeutig

abgeleitet werden kann.

Fragen A 2b 1: Hergestellte Waren
A 2b 2: Reparierte Waren
A 2b 4: lm Großhand€l gehandelte waron
A 2b 5: lm Einzelhandel gehandelte Waren

Hier sind Sammelbezeichnungen zu vermeiden' Die An der Waren ist

möglichst genau zu beschreiben: also nicht Fahrzeuge, sondern Kratträ-

der] Kraftw:agen; nicht Metallwaren, sondern Beschläge, Bestecke; nicht
Bekleidung, sondem Herrenoberbekleidung, Wäsche, Kopfbedeckungen'

Frago A 2b 3: Eörachte Baulelstungen
Zu äen erbrachten Bauleistungen gehören die Leistungen im Bauhaupt-

und Ausbaugewerbe, wie z. B. im Hochbau, Straßenbau, Gerüstbau' in der

Dachdeckeräi und Zimmerei, der Klempneiei, Bautischlerei, Fliesen- und

Plattenlegerei und im Malergewerbe.

Frago A 2b 6: Vermittelte Waren, Leistungen
Hieäu gehören die von Handelsvertretern und -vermittlern vermittelten

Waren Jowie die von Grundstücks-, Hypotheken-, Finanzierungsmaklern
und Versicherungsvertretern u. dgl. vermittelten Leistungen'

Frage A 2b 7: Erbrachte Transportleistungen
Es öll angegeben werden, ob es sich bei den Transportleistungen z' B' um

Leistunge-n 6ei der Personen- oder Güterbeförderung, bei der See- oder
Binnenichit ahrt, im Luftverkehr, in der Spedition oder Lagerei handelt'

Frage A 2b 8: Eörachte sonstige Tätigkeiton, Oienstloistungen
Hieäu gehören sämtliche Dienstleistungen von Unternehmen und lreien

Berufenl wie z. B. von Sparkassen, Versicherungen, Azten' Restaurants
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und Schankwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Friseuren, selbständF
gen Wissenschaftlem und Sporilem, privaten Theatem, Sanatorien, Wä_
schereien, Chemischen Reinigungen, Bestattungsinstituten u. dgl.
Frage A 2c: Wirtschaftllcher Schwerpunkt
Erstreckt sich die Tätigkeit einer Arbeitsstätte aut mehrere wirtschaftsbe-
reiche, so ist anzugeben, ob der SchwerpunK der Tätigkeit bei der
Herstellung oder Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhandel,
Einzelhandel, bei der Vermitüung von Waren und Leistungen, bei Trans-port- oder bei Oienstleistungen liegt, d. h. wolche dieier Tätigkeiten
überwiegt.
Die Frage dient zusammen mit Frage A 2b der eindeutigen Ableitung des
wirtschaftlich€n Schwerpunkts.

Frage A 3: Eröffnung dieser Arbeitsstätte
Frage A 3a: Aufnahme der Tätigkeit
Zur Eröffnung der Arbeitsstätte wird gefragt, in welchem Jahr die unterA 2a angegebene Tätigkeit an diesem Standort autgenommen wurde. Es
muß ein Kästchen angekreuzt sein.

Frage A 3b: NeuEröffnung, Standortvorlagerung
Wenn die Tätigkeit nach 19gO aufgenommen wärden ist, ist weiter zu
unterscheiden, ob es sich um eine Neueröffnung oder Standortvsrlagerung
handelt. Bei Standortverlagerungen wird gefragt ob der Standort innirhatb
der Gemeinde oder aus einer anderen Gemeinde verl€gt worden ist.

Abschnitt B: Niederlassungsan

Frage B 1: Einzige Arbeitsstätte
ln den meisten Fällen sind Arbeitsstätten und Unternehmen identisch,
d. h. das Unternehmen (die praxis oder das Büro) besteht nur aus dieser
einzigen Aöeitsstätte. Eine weitere Niederlassung gibt es dann nicht. Es
sind die Fragebogenabschnitte A - F auszufüllen.-

Frage B 2: Hauptniederlassung
Als Hauptniederlassung gilt nur die Arbeitsstätte, von der aus das ganze
Unternehmen geleitet wird. Es sind der gesamte Fragebogen und ggf.
Ergänzungsblätter auszufüllen. Zwischenverwaltunge-n, wie z. B. Be-lr*sdlrektionen von Versicherungsuntemetimen, sind nicht Haupt_, son-
dern Zweigniederlassungen. Bei Hauptniederlassung€n müssen Angabon
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zum gesamten Unternehmen (Abschnitt G) sowie Angaben über minde-

stenJ eine Zweigniederlassung (Deckblatt und Abschnitt H) gemacht
werden.

Frage B 3: Zweigniederlassung
Eine Arbeitsstätte gilt als Zweigniederlassung, wenn sie von der Hauptnie-

derlassung räumliih - ggf. auch in derselben Gemeind€ - getrennt und

rechtlich unselbständiq ist. Es ist unbedingt erforderlich, daß die genaue

A".ct'rft (a,rf d", FraSebogendeckblatt) und der Schwerpunkt der Tätig-
keit des gesamten Unternehmens angegeben werden, zu dem diese

Arbeitsstätte als Zweigniederlassung gehört. Es sind die Fragebogen-

abschnitte A - D auszufüllen.

Abschnitt C: Tätige Personen
Als tätige Personen gelten alle voll- und teilzeitbeschäftigten Personen' die

am Stüntag in einäm Arbeitsverhältnis stehen und in der Lohn- und

Gehaltsliste geführt werden, einschl. tätiger lnhaber und unbezahlt mithel-
fender FamilLnangehöriger, unabhänqiq von der Arbeitszeit, die sie in der

Arbeitsstätte tätig sind.
Mitzuzählen sind Mitarbeiter im Außendienst (z' B' Reisende, Wartungs-

G*,n-xer ,s*.), Frauen im Mutterschutz, Personen im Eziehungsurlaub'
im Rahmen der Arbeitsbeschaff ungsmaßnahmen beschäftigte Personen

sowie das Personal aul Bau- und Montagestellen, auf Fahzeugen und

Schiffen.
Nicht mitzuzählen sind Personen, die zur Ableistung des Grundwehrdien-

"tes "det 
d"s 

^,ilen 
Ersatzdienstes einberufen sind, im Ausland beschäf-

tigte Personen und Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Arbeitsstät-
te-n in der meldenden Arbeitsstätte Montage- oder Reparaturarbeiten
durchführen, Arbeitskräfte, die von anderen Untemehmen gegen Entgelt

zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überlas-

sen wurden (Leihaöeitnehmer wie Fromdlöhner, Zeitbeschäftigte für
Bürotätigkeit), f reie Mitarbeiter sowie Empfänger von Vonuhestandsgeld'
Bei Arbe-itsstätten, die an Arbeitsgemeinschaften des Baugewerbes betei-

ligt sind, müssen die Beschäftigten einschließlich d€r in Arbeitsgemein-

schaften Tätigen angegeben werden.
Heimarbeitei werden in der Arbeitsstättenzählung 1987 nicht erfaßt' Sie

dürfen deshalb vom Arbeitgeber nicht mitgemeldet werden'
Die Beschäftigten sind in allen Gliederungspositionen nach männlichen

und weiblichen Beschäftigt€n zu untergliedern'
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Stichtag ist der 25. Mai 1987. Sind die tätigen personen zu diesem Tag
nicht zu ermitteln, ist als stichtag der nächstmögliche zeitpunkt vor oder
nach dem 25. Mai 1987 zu nehmen.
Werkstudenton werden ie nach ihrer eualifikation als Angestellte, Fachar_
beiter, Gesellen oder sonstige Arbeiter erfaßt.

Frage C 1: Tätige lnhaber
Hier dürfen nur die lnhaber aufgeführt werden, die auch in dieser
Arbeitsstätte tätig sind. Unter dieser position sind auch die Abgeordn6ten
in den Parlamenten des Bundes und der Länder zu erfassen. sofern sie
Büros unterhalten.

Frage C 2: Unbezahlt mithelfende Familienangehörige
Hier sind nur unbezahlt mithelfende Familienangehörige anzugeben. Diese
entrichten keine Sozialversicherungsbeiträge. Mithelfende Fämilienange-
hörige, die in einem Lohn-, Gehalts- oder Ausbildungsverhältnis stehän,
sind nicht hier, sondern unter C 4-7 zu melden.

Frage C 3-7: Arbeitnehmer
Zu den Arbeitnehmern zählen Beamte, Flichter, Angestellte, Facharbeiter,
Gesellen, sonstige Arbeiter und Auszubildende lauch Anlernlinge, Umschü_
ler, Praktikanten und Volontäre).

Frage C 3: Beamte, Richter
Beamte stehen in einem öffenflich-rechilichen Dienst- und rreueverhärtnis,
in das sie durch eine Ernennungsurkunde berufen sind, und führen eine
Amtsbezeichnung des Verwaltungs- oder technischen Dienstes. Sie sindbei Dienststellen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, der
Bundesbahn und -post sowie sonstigen juristischen personen des öffenfli_
chen Rechts tätig. Als Beamte gelten auch Beamtenanwärter, Referen-dare, Berufssoldaten, Soldaten aul Zeil, Angehörige der polizei, desBundosgronzschutzos sowie Geisfliche dei Evangelischen und Rö_
misch-katholischen Kirche. Geisflichs anderer Religionsgemeinschaften
dagegen gelten als Angesteilte. Viele Banken und Versichei:ngen bezoich_
nen ihre Angestellten oft als ,,Sekretäre,, oder ,,lnspektoren,. oder auch alsBank- oder Versicherungsbeamte. Es handelt sich aber nur dann um
Beamte, wenn der Arbeitgeber eine ,,juristische person des öffenflichen
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Rechts" ist (2. B. Deutsche Bundesbank) und ein ötfentlich-rechtliches
Dienstverhältnis vorliegt.
Wahlbeamte gelten während ihrer Amtszeit als Beamte'

Frage C 4: Angestellte
Angestellte sind Arbeitnehmer, die der Beitragspflicht zur Angestelltenver-

sicierung unterliegen oder auf Grund besonderer Vorschriften von dieser

ü"tr"it riia. BetriJbsleiter, Diroktoren, vorstandsmitglieder und andere

leitendeKräfte,dienichtlnhabersind,sondernimAngestelltenverhältnis
stehen, sind hier mitzuzählen.
Angestellte arbeiten überwiegend in kaufmännischen und technischen
Verwaltungsberufen.
Außerdern- zählen,,Vereicherung3boamte",',Botriebsbeemte{ und

,,Bankboamte", soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienswer-

äaltnis .tenen iz. B. bei der Deutschen Bundosbank, Landeszentral'
bank), ebenfalls zu den Angestellt€n.
Gemäindeschwestem zählen wie Nonnen und Ordensbrüder als Ange-

stellte. Mit Ausnahme der Geistllchon der Evangelischen und Römisch-

katholischen Kirchen (siehe ,,Beamte") werden alle Geistlichon und Spre-

cher von Religionsgesellschaften zu den Angestellten gezählt'

Frage C 5: Fachaöeiter, Gesellen
Facharbeiter,GesellensindArbeitnehmer,diederArbeiterrentenversiche-
run! unterliegen oder auf Grund b€sonderer Vorschriften von dieser befreit

sini unO w-egen ihrer Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten

oeicnattigt we-rden, die als besonders schwierig oder verantwortungsvoll

ä"rt"n. Oiä A"tanigung kann durch eine abgeschlossene praklische Berufs-

äusoilOung, einei gieicnwertigen Berufsfachschulabschluß oder durch

tangiänrigä Beschäftigung mit gleichwertigen Arbeiten bei entsprechender
entt'ännu-ng ena,orben sein (2. B' Vorarbeitefl' Arbeiterrentenversicherungs-
pflichtige Meister sind hier ebenfalls zu erfassen'

Frage C 6: Sonstige Arbeiter
Arbeiter, die keine Facharbeiter oder Gesellen sind, sind unter C 6
(Sonstige Aöeiter) aufzuführen'

Frage C 7: Auszubildende
Hiezu zählen geweölich, kaufmännisch, handwerklich, landwirtschaftlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im öffent-
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lichen Dienst, einschl. Anlernlinge, Umschülor, Volontäre und praktikan-
ten, jedoch nicht Beamte lm Vorbereitungsdienst.

Frage C 8: Tätige personen insgesamt
Die tätigen Personen insgesamt ergeben sich als Summe der bei den
einzelnen Gliederungspositionen C1 - C7 aufgeführten männlichen und
weiblichen Beschäftigten.

Frage C 9: Teilzeitbeschäftigte
Als Teilzeitbeschäftigte gelten alle am Stichtag tätigen personen, die zur
Ableistung einer küzeren ars der orts-, branchen- äder betriebsübrichen
Wochenarbeitszeit eingesteilt sind. Tätige lnhaber und unbezahtt mithel_
fende Familienangehörige sind entsprechend zu beurteilen.
Kuzarbeit gilt nicht als Teilzeitbeschäftigung.

Frage C 10: Auständer
Ausländer sind alle personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einschl.
der Staatenlosen und der personen mit ,,ungeklärter,, Slaatsangehörigkeit,
die sich im Bundesgebiet aufhalten. Die in der Bundesrepublik anwesen-
den nichtdeutschen Flüchflinge, die den Status eines heimailosen Auslän_
ders oder ausländischen Flüchflings besitzen, zählen zu den Ausländern.
Personen, die sowohl die deutsche als auch eine fremde Staatsangehörig_
keit haben, gelten als deutsche Staatsangehörige.

Abschnitt D: Löhne und Gehälter

Frage D 1: Bruttolöhne und -gehälter
Die Summe der Löhne und Gehätter bezieht sich auf das Kalenderjahr
1986. Sollte die Angabe nur für das Geschäftsjahr möglich sein, sind dieAngaben für das tetae Geschäftsiahr., .u"i,"n, dal bis Mai t987 zu
Ende ging. Die Löhne und Gehätter sind in voflen DM zu melden. Es istnichts auszufüllen, wenn in der Arbeitsstätte 19g6 nur tätige lnhaber undunbezahlt mithelfende Familienangehörige beschäftigt wären oder dieArbeitsstätte erst im Jahre 1gg7 eröffnet wurde.
Bei den Löhnen und Gehältern sind einzubeziehen alle tariflichen oder freivereinbarten Zulagen (2. B. Akkord_, ruacntarneits- und Schmutzzulagen,
Mietzuschüsse, Kindezulagen, Fahrkartenzuschüsse, Essengeld), Natural_vergütungen, Vergütungen für ausgelallene Arbeitszeit (insbesondere Ur-
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laubsgeld), Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld, Urlaubsbeihil-
fen, Entschädigungen fÜr nicht gewährten Urlaub, Gratifikationen, Gewinn-
beteiligungen, Erfolgsprämien, Erfindergeld, vermögenswirksame Lei-
stungen im Sinne von § 2 des Gesetzes zur Förderung der Vermögensbil-
dung der Arbeitnehmer.
Nichl einzubeziehen sind Pflichtbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversi-
cherung, Zanlungen auf Grund des Kindergeldgesetzes, allgemeine soziale
Aufwendungen (2. B. für Kantinen, Werkskindergänen' Erholungsheime
usw.), Spesenersatz, Bergmannsprämien für Bergleute unter Tage, Ruhe-
gehälter und Betriebspensionen, Auslösungen im Baugewerbe, Umzugs-
kostenvergütungen sowie Vorruhestandsbezü9e.
Vergütungen für Heimarbeiter sind nicht zu melden, da Heimarbeiter in der
Erhebung nicht erfaßt werden.

Frage D 2: Keine Löhne und Gehälter gezahlt
Wenn für 1986 keine Löhne und Gehälter zu zahlen waren, muß Frage D 2

angekreuzt sein. Oas ist dann der Fall, wenn die Arbeitsstätte erst 1987

eröffnet wurde, in der Arbeitsstätte nur tätige lnhaber und mithelfende
Familienangehörige beschäftigt waren oder der Betrieb 1986 geruht hat'

Abschnitt E: Handwerkseigenschaft
Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn Frage B 1 (einzige Arbeitsstätte)
oder B 2 (Hauptniederlassung) angekreuzt ist.

Frage E 1: Eintragung in die Handwerksrolle
Ein Unternehmen (einzige Arbeitsstätte, Hauptniederlassung) besitzt dann
die Handwerkseigenschaft, wenn der lnhaber/die lnhaberin oder der
Leiter/die Leiterin mit einem handwerklichen Haupt- oder Nebenbetrieb in
die Handwerksrolle eingetragen ist' Handwerksähnliche Gewerbe gelten

nicht als Handwerk.

Frage E 2: Handwerklicher Hauptbetrieb, Nebenbe-
trieb
Hi6r soll angekreuzt werden, ob die Eintragung im Sinne der Handwerks-

ordnung fÜieinen handwerklichen Hauptbetrieb und/oder für einen oder
mehrere handwerkliche Nebenbetriebe gilt' Ein handwerklicher Nebenbe-
trieb liegt dann vor, wenn das Unternehmen selbst kein Handwerksbetrieb
ist, abeizum Teil handwerkliche Tätigkeiten ausübt und in der Handwerks-
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rolle eingetragen ist (2. B. Handelsbetriebe (Kaufhäuser), die eine Metzge-
rei, einen Schlüsseldienst u. ä. betreiben, müssen für diese Tätigkeiien
einen handwerklichen Nebenbetrieb eingetragen haben).

Abschnitt F: Rechtsform des Unternehmens
Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn Frage B 1 (einzige Arbeitsstätte)
oder B 2 (Hauptniederlassung) angekreuzt ist.
- Es darl nur eine der R€chtsformen angekreuzt sein.
- Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland, die nicht

einer deutschen Tochtergesellschatt (als Hauptniederlassung) unterste_
hen, geben als Rechtsform F g an. Sie sind als oinzigo Arbsitsstätte
anzusehen. Siehe auch ,,ausländische Unternehmen,, in Teil l.

- bei F 10 (Wirtschaftliche Unternehmen von Körperschaften, Anstalten
oder Stiftungen des öffenilichen Rechts) sind auch die mit dem Zweck
der Kostendeckung betriebenen erwerbswirtschaftlich geführten Unter_
nehmen ohne eigenständige Rechtsform (Regiebetriebe, Eigenbetriebe
und sonstige Sondervemögen) von iuristischen personen des öffonfli-
chen Rechts anzugeben.

Abschnitt G: Angaben für das gesamte Unternehmen
Dieser Abschnitt ist nur von Arbeitsstäüen auszufüllen, die die Frage B 2
(Hauptniederlassung) angekreuzt haben.
Die Angaben sind für das gesamte Unternehmen als rechilich selbständi_
ge Einheit einschließlich aller Zweigniederlassungen im lnland - auch land-
und forstwirtschaftlicher Art - zu machen. Zweigniederlassungen im
Ausland werden hingegen nicht erfaßt. Bei Unternehmen, die sich an
Aöeitsgemelnschaften des Baugewerbes (Argen) beteiligen, sind die
,,Arge-Anteile" einzubeziehen.

Frage G 1: Tätige Personen
Die tätigen Personen des gesamten Unternehmens in Abschnitt G setzen
sich aus den tätigen Personen in der Hauptniederlassung (Abschnitt C)
und den tätigen Personen in den Zweigniederlassungen (Abschniü Hi
zusammen.
ln Abschnitt H sind die tätigen porsonen je Zweigniederlassung nur in
einer Position ausgewiesen. Deshalb müssen sie in männliche und weibli-
che tätige lnhaber, unbezahlt mitheltende Familienangehörige und Arbeit_
nehmer aufgeteilt werden. Zusammen mit den entsprechenden positionen
in Abschnitt C erhält man als Summe die für das gesamte Untemehmen
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einzutragenden Zahlen. Die Arbeitnehmer setzen sich in Abschnitt C aus
den Positionen 3 - 7 zusammen.
Zur Delinition der tätigen Personen siehe auch Abschnitt C: Tätige
Personen.

Frage G la: Tätige lnhaber
Hier mÜssen alle lnhaber autgeführt sein, die im Unternehmen tätig sind'

Frage G lb: Unbezahlt mitholfsndo Familienangehörige
Hier sind nur unbezahlt mithelfende Familienangehörige anzugeb€n. Diese
entrichten keine Sozialversicherungsbeiträge. Mithellende Familienange-
hörige, die in einem Lohn-, Gehalts- oder Ausbildungsverhältnis stehen,
sind nicht hier, sondern unter G 1c zu melden.

Frage G lc: Aöoitnohmer
Zu äen Arbeitnehmern zählen Beamte, Richter, Angestellte, Facharbeiter,
Gesellen, sonstige Arbeiter und Auszubildende (auch Anlemlinge, Umschü-
ler, Praktikanten und Volontäre).

Frage G 1d: Tätige Personen insgesamt
Die 1ätigen Personen insgesamt ergeben sich als Summe der bei den
einzelnen Gliederungspositionen (G 1a - G 1c) aufgeführten männlichen

und weiblichen Beschäftigten.

Frage G 2: Bruttolöhne und -gehälter
Die Bruttolöhne und -gehälter des gesamten Unternehmens in Abschnitt G

ergeben sich als Summe der Löhne und Gehälter der Hauptniederlassung
(Abschnitt D) und der Löhne und Gehälter der Zweigniederlassungen

iAbschnitt H). Sind in 1986 Niederlassungen mit Löhnen und Gehältern
geschlossen worden, ist die Summe der Löhne und Gehälter des Unterneh-
äens höher als die Addition aus Abschnitt D und H, da die geschlossenen

Zweigniederlassungen nicht in Abschnitt H des Fragebogens aufgeführt
werdän. Zur Definiiion der Löhne und Gehälter siehe auch Abschnitt O:

Löhne und Gehälter.

Frage G 3: Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit
Hier ist von der Hauptniederlassung der wirtschaftliche Schwerpunkt für

das gesamte Unternehmen anzugeben. Dabei sind sowohl die Tätigkeiten
der 

-Hauptniederlassung in Frage A 2b (sofern sie nicht lediglich ein
Vorwaltungsbetrieb ist) als auch die betriebenen Gewerbe der Zweignie-
derlassungen in Abschnitt H zu berücksichtigen.
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Frage G 4: Zweigniederlassungen
Hier muß angegeben werden, wie viele inländische Zweigniederlassung6n
zum Untemehmen gehören. ln Abschnitt H sind für diese Zweigniederlas-
sungen weitere Angaben zu machen.

Abschnitt H: Zweigniederlassungen
ln Abschnitt H sind alle inländischen Zweigniederlassungen auzutühren,
auch solche land- und forstwirtschaftlicher Art. Dabei ist die Reihenfolge
der Niederlassungen auf dem Deckblatt einzuhalten.
Die Anzahl der Zweigniederlassungen muß der in position G 4 genannten
Zahl entsprechen.
Hat ein Unternehmen mehr als drei Zweigniederlassungen, so sind zusätz-
lich Ergänzungsblätter zum Arbeitsstättenbogen auszugeben. Hier sind die
weiteren Zweigniederlassungen autzuführen. Es ist darauf zu achten, daß
die Ergänzungsblätter di6 gteiche Bogen-Nummer wie der zugehörige
Arbeitsstättenbogen erhalten.

Frage: Wirtschaftliche Tätigkeit
Erstreckt sich die Tätigkeit einer Zweigniederlassung auf mehrere Wirt-
schaftszweige, so ist anzugeben, ob der Schwerpunkt der Tätigkeit bei der
Herstellung oder Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhandel,
Einzelhandel, bei der Vermittlung von Waren und Leistungen, bei Trans-
port- oder bei Dienstleistungen liegt, d. h. welche dieser Tätigkeiten
überwiegt. Siehe auch Abschnitt A ,,Wirtschaftliche Tätigkeit".

Frage: Tätige Personen
Zur Definition der tätigen Personen insgesamt siehe Abschnitt C.

Frage: Bruttolöhne und -gehälter
Zur Definition der Bruttolöhne und -gehälter siehe Abschnitt D.

Frage: Keine Löhne und Gehälier gezahlt
Waren in ein6r Zweigniederlassung für 1g86 keine Löhne und Gehälter zu
zahlen (2. B. weil die Zweigniederlassung erst 1gg7 eröffnet wurde), muß
das Kästchen angekreuzt werden.
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